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Kein Nachgeben dürfe es geben »im Kampf gegen die Straflosigkeit
oder in unseren Bemühungen zur Verhinderung von Völkermord
oder anderen abscheulichen Verbrechen, die unter die Jurisdiktion
des Gerichtshofs fallen«, so der Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen anläßlich des Inkrafttretens des Römischen Statuts des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs (IStGH; International Criminal Court,
ICC)1 am 1. Juli 2002. Zugleich appellierte Kofi Annan an alle Staa-
ten, die dies bislang nicht getan haben, das Statut so rasch wie mög-
lich zu ratifizieren.
Abseits stehen insbesondere die Vereinigten Staaten. Während sie
wesentlich zur Errichtung der beiden Ad-hoc-Tribunale für das ehe-
malige Jugoslawien und für Rwanda beigetragen hatten, standen sie
der Schaffung eines ständigen internationalen Strafgerichts von Be-
ginn an skeptisch gegenüber. Wo aber die Clinton-Administration zu-
mindest nicht an der grundsätzlichen Notwendigkeit der Schaffung ei-
nes universellen Strafgerichtshofs gezweifelt hatte2, machte die Re-
gierung von George W. Bush aus ihrer strikten Ablehnung des 1998
verabschiedeten Statuts des IStGH nie einen Hehl.
Um jedoch die USA wenigstens in den politischen Rahmen des Rö-
mischen Statuts einzubinden, hatten sich die gerichtshoffreundlichen
Staaten, zu denen nicht zuletzt auch Deutschland gehörte, während
der Verhandlungen gegenüber den Vereinigten Staaten in erhebli-
chem Maße kompromißbereit gezeigt. Die USA hatten denn auch
das Statut am 31. Dezember 2000 buchstäblich in letzter Minute 
unterzeichnet. Zudem sprach sich David Scheffer, der frühere Ver-
handlungsleiter der USA, noch vor wenigen Monaten für eine Fort-
setzung und Intensivierung der Beziehungen zwischen seinem Land
und dem IStGH aus3. Gleichwohl konnten die Bedenken Washing-
tons nicht ausgeräumt werden.
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Das Statut als unzulässiger Vertrag zu Lasten Dritter?

Die ablehnende Einstellung zu dem Statut wird zunächst damit be-
gründet, daß die USA in diesem einen völkerrechtlichen Vertrag zu
Lasten Dritter sehen. Nach Artikel 34 des Wiener Übereinkommens
über das Recht der Verträge (Wiener Vertragsrechtskonvention, WVK),
dessen Inhalt auch gewohnheitsrechtlich gilt, ist es bekanntermaßen
Staaten nicht gestattet, völkerrechtliche Verträge zu schließen, die
Verpflichtungen für dritte Staaten beinhalten. Die USA sehen im
Statut vor allem deshalb einen Vertrag zu Lasten Dritter, weil durch
das Statut und das zugrundeliegende Jurisdiktionsregime im Grund-
satz die Möglichkeit geschaffen wird, auch Staatsangehörige eines
Staates anzuklagen, der seinerseits das Statut nicht ratifiziert hat.
Im Ergebnis sind jedoch diese auf die ›pacta-tertiis‹-Regel gestützten
Einwände sachlich nicht gerechtfertigt4. Zum einen ergeben sich für
einen Staat, der nicht Vertragspartei des Statuts ist, aus dem Statut
keine vertraglichen Verpflichtungen, sondern allenfalls tatsächliche
nachteilige Wirkungen, indem Verfahren gegen Staatsangehörige
von Nichtvertragsstaaten eröffnet werden können. Insbesondere ist
ein solcher Drittstaat nicht zur Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof
verpflichtet5, es sei denn, die Jurisdiktion des IStGH beruht im kon-
kreten Fall auf einer ermächtigenden Resolution des Sicherheitsrats.
Schließlich wäre auch die Einleitung eines Verfahrens vor einem in-
nerstaatlichen Gericht auf Grund des Territorialitäts- oder des Per-
sonalitätsprinzips denkbar. Es macht im Hinblick auf die faktische

Drittwirkung aus der Sicht eines Staates aber keinen Unterschied, ob
einer seiner Staatsangehörigen vor einem nationalen oder vor einem
internationalen Gericht wie dem IStGH angeklagt wird. Ein völ-
kergewohnheitsrechtlicher Satz, der die Delegierung staatlicher Ho-
heitsbefugnisse, zu der auch etwa die Ausübung strafrechtlicher Ju-
risdiktion gehört, auf eine internationale Wirkungseinheit untersagt,
läßt sich nicht nachweisen. Hiergegen bringen die USA vor, daß ge-
genüber der Ausübung von Jurisdiktion durch ein nationales Gericht
die Ausübung diplomatischen Schutzes möglich sei, gegenüber dem
IStGH jedoch nicht. Allerdings ist auch in Verfahren vor innerstaat-
lichen Gerichten die Ausübung diplomatischen Schutzes zumindest
faktisch nicht immer möglich, etwa wenn ein Staat, der keine diplo-
matischen Beziehungen mit den USA unterhält, einen US-Staatsbür-
ger festgenommen hat oder aber ein US-Staatsbürger an einen sol-
chen in völkerrechtlich zulässiger Weise ausgeliefert wird. Schließ-
lich bestehen im Statut verfahrensrechtliche Regelungen, so etwa in
Art. 196, die – namentlich im Zusammenspiel mit dem in Art. 17 ver-
ankerten Komplementaritätsgrundsatz – funktional der Ausübung
diplomatischen Schutzes gleichkommen. Dies gilt um so mehr dann,
wenn man davon ausgeht, daß alle Staaten einschließlich der USA
völkerrechtlich (zumindest) zur Verfolgung derjenigen Kriegsver-
brechen verpflichtet sind, die von ihren eigenen Staatsangehörigen
begangen werden. Dementsprechend könnten sich die USA gegen-
über dem Gerichtshof entweder auf ihre eigene ernsthafte Verfolgung
der fraglichen Verbrechen berufen, mit der Folge, daß die Jurisdikti-
on des Gerichtshofs entfallen würde, oder sie wären – bei fehlendem
strafrechtlichem Ahndungswillen – gehindert, sich wegen ihres dann
vorliegenden zugrundeliegenden Völkerrechtsverstoßes gegen das
durch den IStGH durchzuführende Verfahren zur Wehr zu setzen.
Schließlich sehen die USA eine besondere Gefahr in der Erhebung
von Anklagen gegen ihre Soldaten, da diese sehr häufig an Auslands-
einsätzen beteiligt sind. Die Delegierung des Strafanspruches an den
Gerichtshof wird sich jedoch kaum jemals nachteilig für die USA
und ihre Staatsangehörigen auswirken, da sich die Jurisdiktion des
IStGH auf solche Verbrechen beschränkt, die – wie auch die inso-
weit konstruktive Haltung der US-Delegation während der Verhand-
lungen bestätigt7 – geltendes Völkergewohnheitsrecht widerspie-
geln. Auch die Praxis der Anklagebehörde des Strafgerichtshofs für
das ehemalige Jugoslawien im Zusammenhang mit dem von dritter
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Seite erhobenen Vorwurf gegen die NATO-Staaten, diese hätten auf
dem Gebiet der Bundesrepublik Jugoslawien Kriegsverbrechen be-
gangen, belegt, daß der Vorwurf, internationale Strafgerichte erhöben
»frivole«, politisch motivierte und unfundierte Anklagen, kaum
stichhaltig ist. Würde die von den USA behauptete Gefahr real exi-
stieren, hätte Großbritannien – welches regelmäßig (so bei den Ein-
sätzen seiner Luftwaffe zur Durchsetzung der Flugverbotszonen in
Irak oder bei den Operationen in Afghanistan) im engen Verbund mit
den USA tätig wird – sich politisch wohl kaum in der Lage gesehen,
das Statut zu ratifizieren.
Hinzu kommt, daß sich der IStGH nur mit schwersten Völkerrechts-
verbrechen zu befassen hat und daß zudem die Schwelle für sein
Tätigwerden sehr hoch ist. Zwar wird vereinzelt kritisiert, daß nach
Art. 8 praktisch jedes vereinzelte Kriegsverbrechen vor dem Strafge-
richtshof angeklagt werden könne, da in der Schwellenklausel des
Art. 8 Abs. 2 Buchst. b) lediglich das Wort »insbesondere« verwen-
det wird. Die USA hatten sich insoweit dafür eingesetzt, eine höhere
Schwelle zu errichten8. Mit dieser Begründung von einem faktischen
Fehlen jedweder Schwellenklausel auszugehen9, erscheint jedoch
kaum haltbar, da die Auslegung des Art. 8 aus systematischen 
Gründen nicht ohne Art. 5 erfolgen kann. Dieser begrenzt die Juris-
diktion des Gerichtshofs auf besonders schwere Verbrechen, welche
die internationale Gemeinschaft betreffen. Zumindest wird man die
Schwellenklausel des Art. 8 als Norm zu verstehen haben, welche
das Ermessen des Anklägers im Rahmen seiner Befugnisse nach Art.
53 steuert.
Der Einwand der Vereinigten Staaten, das Römische Statut stelle ei-
nen Vertrag zu Lasten Dritter dar, ist nach alledem als nicht zutref-
fend anzusehen.

Selbständige Verfahrenseinleitung durch den Ankläger

Auf der Konferenz von Rom hatten sich die USA gegen die Mög-
lichkeit ausgesprochen, daß der Ankläger bei Vorliegen der allge-
meinen Jurisdiktionsvoraussetzungen ›proprio motu‹, also aus eige-
nem Antrieb, ein Verfahren einleiten können solle. Vielmehr sollte
dies allein durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder ein-
zelne Vertragsparteien geschehen können. Die USA sahen hierin die
Gefahr, daß ein Ankläger allein aus politischer Motivation Verfah-
ren eröffnen könnte10.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Gerichtsbarkeit des
IStGH gegenüber der jeweiligen nationalen Gerichtsbarkeit nur 
subsidiär zur Anwendung gelangt. Somit könnten die USA jederzeit
ein Verfahren vor dem Gerichtshof verhindern, indem sie selbst ein

Parallelverfahren vor einem innerstaatlichen Gericht einleiteten. Die-
ser Grundsatz der Komplementarität bildet einen der wichtigsten 
Bestandteile des Statuts11.
Eine Mißbrauchsmöglichkeit durch eine politisch motivierte, will-
kürliche Einleitung eines Verfahrens erscheint auch deshalb aus-
geschlossen, weil das Statut verschiedene Schutzmechanismen ent-
hält, die eine rein willkürliche Verfahrenseinleitung praktisch aus-
schließen. Insbesondere muß zunächst ein hinreichend konkreter
Verdacht bestehen, um überhaupt selbständig Ermittlungen einleiten
zu können (Art. 13 Buchst. c) i.V.m. Art. 15). Zudem muß dann die
Durchführung von Ermittlungen von einer aus drei Richtern beste-
henden Vorverfahrenskammer genehmigt werden. Auch nach einem
entsprechenden Beschluß kann ein Staat das Verfahren nach wie vor
an sich ziehen, indem er selbst ein Gerichtsverfahren einleitet12.
Zwar wird von den USA vorgebracht, daß das Komplementaritäts-
prinzip nicht weit genug reiche, doch erscheinen die Anforderungen
an ein vor einem nationalen Gericht stattfindendes Verfahren, wel-
ches die Gerichtsbarkeit vor dem Strafgerichtshof nach Art. 17 des
Statuts ausschließt – gemessen an dem Gerichtswesen eines rechts-
staatlichen Justizsystems wie des US-amerikanischen – nicht beson-
ders hoch. Andererseits erscheint es unabdingbar, daß (wie in Art. 17
vorgesehen) letztlich der Gerichtshof darüber entscheidet, ob der je-
weilige Staat willens und in der Lage ist, eine ernsthafte Strafverfol-
gung durchzuführen, da andernfalls jedwedem Mißbrauch des Kom-
plementaritätsgedankens Tür und Tor geöffnet wäre.
Dem Einwand der USA, politische Motive könnten der Grund für die
Einleitung von Verfahren vor dem IStGH sein, ist ferner entgegen-
zusetzen, daß letztlich jedes Verfahren vor dem Gerichtshof poli-
tisch motiviert ist, denn in ihm kommt gerade der politische Wille
der Vertragsparteien zum Ausdruck, Völkerrechtsverbrechen wirk-
sam verfolgen zu können. Problematisch wäre lediglich ein willkür-
lich arbeitender Strafgerichtshof. Eine Beliebigkeit bei der Einlei-
tung von Verfahren kann natürlich nicht mit letzter Sicherheit ausge-
schlossen werden, aber eine absolute Gewißheit, daß US-Soldaten
ungerechtfertigt vor ein Gericht gestellt werden, gibt es ohnehin
nicht. Schließlich ist es durchaus denkbar, daß US-Soldaten bei Aus-
landseinsätzen auch vor nationalen Gerichten angeklagt werden, nur
daß in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher ist, daß das
Verfahren gerade nicht rechtsstaatlichen Prinzipien entspricht, wäh-
rend der Verstoß gegen solche Grundsätze bei einem Verfahren vor
dem IStGH ausgeschlossen ist. Ferner könnte ein Gerichtshof, der
Verfahren nicht auf einer fairen Grundlage durchführt, auf Dauer
keine wirksame Strafgewalt ausüben, da Staaten in einem solchen
Fall nicht zu einer wirkungsvollen Zusammenarbeit mit ihm bereit
wären. Ein solches Szenario erscheint auch deshalb sehr unwahr-
scheinlich, weil die Vertragsparteien alle Anstrengungen unterneh-
men werden, einen funktionierenden und rechtsstaatlichen Prinzipi-
en entsprechenden Gerichtshof zu schaffen, da ansonsten ihr Ziel,
die Bestrafung völkerrechtlicher Verbrechen zu ermöglichen, unter-
miniert würde. Ähnliche Bedenken hatte es bereits bei der Schaffung
anderer internationaler Gerichte wie des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte gegeben; sie wurden durch die Straßburger Pra-
xis eindrucksvoll widerlegt. Falls die USA auf der Behauptung be-
harren, vor dem IStGH könnten rein politisch motivierte Verfahren
eingeleitet werden, so würde dies auch die bisher in Form der Ad-
hoc-Tribunale geschaffene völkerrechtliche Strafgerichtsbarkeit de-
legimitieren. Denn führte man die Argumentation der USA konse-
quent zu Ende, so wären auch die Verfahren vor den Ad-hoc-Straf-
gerichten gegen Milos�ević und andere Akte politischer Willkür.
Umgekehrt wäre die Gefahr selektiver und damit auch willkürlicher
Verfahren vor dem Strafgerichtshof sehr viel größer geworden,
wenn man die Einleitung von Verfahren ausschließlich dem Sicher-
heitsrat überlassen hätte: Verfahren gegen Staatsangehörige der
Ständigen Mitglieder – die eigene Interessen immer wieder über die
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Der IStGH kann nach Art. 12 des Statuts seine Jurisdiktion grundsätzlich
in zwei Fallkonstellationen ausüben: entweder muß die Tat auf dem Terri-
torium eines Staates, der Mitglied des Statuts ist, begangen worden sein
(Art. 12 Abs. 2 Buchst. a), wobei sich bei Distanzdelikten, bei denen
Handlungs- und Erfolgsort in verschiedenen Staaten liegen können, von
denen der eine oder der andere eben gerade möglicherweise nicht Ver-
tragspartei des Statuts ist, besondere Probleme ergeben. Alternativ ergibt
sich die Jurisdiktion aus dem Umstand, daß der Staat, dessen Staatsan-
gehörigkeit der Beschuldigte besitzt, Vertragspartei des Statuts ist (Art. 12
Abs. 2 Buchst. b).
Ferner besteht noch die Möglichkeit, daß sich ein Staat im Sinne des Art.
12 Abs. 2, der nicht Mitglied des Statuts ist, mittels einer Ad-hoc-Er-
klärung der Gerichtsbarkeit des Statuts unterwirft (Art. 12 Abs. 3). Dabei
ist jedoch Art. 44 Abs. 2 des Entwurfs der Verfahrensordnung des Ge-
richtshofs zu beachten, wonach ein Staat, der sich solchermaßen ad hoc
unterwirft, in dieser Situation selbst seinerseits der Jurisdiktion des Ge-
richtshofs unterliegt.
Unabhängig von der Mitgliedschaft der betroffenen Staaten kann die Ju-
risdiktion des Gerichtshofs schließlich noch darüber hinausgehend durch
eine auf Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen gestützte – und da-
mit dem Veto der USA unterliegende – Resolution des Sicherheitsrats be-
gründet werden (Art. 13 Buchst. b).



der organisierten Staatengemeinschaft stellen – wären dann nämlich
faktisch ausgeschlossen gewesen.
Aber auch die Möglichkeit der Einleitung von Verfahren durch ein-
zelne Vertragsparteien hätte nicht ausgereicht, belegt doch die Praxis
im Rahmen verschiedener Vertragswerke, daß Staaten mit der Ein-
leitung von Staatenbeschwerden extrem zurückhaltend sind. Ist dies
aber bereits in relativ stark verdichteten Vertragssystemen wie dem
der Europäischen Union und dem System der Europäischen Men-
schenrechtskonvention der Fall, so hätte diese Gefahr im System des
IStGH in noch viel stärkerem Ausmaß bestanden. Letztlich wird man
daher sagen können, daß der Ankläger des Gerichtshofs so etwas wie
der Hüter des Römischen Statuts ist. Gleichwohl kommt dem Sicher-
heitsrat aber auch nach dem Statut eine nicht unerhebliche Rolle zu.
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Die Vereinigten Staaten hatten – wie bereits zuvor die Völkerrechts-
kommission der Vereinten Nationen in ihrem Entwurf – die Auffas-
sung vertreten, daß der Sicherheitsrat jedenfalls die primäre Kompe-
tenz besitzen sollte, Verfahren vor dem IStGH einzuleiten. Zudem
sollte die Durchführung von Verfahren vor dem IStGH analog zu
Art. 12 der UN-Charta generell gesperrt sein, wenn und solange sich
der Sicherheitsrat im Rahmen seiner Verantwortung für den Welt-
frieden seinerseits mit einer bestimmten Situation befaßt – es sei
denn, der Sicherheitsrat hätte im Einzelfall etwas anderes beschlos-
sen. Politisches Ziel der USA war es dabei sicherzustellen, daß Ge-
richtsverfahren gegen ihre Staatsangehörigen nicht gegen oder ohne
ihren Willen hätten durchgeführt werden können. Diese Konstrukti-
on hätte auf Grund des Vetorechts jedoch zu der Konsequenz ge-
führt, daß es praktisch nie zu Verfahren gegen Staatsangehörige ei-
nes der Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats (oder von mit einem
solchen eng verbündeten Staaten) kommt. Nur vor diesem Hinter-
grund ist auch die den Art. 13 Buchst. b) sowie Art. 16 enthaltene Re-
gelung zu verstehen, die dazu führt, daß der Einfluß des Rates auf
den Gerichtshof nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Einleitung von Verfahren durch den Sicherheitsrat

Zum einen hat der Sicherheitsrat nach Art. 12 Abs. 3 die Möglich-
keit, durch den Erlaß einer Resolution, die ihre Rechtsgrundlage in

Kapitel VII der Charta hat, Verfahren vor dem Gerichtshof in Gang
zu bringen. Dies gilt sowohl unabhängig von der Mitgliedschaft des
Territorialstaats, auf dessen Hoheitsgebiet sich die in Frage stehen-
den Sachverhalte ereignet haben, als auch unabhängig von der Mit-
gliedschaft des Staates, dessen Staatsangehörigkeit das Opfer be-
sitzt. Funktional entspricht dies letztlich der Gründung eines Ad-
hoc-Tribunals mit der Folge, daß dann alle UN-Mitglieder – also
auch solche, die nicht Vertragspartei des Statuts sind – nach Maß-
gabe der zugrundeliegenden Resolution des Sicherheitsrats mit dem
IStGH kooperieren müssen. Sollten die Vereinigten Staaten inskünf-
tig – wofür nach den jüngsten Erfahrungen viel spricht – aus grund-
sätzlichen Überlegungen heraus eine solche Überweisung durch ihr
Veto blockieren und statt dessen die Schaffung weiterer Ad-hoc-Tri-
bunale anregen, bliebe zu überlegen, ob nicht Großbritannien und
Frankreich, die beide sowohl Mitglied des Statuts als auch Ständige
Mitglieder des Sicherheitsrats sind, möglicherweise gegenüber den
anderen Vertragsparteien des Statuts verpflichtet sind, die Verab-
schiedung einer solchen Resolution durch die Einlegung eines Vetos
zu verhindern. Eine solche Überlegung wird – wenn auch nur indi-
rekt – durch die Unbeschadensklausel des Art. 19 Abs. 2 des Ver-
trags über die Europäische Union bestätigt, die als notwendig erach-
tet wurde, um Frankreich und Großbritannien bei der Wahrnehmung
ihrer Kompetenzen im Sicherheitsrat von den ansonsten bestehenden
Bindungen aus dem EU-Vertrag freizustellen. Gerade eine solche
Freistellungsklausel fehlt im Kontext des Römischen Statuts jedoch
bezeichnenderweise.

Unterbrechung von Verfahren durch den Sicherheitsrat

Daneben kommt dem Sicherheitsrat aber auch die Kompetenz zu,
schwebende Verfahren vor dem IStGH zu unterbrechen. Nach Art.
16 des Statuts ist es möglich, daß der Sicherheitsrat auf Grund ei-
ner gemäß Kapitel VII der Charta ergangenen Resolution sowohl Er-
mittlungen als auch Verfahren selbst für die Dauer von zwölf Mo-
naten unterbrechen kann. In diesem Zusammenhang könnte sich je-
doch die Frage stellen, ob die damit verbundenen Vorgaben nicht im
Hinblick auf Art. 103 der Charta in unzulässiger Weise in die Kom-
petenzen des Sicherheitsrats eingreifen. Müßten die Modalitäten,
wie der Rat in Verfahren eingreifen oder diese unterbrechen kann,
nicht vielmehr durch diesen selbst aufgestellt werden? Denn nach
Art. 103 der Charta genießen auch Beschlüsse des Sicherheitsrats
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Vorrang gegenüber anderen vertraglichen Verpflichtungen der Mit-
gliedstaaten. Die Kompetenzen des Rates werden jedoch auf Grund
der Notwendigkeit eines Beschlusses nicht wirklich begrenzt. Viel-
mehr ist lediglich ein positiver Beschluß desselben erforderlich, um
ein Verfahren vor dem IStGH zu unterbrechen. Der Sicherheitsrat
kann also jedes Verfahren stoppen, wenn und soweit die Vorausset-
zungen des Art. 39 der Charta vorliegen.
In dem bloßen Umstand, daß Beschlüsse des Sicherheitsrats auf
Grund des Vetorechts der Ständigen Mitglieder nur unter erschwer-
ten Umständen zustande kommen, ist nicht ein Verstoß gegen Art.
103 der Charta zu sehen, kann doch der Rat als Organ jederzeit Ver-
fahren unterbrechen. Auch daß für eine Unterbrechung eine Resolu-
tion nach Kapitel VII der Charta erforderlich ist, schränkt die Kom-
petenzen des Rates nicht ein, sondern entspricht vielmehr den Vor-
aussetzungen aus der Charta, um rechtlich bindende Beschlüsse ver-
abschieden zu können.
Anders stellt sich die Lage möglicherweise im Hinblick auf die zeit-
liche Komponente der Norm dar, verlangt Art. 16 doch, daß nach
zwölf Monaten ein erneuter Beschluß zur Verfahrensunterbrechung
zu fassen ist, da ansonsten das Verfahren fortgeführt wird. Diese
zeitliche Begrenzung der Wirksamkeit von Beschlüssen des Sicher-
heitsrats durch einen multilateralen Vertrag ist in der Tat rechtlich
nicht völlig unproblematisch. Jedoch läßt sich insoweit argumentie-
ren, daß der Rat ohnehin nicht für einen unbegrenzten Zeitraum Ver-
fahren unterbrechen kann, müssen doch bei jeder Maßnahme nach
Kapitel VII die Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 39 der Charta
vorliegen, zumal es auch kaum einsichtig erscheint, ob überhaupt je-
mals die Sperre für Strafverfahren durch den IStGH auf unbegrenzte
Zeit notwendig sein kann, um Gefährdungen des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit auszuschließen. Auch erscheint es zu-
mindest fraglich, ob allein der Umstand, daß der Sicherheitsrat nach
Ablauf von zwölf Monaten eine erneute Resolution zu fassen hat, 
einer Beeinträchtigung der Aufgaben des Rates gleichkommt, hält
man sich vor Augen, daß dieser in vielen Fällen routinemäßig teil-
weise seit Jahrzehnten alle sechs Monate das Mandat von Friedens-
missionen verlängert.
Ferner hätte eine Norm im Statut, die keine zeitliche Begrenzung 
für die Unterbrechung eines Verfahrens vorsieht, die Gefahr mit
sich gebracht, daß sich die Mitglieder des Sicherheitsrats nicht auf
eine Beendigung der Unterbrechung hätten einigen können. Auf
Grund des Vetorechts läge eine solche Gefahr geradezu auf der
Hand, zumal die weitere Gefahr bestanden hätte, daß die erstmalige
Unterbrechung des Verfahrens nicht unmittelbar durch die entspre-
chende Resolution des Sicherheitsrats begrenzt worden wäre. Der
nunmehr im Statut vorgezeichnete Weg hat statt dessen den Vorteil,
daß Verfahren vor dem Gerichtshof zunächst unabhängig vom Si-
cherheitsrat eingeleitet und nur unterbrochen werden können, wenn
keines der Ständigen Mitglieder von seinem Vetorecht Gebrauch
macht.
Die Notwendigkeit der zeitlichen Begrenzung der Wirksamkeit der
Unterbrechung von Verfahren vor dem IStGH ist also durchaus ge-
geben; es kann dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden, daß
hierin ein Widerspruch zu Art. 103 der Charta liegt. Sollte der Si-
cherheitsrat hiervon ausgehen und die Unterbrechung eines Verfah-
rens ohne zeitliche Begrenzung anordnen, müßte man in Überein-
stimmung mit der Rechtsprechung der beiden Ad-hoc-Tribunale
dem IStGH die Kompetenz zuzusprechen haben, selbst im Rahmen
seiner ›Kompetenzkompetenz‹ zu überprüfen, ob zum einen tatsäch-
lich die Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 39 der Charta vorlie-
gen oder ob diese gegebenenfalls zwischenzeitlich weggefallen sind,
so daß die Voraussetzungen für eine Unterbrechung nach Kapitel VII
nicht mehr gegeben sind. Darüber hinaus obliegt dem Gerichtshof
auch die Kompetenz zur Überprüfung der formellen Voraussetzun-
gen einer wirksamen Resolution.

Das Verbrechen der Aggression

Auch in einem weiteren Punkt sehen die USA die Kompetenzen des
Sicherheitsrats als zumindest gefährdet an. Aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2
geht hervor, daß die Vertragsparteien anstreben, daß auch das Ver-
brechen des Angriffskriegs inskünftig durch den IStGH abgeurteilt
werden kann. In Rom und auch während der Tagungen der Vor-
bereitungskommission für den IStGH konnten sich die beteiligten
Staaten jedoch nicht auf eine einheitliche Definition für das Verbre-
chen der Aggression einigen. Im Rahmen eines Formelkompromis-
ses sieht Art. 5 Abs. 2 des Statuts demnach vor, daß die faktische
Ausübung der Jurisdiktion des Gerichtshofs davon abhängt, daß im
Wege einer regulären Vertragsänderung mit den notwendigen Mehr-
heiten eine Definition der Aggression festgelegt wird und daß dar-
über hinaus auch die Bedingungen für die Ausübung der Gerichts-
barkeit des IStGH in dieser Hinsicht definiert werden.
Die Vereinigten Staaten stehen insoweit richtigerweise auf dem
Standpunkt, daß jedwede Regelung zum Verbrechen der Aggression
die Kompetenzen des Sicherheitsrats zu wahren habe, der nach Art.
39 der Charta über die alleinige Kompetenz verfügt, das Vorliegen
einer Aggressionssituation festzustellen13. Dies wird auch durch die
Formulierung des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 des Statuts bestätigt, wonach
die gegebenenfalls aufzunehmende Bestimmung ihrerseits mit den
einschlägigen Bestimmungen der Charta vereinbar sein muß. Allen-
falls könnte man daran denken, im Rahmen einer entsprechenden
Anwendung der Grundsätze des ›gemeinsamen Vorgehens für den
Frieden‹ (Uniting for Peace)14 bei einer Blockade des Sicherheits-
rats auch eine entsprechende Feststellung durch die Generalver-
sammlung genügen zu lassen, wenn man davon ausgeht, daß die-
se – freilich nicht unumstrittene – Praxis durch die Charta gedeckt
ist.
Die USA führen insoweit jedoch ein weiteres Argument ins Feld. Sie
weisen darauf hin, daß diejenigen Vertragsparteien des Statuts, die
etwaige Änderungen von Art. 5 (wie auch Änderungen der Art. 6, 7
und 8) ihrerseits nicht ratifiziert haben, nach Art. 121 Abs. 5 geltend
machen können, daß der IStGH ihnen gegenüber insoweit seine Ju-
risdiktion nicht ausüben darf. Demgegenüber greift diese Sperre für
Drittstaaten nicht ein, so daß diese also gegenüber Vertragsparteien
schlechter gestellt werden. Letztlich handelt es sich insoweit aber
nur um eine Sonderausprägung der bereits verneinten Frage, ob das
Statut einen völkerrechtlich unzulässigen Vertrag zu Lasten Dritter
darstellt. Ähnliche Probleme stellen sich darüber hinaus aber auch
im Hinblick auf die ›Opting-out‹-Klausel des Art. 124.
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Nach dieser Norm ist es möglich, daß Vertragsstaaten für einen Zeit-
raum von bis zu sieben Jahren nach Inkrafttreten des Statuts die Ju-
risdiktion des Strafgerichtshofs für die in Art. 8 aufgelisteten Kriegs-
verbrechen aufheben können. Es handelt sich dabei um eine Klausel
nach Art. 17 Abs. 1 WVK15, von der bislang nur Frankreich Ge-
brauch gemacht hat. Die Kritik der USA bezieht sich darauf, daß le-
diglich Vertragsstaaten eine Erklärung nach Art. 124 abgeben kön-
nen, Drittstaaten jedoch diese Möglichkeit nicht offensteht.
An sich ist eine solche Klausel ein völkervertragsrechtliches Institut,
welches sich an Staaten richtet, die einen Vertrag ratifiziert haben
und sich dennoch der Wirkung eines Teils des Vertrags zumindest
für eine bestimmte Zeit entziehen wollen, so daß es im Statut in der
bei völkerrechtlichen Verträgen üblichen Art angewendet wird. Die
besondere Wirkung des Art. 124 ergibt sich hier aus dem Umstand,
daß sich die Wirkungen des Statuts auch auf Staatsangehörige von
Drittstaaten erstrecken. Geht man jedoch davon aus, daß das Statut
keinen Vertrag zu Lasten Dritter darstellt, so erscheint es denn auch
nur folgerichtig, daß der Vertrag umgekehrt bestimmte Rechte – hier
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das Recht zum ›opting out‹ nach Art. 124 – gerade Vertragsparteien
vorbehält und so Anreize für eine Ratifikation schafft.
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Die Vereinigten Staaten stehen weiterhin auf dem Standpunkt, daß
die Tatbestände des Art. 8 nicht hinreichend bestimmt seien und daß
dies zu Rechtsunsicherheit führen könnte. Um eine solche (behaup-
tete) Rechtsunsicherheit zu vermeiden, wurde auf Drängen der USA
Art. 9, die Klausel zu den Verbrechenstatbeständen (elements of 
crimes), mit dem Ziel in das Statut aufgenommen, eine Auslegungs-
hilfe zu schaffen. Die Forderung der USA, die Verbrechenselemente
für verbindlich zu erklären, setzte sich bei den Verhandlungen je-
doch nicht durch. Die gerichtshoffreundlichen Staaten befürchteten
nämlich, daß die nachträgliche Aufnahme der Verbrechenstatbestän-
de zu einer Aushöhlung des Statuts führen könnte. Dieser Befürch-
tung wurde durch die Einfügung des Art. 9 Abs. 3 Rechnung getra-
gen, der festlegt, daß diese Verbrechenselemente nicht im Wider-
spruch zum Statut stehen dürfen.
Unverständlich ist die Kritik Washingtons an der Unbestimmtheit
der Tatbestände vor dem Hintergrund, daß das Statut im wesentlichen
Tatbestände aus dem allgemeinem humanitären Völkerrecht über-
nommen hat, insbesondere solche aus der Haager Landkriegsord-
nung (HLKO), den vier Genfer Konventionen von 1949 sowie den
beiden Zusatzprotokollen (ZP) hierzu von 1977. Darüber hinaus ist
den USA entgegenzuhalten, daß die Errichtung der beiden Ad-hoc-
Strafgerichte durch den Sicherheitsrat mit Zustimmung und auf In-
itiative der USA erfolgte. Nun sind aber die Straftatbestände der Ad-
hoc-Tribunale mit denen des IStGH größtenteils identisch. Es ist da-
her unter den gegebenen Umständen nicht zu erklären, weshalb die
Bestimmungen etwa des Statuts des für Straftäter aus dem ehema-
ligen Jugoslawien zuständigen Strafgerichtshofs hinreichend be-
stimmt sein sollen, während umgekehrt die Parallelbestimmungen
im Statut des IStGH rechtsstaatlich bedenklich sein sollen, obwohl
letztere durch die Verbrechenselemente des Art. 9 weiter an Kontur
gewonnen haben. Ferner ist zu berücksichtigen, daß bei Inkrafttreten
des Statuts des IStGH durch die bisherige Spruchpraxis der beiden
Tribunale schon ein beträchtlicher Umfang an Fallmaterial vorhan-
den ist, das natürlich ebenfalls als Auslegungshilfe für das Statut her-
angezogen werden kann, tragen die Entscheidungen der Ad-hoc-Ge-
richte doch ebenfalls zur Fortentwicklung des geltenden Völkerge-
wohnheitsrechts bei.
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Ein weiterer Kritikpunkt der USA bezieht sich darauf, daß in dem
Statut zum Teil Tatbestände dem Völkerstrafrecht unterstellt worden
seien, die kein geltendes Gewohnheitsrecht darstellten. Auch hieraus
ergebe sich eine unzulässige Drittwirkung zu Lasten der Staaten, die
das Statut nicht ratifiziert haben. Gegen dieses Vorbringen erscheint
schon der Einwand zweifelhaft, es handele sich bei den Straftatbe-
ständen im Statut nicht um Völkergewohnheitsrecht, zumal bekannt-
lich nur besonders schwere Verbrechen in den Anwendungsbereich
des Statuts fallen. Dies gilt um so mehr, als die Kriegsverbrechens-
tatbestände des Statuts gerade auf Druck der USA weitestgehend in
Anlehnung an die von ihnen als Ausdruck geltenden Völkergewohn-
heitsrechts begriffene HLKO formuliert worden sind. Soweit ferner
vereinzelt Textelemente aus dem ZP I übernommen wurden, sind
diese zum Teil signifikant enger gefaßt als in den entsprechenden
Bestimmungen desselben. Dies gilt insbesondere für das in Art. 8
Abs. 2 Buchst. b) iv) enthaltene Verbot der Verursachung unver-
hältnismäßiger Kollateralschäden. Im übrigen kann auch bei den im
Statut aufgelisteten schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit
und noch mehr im Hinblick auf das Verbrechen des Völkermords

von einer gewohnheitsrechtlichen Etablierung eines Verbots ihrer
Begehung gesprochen werden.
Selbst wenn man das Bestehen eines entsprechenden gewohnheits-
rechtlichen Verbots bestreitet, ist es fraglich, ob denn die Vereinig-
ten Staaten berechtigt sind, einen entsprechenden Einwand vorzu-
bringen. Da die USA das ZP I zumindest unterzeichnet haben, könn-
te ein solches Vorbringen gegen Art. 18 Buchst. a) WVK verstoßen.
Daß die Unterzeichnung eines völkerrechtlichen Vertrages rechtli-
che Wirkungen erzielt, scheinen auch die USA anzunehmen, anson-
sten hätte es für sie keinen Anlaß gegeben, die Unterzeichnung des
Statuts des IStGH durch formelle Erklärung zurückzunehmen. Ins-
besondere könnte sich für die USA aus der Unterzeichnung des ZP I
zumindest eine Verpflichtung dahingehend ergeben, die Sanktionie-
rung von schweren Verstößen des ZP I durch von anderen Staaten
geschaffene Institutionen nicht zu behindern.
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Die beschriebene US-amerikanische Skepsis gegenüber dem Straf-
gerichtshof äußert sich in verschiedenen innen- wie auch außenpoli-
tischen Maßnahmen, mit denen verhindert werden soll, daß es in der
Zukunft zu Untersuchungen und Verfahren gegen Staatsangehörige
der Vereinigten Staaten vor dem Gerichtshof kommen wird.

Innenpolitische Maßnahmen

Auf innerstaatlicher Ebene ist hier insbesondere das ›Gesetz zum
Schutz der Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte‹ (American
Servicemembers’ Protection Act, ASPA16) zu nennen, ein Gesetz,
welches am 2. August 2002 vom Präsidenten ausgefertigt wurde17.
Initiator des Entwurfs war Senator Jesse Helms, der ehemalige Vor-
sitzende des Auswärtigen Ausschusses des US-Senats, der einen (be-
hauptetermaßen) politisierten, willkürlich vorgehenden und verant-
wortungslos agierenden Strafgerichtshof fürchtet18. Gegenstand des
ASPA ist die gesetzliche Verpflichtung der US-Regierung, soweit
wie irgend möglich eine Zusammenarbeit mit dem Strafgerichtshof
zu unterlassen. Kapitel 2 des Gesetzes (findings) enthält seine Be-
gründung: zum einen wird das Statut des IStGH für unvereinbar mit
dem Völkervertragsrecht, insbesondere mit der ›pacta-tertiis‹-Regel,
gehalten. Im Falle der Durchführung von Untersuchungen und Ver-
fahren vor dem Gerichtshof hätten die US-Behörden zudem keine
Möglichkeit zur Ausübung diplomatischen Schutzes zugunsten ih-
rer Staatsangehörigen. Darüber hinaus wird in dem Gesetz die Ge-
fahr einer Verurteilung für US-amerikanische Soldaten beschrieben,
wenn sich diese im Auslandseinsatz befinden.
In der Sache sieht das Gesetz verschiedene Maßnahmen vor, mit de-
nen erreicht werden soll, US-Bürger weitestgehend der Jurisdiktion
des IStGH zu entziehen. So enthält das ASPA etwa eine Bestim-
mung, nach der sich die USA an internationalen, vom Sicherheitsrat
beschlossenen Militäreinsätzen nur beteiligen dürfen, wenn US-
amerikanische Soldaten von der Jurisdiktion des Gerichtshofs ausge-
nommen werden. Daneben wird sämtlichen US-Behörden die Zu-
sammenarbeit mit dem IStGH untersagt. Das ASPA hat in nicht
unerheblichem Umfang zu Verstimmungen zwischen den USA und
anderen Staaten geführt, wird der US-Präsident doch durch das 
ASPA ermächtigt, gegebenenfalls auch militärisch zu intervenieren,
um US-Staatsbürger zu befreien, die in einem Verfahren vor dem
Gerichtshof angeklagt sind. Verständlicherweise gab es heftige Re-
aktionen in den Niederlanden, dem Sitzstaat des neuen Gerichts. Al-
lerdings wird der Präsident – wie in solchen Fällen üblich – ermäch-
tigt, wesentliche Bestimmungen des Gesetzes zumindest vorüberge-
hend durch eine sogenannte Verzichtserklärung (waiver) außer An-
wendung zu lassen19. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes wird ein-
mal mehr deutlich, welch uneingeschränkt ablehnende Haltung die
USA gegenüber dem IStGH einnehmen.
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Außenpolitische Maßnahmen

Dies wird aber auch auf völkerrechtlicher Ebene anhand verschiede-
ner US-amerikanischer Maßnahmen deutlich.

> Rücknahme der Unterschrift unter das IStGH-Statut

Zum einen ist die am 6. Mai 2002 erfolgte ›Rücknahme‹ der Unter-
schrift zu nennen, womit die USA ihre Absicht kundgetan haben, das
Statut auf unabsehbare Zeit nicht ratifizieren zu wollen. Damit sind
ab diesem Zeitpunkt für sie die vorvertraglichen Pflichten, so wie sie
sich aus Art. 18 Buchst. a) der WVK ergeben, weggefallen. 

> Freistellung eigener Truppen von der IStGH-Jurisdiktion durch
den Sicherheitsrat

Zum anderen aber sind hier vor allem20 (letztlich erfolgreiche21) Ver-
suche zu erwähnen, durch eine Resolution des Sicherheitsrats nach
Kapitel VII sicherzustellen, daß US-amerikanische Soldaten, die an
friedenssichernden oder friedenserzwingenden Operationen teilneh-
men, von der Jurisdiktion des IStGH ausgenommen werden. Ein er-
ster Versuch im Mai, bereits im Kontext der Verlängerung des Man-
dats für Osttimor eine solche Immunitätsregel vorzusehen, scheiter-
te jedoch.
Angesichts dessen hatten die USA im Sicherheitsrat sodann ihre Zu-
stimmung zur Verlängerung des Mandats für die in Bosnien-Herze-
gowina eingesetzte UNMIBH und SFOR von einer entsprechenden
Freistellung von der Jurisdiktion des IStGH abhängig gemacht und
dementsprechend denn auch eine Verlängerung des entsprechenden
Mandats ohne eine solche Freistellung mit ihrem Veto belegt22. Dies,
obwohl die fraglichen Truppen bereits von vornherein der Gerichts-
barkeit des vom Sicherheitsrat selbst eingerichteten Jugoslawien-
Tribunals unterstanden und noch unterstehen, so daß auch das In-
krafttreten des Römischen Statuts in der Sache keine relevante Ver-
änderung mit sich gebracht hatte23.
Dessen ungeachtet hatten die USA dann am 19. Juni einen Entwurf
einer Resolution nach Kapitel VII vorgelegt, demzufolge alle Trup-
pen, die an vom Sicherheitsrat mandatierten Operationen teilneh-
men, generell und zeitlich unbefristet von der Gerichtsbarkeit des
Strafgerichtshofs ausgenommen werden sollten, also auch solche,
die ihrerseits gerade nicht auf der Grundlage des Kapitels VII auto-
risiert worden waren. Nachdem offenbar wurde, daß ein solcher, mit
Art. 16 des Statuts schon auf den ersten Blick völlig unvereinbarer
Vorschlag keine Mehrheit im Sicherheitsrat fände, wurde in einem
zweiten Entwurf auf Art. 16 und die dort enthaltene zeitliche Be-
schränkung formal Bezug genommen, der diese Bestimmung jedoch
in ihrer Wirkung völlig konterkarierte. Insbesondere hatte dieser
zweite Vorschlag vorgesehen, daß sich die zunächst auf zwölf Mo-
nate beschränkte Freistellung automatisch um ein weiteres Jahr ver-
längern sollte, es sei denn, der Rat würde entweder anders entschei-
den oder aber die Immunität doch wieder im Einzelfall aufheben24.
Damit wäre der durch Art. 16 des Statuts unternommene Versuch,
die Vetomöglichkeit eines einzelnen Ständigen Mitglieds des Rates
politisch zu umgehen, unterlaufen worden.
Nachdem die USA auch mit diesem Vorschlag für eine De-facto-
Vertragsänderung von Art. 1625 auf Widerstand gestoßen waren, sah
ein weiterer – offenbar mit Großbritannien abgestimmter, jedenfalls
von diesem später mitgetragener – Entwurf, der schließlich am 12. 
Juli trotz vielfältiger Widerstände als Resolution 1422(2002)26 des
Sicherheitsrats einstimmig angenommen wurde, vor, daß die fragli-
che Freistellung in Übereinstimmung mit Art. 16 zunächst auf zwölf
Monate beschränkt sein sollte. Allerdings tut zum einen der Sicher-
heitsrat seine Absicht kund, die Resolution nach Ablauf der Frist für
jeweils ein weiteres Jahr zu verlängern. Zum anderen werden alle
UN-Mitgliedstaaten verpflichtet, keine mit der Resolution unverein-
baren Maßnahmen zu treffen.
Überraschend ist insoweit zunächst, daß alle 15 Mitglieder des 

Rates, von denen nicht weniger als sechs (einschließlich der Stän-
digen Mitglieder Großbritannien und Frankreich) Vertragsparteien
und sechs weitere Signatarstaaten des Statuts sind, eine derart weit-
reichende Beschränkung der Jurisdiktion des Gerichtshofs akzeptiert
haben27.
Völkerrechtlich bedenklich erscheint zunächst, daß in Resolution
1422 die nach Art. 39 der Charta notwendige Feststellung der Be-
drohung des Weltfriedens nicht getroffen worden ist. Selbst wenn
man davon ausgehen sollte, daß es in einem solchen Fall keiner aus-
drücklichen Feststellung des Vorliegens der Tatbestandsmerkmale
des Art. 39 bedarf28, so erscheint die Wahl von Kapitel VII als
Rechtsgrundlage auch deshalb nicht schlüssig, weil von der Resolu-
tion sämtliche vom Sicherheitsrat mandatierten Truppen erfaßt sein
sollen, also auch herkömmliche friedenssichernde Operationen, in
deren Rahmen eine Bedrohung des Weltfriedens durch den Sicher-
heitsrat gerade nicht festgestellt wurde, der Anwendungsbereich des
Kapitels VII also nicht eröffnet ist. Weiterhin fällt auf, daß Resoluti-
on 1422 – anders als der US-amerikanische Entwurf vom 19. Juni –
nicht mehr nur von Operationen spricht, die vom Sicherheitsrat ein-
gerichtet oder autorisiert worden sind, sondern statt dessen allgemei-
ner von Einsätzen, die »von den Vereinten Nationen eingerichtet
oder genehmigt« wurden. Nicht klar ist, ob hierin möglicherweise ei-
ne Bezugnahme auf die ›Uniting-for-Peace‹-Praxis der Generalver-
sammlung zu sehen sein könnte.
Ferner ist nicht ersichtlich, daß die generelle Freistellung von der 
Jurisdiktion des IStGH für alle im Auftrag der Vereinten Nationen
agierenden Truppen eine Maßnahme darstellt, die der Erhaltung des
Weltfriedens dient. Denn die Resolution unterstellt, daß die straf-
rechtliche Ahndung von Völkermord, Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit oder Kriegsverbrechen durch den IStGH, die gerade nicht
bereits durch die Heimatstaaten der truppenstellenden Staaten straf-
rechtlich verfolgt werden, beziehungsweise eine damit einhergehen-
de Unwilligkeit einzelner Staaten, keine Truppen für Friedensmis-
sionen (mehr) zur Verfügung zu stellen, eine Bedrohung des Welt-
friedens oder der internationalen Sicherheit darstellen kann.
Außerdem erscheint bedenklich, daß der Sicherheitsrat bereits von
vorneherein eine Verlängerung der Freistellung zumindest in Aus-
sicht nimmt, ohne daß ein Andauern einer Situation nach Art. 39 der
Charta bereits feststeht; zuzugestehen ist immerhin, daß eine auto-
matische Verlängerung der Freistellung verhindert wurde.
Ferner verwischt die Resolution die völkerrechtlichen Grenzen zwi-
schen dem Recht zur Kriegführung und dem im Kriege anwendba-
ren Recht, soll sich doch allein aus der völkerrechtlichen Zulässig-
keit eines Militäreinsatzes zugleich auch schon der Ausschluß der
strafrechtlichen Verantwortlichkeit zumindest gegenüber dem IStGH
im Hinblick auf die Durchführung eines solchen Einsatzes erge-
ben.
Schließlich setzt sich mit Resolution 1422(2002) eine Tendenz fort,
die sich bereits in Resolution 1373(2001) angedeutet hatte29: zuneh-
mend wird der Sicherheitsrat auch jenseits von konkreten Einzel-
situationen als völkerrechtlicher Ersatzgesetzgeber tätig. Während
aber Resolution 1373 lediglich den Anwendungsbereich bereits be-
stehender völkerrechtlicher Instrumente durch eine Maßnahme nach
Kapitel VII zu erweitern suchte, geht Resolution 1422 einen Schritt
weiter und modifiziert bereits bestehende Verpflichtungen auch in-
haltlich. Ob der Rat damit seine eigene Legitimität und das Völker-
recht insgesamt fördert, läßt sich mit Fug und Recht bezweifeln.
Hinzuweisen ist noch darauf, daß der IStGH gegebenenfalls im Kon-
text der Überprüfung seiner eigenen Jurisdiktion zum einen kontrol-
lieren müßte, ob eine konkrete einzelstaatliche Maßnahme im Rah-
men eines UN-Mandates erfolgte, was sich im Einzelfall als proble-
matisch erweisen könnte30. Zum anderen könnte der IStGH aber
auch gegebenenfalls darüber hinaus die zumindest nicht unzweifel-
hafte Rechtmäßigkeit von Resolution 1422 überprüfen31.
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> Abschluß bilateraler Abkommen zur Nichtüberstellung US-ame-
rikanischer Soldaten an den IStGH

Den bislang letzten Schritt zur Abschirmung US-amerikanischer
Staatsangehöriger von der Gerichtsbarkeit des Strafgerichtshofs bil-
det der Versuch der Regierung in Washington, in weitem Umfang bi-
laterale Abkommen abzuschließen, in denen sich die Vertragspartei-
en wechselseitig verpflichten, die jeweils anderen Staatsangehörigen
nicht an den IStGH zu überstellen.
Bisher haben die Vereinigten Staaten solche Abkommen mit Israel,
Osttimor, Rumänien und Tadschikistan unterzeichnet. Hintergrund
ist dabei Art. 98 Abs. 2 des Statuts, demzufolge der IStGH kein
Überstellungsersuchen stellen darf, das vom ersuchten Staat verlan-
gen würde, entgegen seinen Verpflichtungen aus völkerrechtlichen
Übereinkünften zu handeln. Zunächst erscheint es unproblematisch,
daß Staaten, die – wie bei den USA, Israel und Osttimor der Fall –
nicht Vertragsparteien des Statuts sind, untereinander solche Ab-
kommen abschließen dürfen, sind sie doch von vornherein nicht zu
einer irgendwie gearteten Zusammenarbeit mit dem IStGH ver-
pflichtet und damit also auch nicht zu einer Überstellung von Per-
sonen gezwungen, die Straftaten begangen haben, welche der Ge-
richtsbarkeit des IStGH unterfallen. Demgegenüber stellt sich das
Problem, ob auch Vertragsparteien des Statuts – wie Rumänien und
Tadschikistan – gleichermaßen berechtigt sind, nachträglich Ab-
kommen abzuschließen, die sie an einer Kooperation mit dem IStGH
hindern, wird doch dadurch das Ziel des Vertrags, eine effektive

Strafverfolgung durch den IStGH sicherzustellen, unterlaufen32.
Zwar enthält Art. 98 selbst keine zeitliche Beschränkung auf solche
Abkommen, die vor Inkrafttreten des Statuts abgeschlossen wurden,
so daß grundsätzlich auch spätere bilaterale Abkommen den IStGH
hindern könnten, Überstellungsersuchen zu stellen, deren Erfüllung
eine Vertragspartei zu einer Völkerrechtsverletzung zwingen wür-
den. Davon zu unterscheiden ist jedoch das Problem, ob sich eine
Vertragspartei selbst durch Abschluß eines solchen bilateralen Ab-
kommens der Möglichkeit begeben darf, effektiv mit dem Gerichts-
hof zu kooperieren.

$	�*����

Konnte man unter der Regierung Clinton noch davon ausgehen, daß
sich das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und dem
IStGH von einer bloßen friedlichen Koexistenz auf die Dauer wo-
möglich zu einer guten Nachbarschaft entwickeln könnte – zumal die
Mehrheit der Staaten im Vorfeld der Schaffung des Gerichtshofs den
USA in nicht unerheblichem Umfang entgegengekommen war33 –,
so geht die Entwicklung derzeit deutlich in Richtung Konfrontation.
Ersichtlich ist, daß die USA durch das Statut eine Einschränkung ih-
rer Handlungsfreiheit auf internationaler Ebene fürchten und diese
auf jeden Fall verhindern möchten.
Abzuwarten bleibt weiterhin, inwieweit es den USA auf Dauer ge-
lingen wird, entweder über den Sicherheitsrat oder über ein Netz bi-
lateraler Abkommen Einfluß auf den Gerichtshof zu nehmen, haben
sie sich doch mit der Rücknahme der Unterzeichnung selbst aller
vertraglichen Einflußmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung des
Statuts des IStGH selbst beraubt. Zu befürchten ist, daß die Verab-
schiedung der Resolution 1422 insoweit nur ein erster Schritt war
und daß sich jetzt jedes Jahr bei der fälligen Verlängerung dieser Re-
solution erneut die Grundsatzfrage nach dem Verhältnis von Sicher-
heitsrat und IStGH stellen wird.

1 Das Statut des IStGH trat nach der Hinterlegung der 60. Ratifikationsurkunde in
Kraft; am 20. August 2002 galt es für 78 Staaten. Deutscher Text: BGBl. II 2000, S.
1394ff.; englischer Text im Internet abrufbar unter dieser Kennung: www.un.org/
law/icc/statute/romefra.htm. – Siehe zum Statut insbesondere Hans-Peter Kaul,
Durchbruch in Rom. Der Vertrag über den Internationalen Strafgerichtshof, VN 4/
1998 S. 125ff.; ders., Der Aufbau des Internationalen Strafgerichtshofs. Schwierig-
keiten und Fortschritte, VN 6/2001 S. 215ff., sowie Andreas Zimmermann, The
Creation of a Permanent International Criminal Court, Max Planck Yearbook of 
United Nations Law 1998, S. 169ff.

2 David Scheffer, Staying the Course with the International Court, Cornell Internatio-
nal Law Journal 35 (2001/02), S. 47(52).

3 Scheffer (Anm. 2), S. 48ff.
4 Vgl. dazu auch die weiteren Nachweise bei Carsten Stahn, Gute Nachbarschaft um

jeden Preis? Einige Anmerkungen zur Anbindung der USA an das Statut des Inter-
nationalen Strafgerichtshofes, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht (ZaöRV) 60 (2000), S. 631(637).

5 Vgl. insoweit Art. 86 des Statuts, der im Hinblick auf die Kooperationspflicht aus-
drücklich nur auf die Vertragsparteien Bezug nimmt.

6 Artikel ohne Angaben sind solche des Statuts des IStGH.
7 So ist beispielsweise daran zu erinnern, daß etwa die Kriegsverbrechenstatbestän-

de wesentlich im Rahmen eines informellen Treffens der NATO-Mitgliedstaaten in
Bonn ausgehandelt wurden, das sodann als ›Bonn paper‹ Eingang in die Verhand-
lungen gefunden und Struktur wie Inhalt von Art. 8 des Statuts maßgeblich geprägt
hat.

8 Scheffer (Anm. 2), S. 91.
9 Jimmy Gurulé, United States Opposition to the 1998 Rome Statute Establishing an

International Criminal Court: Is the Court’s Jurisdiction Truly Complementary to 
National Criminal Jurisdictions?, Cornell International Law Journal 35 (2001/02), 
S. 1(30f.).

10 Matthew A. Barrett, Ratify or reject: Examining the United States’ Opposition to the
International Criminal Court, Georgia Journal of International and Comparative
Law, 28 (1999/2000), S. 83(97).

11 Sharon A. Williams, in: Otto Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the In-
ternational Criminal Court, Baden-Baden 1999, Art. 17, Rn. 20.

12 Kritisch zum Ganzen Frank Hoffmeister / Sebastian Knoke, Das Vorermittlungsver-
fahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof – Prüfstein für die Effektivität der
neuen Gerichtsbarkeit im Völkerstrafrecht, ZaöRV 59 (1999), S. 785ff.

13 Kaul (Anm. 1), S. 219.
14 Nach Resolution 377(V) der Generalversammlung v. 3.11.1950 (Text: VN 1/1980 S.

29ff.).
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(Muster-)Abkommen mit anderen Staaten zur Freistellung von
US-Staatsbürgern von der Gerichtsbarkeit des IStGH sollen of-
fenbar so lauten:

»… in Bekräftigung der Wichtigkeit, daß diejenigen vor Gericht gestellt
werden, die Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und
Kriegsverbrechen begangen haben,
unter Hinweis darauf, daß das Römische Statut … konzipiert wurde, die
einzelstaatliche Strafgerichtsbarkeit zu ergänzen, nicht aber sie zu erset-
zen,
die Auffassung vertretend, daß die Regierung der Vereinigten Staaten von
Amerika ihre Absicht bekundet hat, angeblich von ihren Amtsträgern, Be-
diensteten, ihrem militärischem Personal oder ihren sonstigen Staatsan-
gehörigen verübte Verbrechen im Anwendungsbereich des Internationa-
len Strafgerichtshofs gegebenenfalls zu untersuchen und zu verfolgen,
eingedenk des Artikels 98 des Römischen Statuts,
> sind wie folgt übereingekommen:
1. Für die Zwecke dieses Abkommens werden als ›Personen‹ die derzeiti-
gen oder ehemaligen Amtsträger, Bediensteten (einschließlich Vertrags-
nehmer) oder das militärische Personal der Regierung oder die Staatsan-
gehörigen einer der Vertragsparteien bezeichnet.
2. Die Personen einer der Vertragsparteien, die sich im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei aufhalten, werden ohne die ausdrückliche Zustim-
mung der ersten Vertragspartei nicht
a) zu irgendeinem Zweck an den Internationalen Strafgerichtshof überge-
ben oder auf anderem Wege überstellt werden oder
b) an eine andere Instanz oder an einen Drittstaat übergeben, auf anderem
Wege überstellt oder in einen Drittstaat ausgewiesen werden mit dem Ziel,
diese Personen an den Internationalen Strafgerichtshof zu übergeben oder
zu überstellen.
3. Wenn die Vereinigten Staaten eine Person der anderen Vertragspartei
an einen Drittstaat ausliefern, übergeben oder auf anderem Wege über-
stellen, werden die Vereinigten Staaten einer Übergabe oder Überstellung
dieser Person an den Internationalen Strafgerichtshof durch den Drittstaat
nicht zustimmen, es sei denn, die Regierung des Staates X erklärt aus-
drücklich ihre Zustimmung.
4. Wenn die Regierung des Staates X eine Person der Vereinigten Staaten
von Amerika an einen Drittstaat ausliefert, übergibt oder auf anderem We-
ge überstellt, wird die Regierung des Staates X einer Übergabe oder Über-
stellung dieser Person an den Internationalen Strafgerichtshof durch einen
Drittstatt nicht zustimmen, es sei denn, die Regierung der Vereinigten
Staaten erklärt ausdrücklich ihre Zustimmung.«

(auszugsweise Wiedergabe)



15 Sie sieht die Möglichkeit vor, daß sich ein Staat nur an einen Teil eines Vertrages ge-
bunden erklärt.

16 Das ASPA bildet ›Title II‹ des ›2002 Supplemental Appropriations Act for Further
Recovery From and Response To Terrorist Attacks on the United States (H.R.
4775)‹; im Internet zugänglich unter: thomas.loc.gov.

17 Vgl. zu früheren Versuchen bereits während der Amtszeit von Präsident Clinton, das
ASPA zu verabschieden, Stahn (Anm. 4), v.a. S. 636ff.

18 Jesse Helms / Zell Miller, No court dates for America, Washington Times v. 11.4.
2002.

19 Neben (evidenten) völkerrechtlichen Fragen wirft das ASPA ferner die Frage auf, ob
in dem geplanten Gesetz nicht auch eine verfassungsrechtlich unzulässige Beschrän-
kung der Handlungsbefugnisse des US-Präsidenten im Bereich der auswärtigen Ge-
walt und im Hinblick auf seine Position als Oberbefehlshaber der Streitkräfte zu se-
hen sein könnte; näher dazu Stahn (Anm. 4), S. 638 Anm. 29.

20 Hinzuweisen ist ferner auf den Umstand, daß die USA bereits auch zu der Ent-
schließung der Generalversammlung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS),
in welcher diese die Errichtung des IStGH begrüßte und die Staaten zur Ratifizierung
des Statuts aufforderte, eine Vorbehaltserklärung abgegeben hatten, Resolution 1900
(XXXII-O/02) der OAS-Generalversammlung v. 4.6.2002, abrufbar unter: www.oas.
org/xxxiiga/english/docs_en/docs_items/AGres1900_02.htm.

21 Dazu nunmehr auch im Internetdienst der US-amerikanischen Gesellschaft für Völ-
kerrecht Bryan MacPherson, Authority of the Security Council to Exempt Peace-
keepers from International Criminal Court Proceedings, ASIL Insights, Juli 2002, ab-
rufbar unter: www.asil.org/insights/insigh89.htm

22 S/2002/712 v. 30.6.2002 (Text: S. 159ff. dieser Ausgabe). – Die Haltung der USA
führte dazu, daß am 21.6. zunächst das Mandat der UNMIBH bis zum 30.6. verlän-
gert wurde, am 30.6. bis zum 3.7., am 3.7. bis zum 15.7.; am 12.7. – nach vorange-
gangener Verabschiedung der Resolution bezüglich der Freistellung von der Juris-
diktion des IStGH – wurde dann das Mandat bis zum 31.12.2002 verlängert (Resolu-
tionen 1418, 1420, 1421 und 1423; Text: S. 159ff. dieser Ausgabe).

23 Darauf hatte auch Generalsekretär Kofi Annan in einem Schreiben v. 3.7.2002
(abrufbar unter: www.iccnow.org/html/SGlettertoSC3July2002.pdf) an den US-ame-
rikanischen Außenminister Colin Powell hingewiesen und dabei zutreffend deutlich
gemacht, daß das Jugoslawien-Tribunal auch im Verhältnis zum IStGH eine primäre
Zuständigkeit besitze.

24 Auszugsweiser Wortlaut bei MacPherson (Anm. 21).
25 Sehr pointiert UN-Generalsekretär Kofi Annan in seinem Schreiben v. 3.7.2002 an

US-Außenminister Powell (Anm. 23): »...the method suggested in the proposal, and
in particular its operative paragraph 2, flies in the face of treaty law since it would 
force States that have ratified the Rome Statute to accept a resolution that literally
amends the treaty«.

26 Text: S. 166 dieser Ausgabe.

27 Allerdings ist daran zu erinnern, daß Frankreich seinerzeit einen ähnlich lautenden
Passus bereits in das Römische Statut aufgenommen wissen wollte, wonach im Auf-
trag des Sicherheitsrats tätige Personen keiner Verfolgung durch den IStGH unterlie-
gen sollten, und daß Großbritannien in einem Vertrag für die Internationale Sicher-
heitsbeistandstruppe (ISAF) in Afghanistan mit der afghanischen Interimsregierung
die ISAF-Angehörigen von der Jurisdiktion internationaler Strafgerichtshöfe ausge-
nommen hat.

28 Vgl. insoweit auch bereits Resolution 1160 des Sicherheitsrats v. 31.3.1998 (Text:
VN 3/1998 S. 115f.) zum Kosovo, wo der Rat ebenfalls nach Kapitel VII tätig ge-
worden war, ohne zunächst eine entsprechende Feststellung getroffen zu haben.

29 Dazu näher Jasper Finke / Christiane Wandscher, Terrorismusbekämpfung jenseits
militärischer Gewalt. Ansätze der Vereinten Nationen zur Verhütung und Beseiti-
gung des internationalen Terrorismus, VN 5/2001 S. 168ff. (v.a. 171f.).

30 Zu denken wäre etwa beispielhaft an die britischen und US-amerikanischen Maß-
nahmen zur Durchsetzung der Flugverbotszonen in Irak, bei denen umstritten ist, ob
sie (noch) durch die entsprechenden Irak-Resolutionen des Sicherheitsrats gedeckt
sind. Zu beachten ist aber, daß konkret gegenüber US-Streitkräften die Jurisdiktion
des IStGH schon deshalb nicht besteht, weil die Handlungen weder durch Staatsan-
gehörige einer Vertragspartei noch auf dem Gebiet einer Vertragspartei begangen
werden. Gegenüber den britischen Streitkräften greift demgegenüber die Ausschluß-
wirkung von Resolution 1422 schon deshalb nicht ein, weil diese nach der operativen
Ziffer 1 auf Drittstaaten beschränkt ist.

31 Daneben käme gegebenenfalls, insbesondere im Rahmen einer Gutachtenanfrage der
UN-Generalversammlung, grundsätzlich eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der
Resolution durch den Internationalen Gerichtshof in Betracht; hierzu näher etwa
Bernd Martenczuk, Rechtsbindung und Rechtskontrolle des Weltsicherheitsrats. Die
Überprüfung nichtmilitärischer Zwangsmaßnahmen durch den Internationalen Ge-
richtshof, Berlin 1996, passim.

32 Hiervon geht auch der Juristische Dienst der Europäischen Kommission aus.
33 Einzelne Punkte, in denen US-amerikanischen Bedenken (zumindest teilweise)

Rechnung getragen wurde, sind etwa Art. 5 Abs. 2 (Notwendigkeit der Schaffung ei-
nes Regimes für das Verbrechen der Aggression in Übereinstimmung mit den rele-
vanten Bestimmungen der Charta); einzelne Definitionen der Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, ferner die Schwellenklausel und die Bezugnahme auf den »festste-
henden Rahmen des Völkerrechts« in Art. 8 Abs. 2 Buchst. b); schließlich die Be-
stimmung über unzulässige Kollateralschäden in Art. 8 Abs. 2 Buchst. b) iv) sowie
allgemein die Nichtbezugnahme auf das ZP I von 1977; darüber hinaus die Bestim-
mung über die sogenannten Verbrechenstatbestände in Art. 9; die richterliche Kon-
trolle der selbständigen Ermittlungsbefugnis des Anklägers (Art. 15), das Anfech-
tungsverfahren nach Art. 19, die Regelung über die Selbstverteidigung in Art. 31
Abs. 1 Buchst. d) sowie ferner noch die eher restriktive Regelung über das Handeln
auf Befehl in Art. 33.
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Ein innergesellschaftliches und zwischenstaatliches Problem HERBERT  WULF

Seit dem Ende des Kalten Krieges hat eine ganze Reihe von Ent-
wicklungen die Situation der Streitkräfte und vor allem auch die
Blauhelmeinsätze der Vereinten Nationen verändert. Dazu gehört er-
stens und vor allem, daß die überwiegende Zahl der Kriege nicht
mehr zwischenstaatlich ausgefochten wird, sondern Ursachen und
Anlässe für Kriege und gewaltsame Konflikte zumeist innergesell-
schaftlicher Art sind1. Zweitens nahmen gleichzeitig internationale
militärische Interventionen deutlich zu. Während in der Zeit des Kal-
ten Krieges der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nur sehr be-
grenzte Handlungsmöglichkeiten hatte, ist heute der Ruf der interna-
tionalen Völkergemeinschaft nach rechtzeitigem Militäreinsatz zur
Verhinderung humanitärer Katastrophen häufiger und lauter gewor-
den2. Die hautnahe Berichterstattung der Medien über Kriege und
Konflikte verstärkte diese Tendenz. Die vielfältigen internationalen
Einsätze der Streitkräfte erweiterten deren Aufgabenspektrum deut-
lich, während die traditionelle territoriale Verteidigung inzwischen
in vielen Ländern, so auch in Europa, eine völlig marginale Rolle
spielt.
Eine dritte, bereits länger anhaltende Entwicklung ist die immer stär-
kere Belastung der Zivilbevölkerung in den Kriegen. Während früher
Soldaten gegen Soldaten kämpften, sind heute vor allen Dingen die
Zivilisten betroffen. Die Mehrzahl der Toten und Verletzten der heu-
tigen Kriege trägt keine Uniform; oft müssen Millionen von Men-
schen aus ihrer Heimat fliehen, um dem Kriegsgeschehen zu entrin-
nen. Auch hier sind die Vereinten Nationen und ihre Unterorganisa-
tionen immer wieder gefordert.
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Eine vierte, bislang nur in kleinen Expertenkreisen thematisierte Ent-
wicklung ist die Privatisierung militärischer Funktionen beziehungs-
weise allgemeiner die Privatisierung von Sicherheit.
›Privatisierung von Militär und Sicherheit‹ ist freilich ein schillern-
der Begriff. Recht unterschiedliche Aktivitäten werden so beschrie-
ben. Sie reichen von der Sicherung privaten Eigentums bis zum
Schutz von Minen und Förderanlagen global operierender Firmen,
von Dienstleistungen für UN-Friedensmissionen bis zur Begleitung
von Hilfskonvois, von der Logistik für das Militär bis zum Einsatz in
Kampfhandlungen durch Privatpersonen oder Firmen. Von Bedeu-
tung ist, daß derartige Tätigkeiten zwar oftmals politisch gewollt und
häufig durchaus legal sind, daß sie jedoch oft ungeregelt und ge-
legentlich in einer gesetzlichen Grauzone durchgeführt werden. Die-
se Serviceleistungen werden aus einer ganzen Reihe von Gründen
nachgefragt, weshalb diese relativ neue Branche auch ein starkes
Wachstum verzeichnen kann3. Sehr unterschiedliche Akteure sind
als private Sicherheitsdienstleister tätig. Bezogen auf die Anbieter
derartiger Dienstleistungen können drei Formen der Privatisierung
militärischer Sicherheit unterschieden werden4: private Militärfir-
men, private Sicherheitsfirmen und Söldner.

Private Militärfirmen

Zunehmend werden traditionelle militärische Aufgaben privaten Fir-
men übertragen. Diese Form der Privatisierung reicht von der Ausla-



gerung (outsourcing) von Logistik, der Reparatur von Waffen, der
militärischen Ausbildung oder der Militärhilfe für Entwicklungslän-
der bis hin zur Entsendung von Kampftruppen durch private Fir-
men5. Letzteres geschah etwa im Bürgerkrieg in Sierra Leone oder
bei der Bekämpfung von Drogenbanden in Kolumbien. An moder-
ner, technisch anspruchsvoller Kriegsführung orientiert, sind mili-
tärische Dienstleistungsfirmen für strategische Planungsaufgaben
der militärischen Führung tätig. Statt die staatlich legitimierten Streit-
kräfte zu beauftragen, schließen Regierungen Kontrakte mit privaten
Spezialfirmen ab. Der Einsatz privater ›Militärfirmen‹ wird als ef-
fektive und marktkonforme Methode angesehen, um den Bedarf be-
stimmter Regierungen oder internationaler Organisationen zu decken,
beispielsweise wenn sich Regierungen durch Angriffe von Rebellen-
gruppen ernsthaft gefährdet sehen (wie in den neunziger Jahren in
Papua-Neuguinea) oder auch, wenn Hilfsorganisationen ihre Nah-
rungsmittelkonvois vor Kriegsherren schützen wollen (wie vor Jah-
ren in Somalia).
Die Privatisierung findet in manchen Ländern in großem Stile und
geplant statt. In Großbritannien beispielsweise wird sie forciert vor-
angetrieben. Das Verteidigungsministerium hat ein ehrgeiziges Ziel
und spricht von der »Transformation militärischer Unterstützungs-
funktionen in eine quasi kommerzielle Organisation«6. Es geht um
Beschaffung und Betrieb moderner Waffensysteme, die privat finan-
ziert werden sollen (von Panzertransportkapazitäten bis zum Ma-
nagement von Kasernenanlagen), um die Auslagerung zahlreicher
Servicefunktionen, die komplette Privatisierung bestimmter vom
Militär betriebener Labors und Werkstätten und vieles mehr. Auch in
Deutschland wurde im Bereich von Reparatur und Service der Waf-
fen privatisiert; vor allem sollen durch Vermarktung nicht mehr
benötigter Liegenschaften durch eine eigens gegründete Gesell-
schaft (Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb,
GEBB) dem Verteidigungsetat zusätzliche Mittel zugeführt wer-
den.
Bedeutsamer für die internationale Gemeinschaft ist die Tätigkeit
privater Militärfirmen bei internationalen Einsätzen. Die Zahl der
Spezialfirmen, die sich weltweit mit traditionellen militärischen
Aufgaben beschäftigen, hat in den letzten Jahren deutlich zugenom-
men. Schaut man in die Firmenprospekte oder die Internetauftritte
privater Militärfirmen wie ›Dyncorp‹ und ›Military Professional 
Resources Inc. (MPRI)‹ in den Vereinigten Staaten, ›Sandline Inter-
national‹, ›Defence Systems Limited (DSL)‹ und ›Gurkha Security
Guards‹ in Großbritannien, früher auch ›Executive Outcome‹ und
›Stabilco‹ in Südafrika, so stellt man fest, daß sich das Personal im
wesentlichen aus ehemaligen Offizieren der Streitkräfte rekrutiert.
Das Ende des Ost-West-Konflikts und der personelle Abbau der
Truppen haben einen Überschuß qualifizierten militärischen Perso-
nals hervorgebracht, das jetzt in den Militärfirmen neue Betäti-
gungsfelder sucht.

Private Sicherheitsfirmen

Außerhalb des militärischen Bereichs werden in zahlreichen Län-
dern ganze gesellschaftliche Sektoren durch private Firmen oder
durch private Initiativen gesichert. Bestimmte früher von der Polizei
übernommene Funktionen wie die Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ordnung in U-Bahnen oder auf Straßen werden privaten Wach-
und Schutzdiensten übertragen. Auf Grund hoher Kriminalitätsraten
in urbanen Zentren heuern diejenigen, die über die nötigen Mittel
verfügen, private Wachfirmen an, um ihr Eigentum zu schützen,
oder organisieren in Nachbarschaftshilfe Wachdienste. Diese Form
der privaten Sicherung ist am weitesten in den Vereinigten Staaten
fortgeschritten; dort gibt es inzwischen Städte oder Stadtbezirke, um
die ein Zaun gezogen ist: ›gated communities‹. Es werden nur Perso-
nen eingelassen, die dort wohnen oder von Bewohnern dazu berech-
tigt werden.
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Bereitstellung von legal, Privatpersonen städtische Zentren 
Schutz und Über- oft ungeregelt, und Unternehmen in verschiedenen 
wachungssystemen auf Wunsch von Teilen der Welt

Eigentümern
Bewachung von legal, transnationale viele Länder
Fabriken, Minen usw. oft geregelt Unternehmen

Nachbarschafts- legal, Privatpersonen städtische Zentren 
patrouillen ungeregelt in verschiedenen 

Teilen der Welt
Recht und Ordnung legal, Kommunal- Industrieländer
an öffentlichen quasi-geregelt verwaltungen;
Plätzen (U-Bahnen, Geschäftsinhaber
Einkaufszentren usw.)

Umgang mit legal, Privatpersonen Länder mit hohem
Entführungen ungeregelt, und Unternehmen Vorkommen des

oft seitens der Delikts
Polizei unerwünscht

Gefängniswesen legal, Regierungen Industrieländer
quasi-geregelt

Untersuchung und legal, Unternehmen viele Länder
Erkundung zum ungeregelt
Schutz vor Betrug, 
Erpressung und dergl.

Forschung und hauptsächlich unter militärische Be- Industrieländer
Entwicklung Regierungslizenz schaffungsämter
Herstellung hauptsächlich unter militärische Be- Industrieländer

Regierungslizenz schaffungsämter
Ex- u. Import (durch ungesetzlich Regierungen; international
große spezialisierte und legal Rebellengruppen
Unternehmen oder 
Vermittler)
Beschaffung: unter Regierungs- Verteidigungs- wenige Industrie-
direkterAnkauf na- lizenz ministerien länder
mens der Streitkräfte

Logistikleistungen geregelt Verteidigungs- viele Länder
in Notlagen ministerien;

humanitäre
Organisationen

Wiederaufbau in der geregelt humanitäre Gesellschaften in 
Konfliktfolgezeit: Organisationen; der Konfliktfolgezeit
Minenräumung, Infra- UN-Einrichtungen;
strukturaufbau, Flücht- Regierungen
lingslager, Demobili-
sierung und Wieder-
eingliederung von Sol-
daten und Flüchtlingen
technische und geregelt Verteidigungs- wenige Industrie-
andere Dienste auf ministerien länder
Militärstützpunkten

militärische von der Regierung Entwicklungsländer- Entwicklungsländer,
Ausbildung gefördert, Regierungen; kriegszerrüttete 

gelegentlich illegal Regierungen, die im Gesellschaften
Hintergrund wirken 
wollen;
Rebellenverbände 
und Aufständische

Lieferung von von der Regierung Entwicklungsländer- Entwicklungsländer,
Ausrüstung gefördert, Regierungen; kriegszerrüttete 

gelegentlich illegal Rebellenverbände Gesellschaften
militärische geregelt Planungsstäbe der weltweit
Bewertungen: Regierungen
Bedrohungsanalysen

Logistik der geregelt UN kriegszerrüttete
Friedenssicherung Gesellschaften
Abrüstung, Einsam- im Auftrag der UN UN kriegszerrüttete
meln von Waffen, Gesellschaften
Demobilisierung

Kampfeinsätze meist illegal, Regierungen in aus- kriegszerrüttete 
gelegentlich auf wegloser Lage; Gesellschaften,
Anforderung von Rebellenverbände Entwicklungsländer
Regierungen und Aufständische;

Regierungen, die im 
Hintergrund wirken
wollen; transnationale
Unternehmen 

Schutz des Eigentums

Tätigkeiten von privaten Militärfirmen und Sicherheitsunternehmen7
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Verbrechensverhütung

Rüstung

Logistische Unterstützung

Militärhilfe

Friedenssicherung

Militärische Operationen



Der Trend zur Privatisierung und zum ›outsourcing‹ von Militär- und
Sicherheitsdienstleistungen findet nicht nur in Industrieländern statt,
sondern ist in vielen Ländern zu finden. In unterentwickelten oder
kollabierten Ländern werden die privaten Dienste nachgefragt, um
schwache Regierungen zu stabilisieren oder internationale Interven-
tionen zu stützen. Es handelt sich um einen rasch wachsenden Markt,
der angeblich weltweit jährlich um 9 vH wächst8.

Söldner

Des weiteren gibt es den Typ der Söldnertruppen für den direkten
Kampfeinsatz. Als klassische Form der privat organisierten Betäti-
gung in Kriegen und bewaffneten Auseinandersetzungen ist das
Söldnertum – Personen verdingen sich einzeln oder in Gruppen ge-
gen Bezahlung in Kriegen – seit langem bekannt. Im 17. Jahrhundert
schlugen sich Söldner in Europa einmal auf die eine, einmal auf die
andere Seite und kämpften nicht um die Ehre oder fürs Vaterland,
sondern für die Kriegspartei, die für den Söldnerdienst zahlte. In der
Phase der Entkolonisierung des letzten Jahrhunderts betätigten sich
Söldner vorrangig auf dem afrikanischen Kontinent; oftmals erfolg-
te ihr Einsatz, um Regierungen zu destabilisieren und zu stürzen.
Hauptaktionsgebiet ist auch heute Afrika. Diese Söldner werden vor
allem in ehemaligen Kriegsgebieten rekrutiert, wo viele kampfer-
probte Soldaten nach Beendigung der Kriege aus den Streitkräften
ausscheiden.
Als Reaktion auf wachsende Söldneraktivitäten richtete die General-
versammlung der Vereinten Nationen 1980 als Nebenorgan einen
Ad-hoc-Ausschuß zur Ausarbeitung einer internationalen Konven-
tion gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die
Ausbildung von Söldnern ein.
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Viele Tätigkeiten privater militärischer Firmen und privater Sicher-
heitsdienste sind legal und bewegen sich im Rahmen der bestehen-
den Gesetze. Da die Definition dieser Aktivitäten nicht klar und ein-
heitlich ist und da die Normen bezüglich des Söldnerwesens für for-
mal korrekt registrierte Firmen kaum greifen, bewegen sich die mo-
dernen, um Seriosität bemühten Unternehmen, die militärische Si-
cherheitsdienstleistungen verkaufen, aber nicht direkt in Gefechte
eingreifen, in einer völkerrechtlichen Grauzone. Auch die Grenzlinie

zwischen Kombattanten, die von Regierungen eingesetzt werden,
und privat angeheuerten Firmen verschwimmt.
In den letzten zwei Jahrzehnten haben die Generalversammlung der
Vereinten Nationen, der Sicherheitsrat, der Wirtschafts- und Sozial-
rat sowie die Menschenrechtskommission mehr als 100 Resolutio-
nen verabschiedet, in denen die Aktivitäten der Söldner gebrand-
markt werden9. Nicht nur Söldner, sondern auch private Militär- und
Sicherheitsfirmen verfügen aber über militärische oder polizeiliche
Macht, die niemandem verantwortlich ist. Sie können ihre Dienste
prinzipiell jedem anbieten, der dafür zu zahlen gewillt ist, seien es
Staaten, transnationale Unternehmen, UN-Unterorganisationen, Hilfs-
werke, Rebellentruppen oder Drogenbosse. Die vorhandenen inter-
nationalen Normen greifen für die privaten Militär- und Sicherheits-
firmen nur, wenn diese Firmen das Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker verletzen, sie in die inneren Angelegenheiten eines Staates ein-
greifen oder sich direkt an Kampfhandlungen beteiligen. Dies ist ge-
legentlich der Fall, wie die Aktivitäten der britischen Firma ›Sand-
line‹ 1996 in Sierra Leone und 1997 in Papua-Neuguinea belegen10.
Meist jedoch hüten sich die privaten Sicherheitsfirmen, diese feine
Grenzlinie zu überschreiten. Damit sind ihre oftmals kriegsentschei-
denden Tätigkeiten durch die geltenden internationalen Normen
nicht erfaßt.
1977 verabschiedete die Organisation der Afrikanischen Einheit
(OAU) eine Konvention zur Eliminierung des Söldnerwesens, die
sich allerdings nur gegen den Einsatz von Söldnern gegen Regierun-
gen oder Befreiungsbewegungen richtet11. Die wesentlichen Ele-
mente der OAU-Konvention fanden im gleichen Jahr Eingang in das 
I. Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen von 1949, in denen das
Kriegsrecht geregelt ist. Dieses Zusatzprotokoll entzog den Söldnern
den Kombattantenstatus und damit den Schutz des Kriegsvölker-
rechts, sprach aber kein eigentliches Verbot des Söldnerwesens aus.
Im Herbst 1989 verabschiedete die UN-Generalversammlung die In-
ternationale Konvention gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Fi-
nanzierung und die Ausbildung von Söldnern12. Die Vertragsstaaten
dieses Übereinkommens verpflichten sich, keine Söldner zu rekru-
tieren, einzusetzen, zu finanzieren oder auszubilden und deren Ein-
satz strafrechtlich zu verfolgen. Erst am 20. Oktober 2001, nachdem
22 Staaten die Konvention ratifiziert hatten, trat sie in Kraft13. Um
mehr Staaten zum Beitritt zu veranlassen und um über die Aktivitä-
ten der Söldner regelmäßig zu berichten, setzte die Menschenrechts-
kommission der Vereinten Nationen Enrique Bernales Ballesteros
aus Peru als ihren Sonderberichterstatter ein, der seit 1988 jährlich
einen detaillierten Bericht über Ausmaß und menschenrechtliche
Konsequenzen des Söldnerwesens vorlegt14.
Problematisch ist die enge Definition in den geltenden Regelungen.
Die in der Konvention festgelegte Definition kann nach Ansicht von
Ballesteros die zunehmende Aktivität von nichtstaatlichen Akteuren,
privaten Sicherheitsgruppen (einschließlich Freiwilligen), privaten
Milizen und so fort nicht adäquat erfassen. In seinen Berichten führt
der Sonderberichterstatter mit Blick auf die privaten Militärfirmen
aus, daß Söldneraktivitäten das Ende des Kalten Krieges überlebt
und sich deren Methoden verändert haben: Nach wie vor, so Balle-
steros, lassen sich Söldner individuell rekrutieren, um in internatio-
nalen Konflikten zu kämpfen, so wie es auch in den internationalen
Militär- und Sicherheitsfirmen Söldner gibt, die sich engagieren las-
sen und im illegalen Drogenhandel oder im Handel mit Diaman-
ten und Waffen tätig sind15. Der Sonderberichterstatter fordert, die
Söldnerdefinition zu überarbeiten. Er betont, daß die militärische Si-
cherheit unveräußerliche Kernaufgabe der Staaten beziehungsweise
der Staatengemeinschaft bleiben muß, die anders als private Akteure
an das Völkerrecht gebunden sind. Wegen der bestehenden Geset-
zeslücken hat eine internationale Expertengruppe inzwischen de-
taillierte Vorschläge gemacht, die insbesondere auf eine klarere
Kontrolle der privaten Militär- und Sicherheitsfirmen zielen16.
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Die Liste der Beschäftigten der 1987 gegründeten US-amerikanischen
Firma ›Military Professional Resources Inc. (MPRI)‹ liest sich wie ein
›Who’s Who‹ pensionierter hochrangiger US-Offiziere. Direktor der
Firma ist General a.D. Carl Vuono, der das US-Heer während des
›Wüstensturms‹ im Zweiten Golfkrieg kommandierte. Ein Dutzend
pensionierte Generäle und Admiräle stehen auf der Gehaltsliste, eben-
so ehemalige hochrangige Mitarbeiter des CIA und ehemalige Bot-
schafter. 800 Personen sind fest beschäftigt, weitere 11 000 sollen je-
derzeit für Kurzeinsätze abrufbar sein. Die Firma rühmt sich, jede Art
militärischer Mission ausführen zu können – außer Kampfeinsätze.
Im Gegensatz zu anderen Firmen verzichtet die MPRI auf unmittelba-
re Kampfeinsätze. Die MPRI hat laut Eigenauskunft derzeit Verträge
»in allen Regionen der Welt«. Auf dem Balkan ist man in einem 
»militärischen Stabilisierungsprogramm« tätig und bildet Streitkräf-
te aus. Die MPRI unterhält ein »Kampfsimulationszentrum« und ein
»Kampfausbildungscamp«. In der Drogenbekämpfung in Kolumbien
setzt die MPRI Berater auf Rechnung der US-Regierung bei Polizei
und Militär ein.
Die Firma geriet öffentlich in die internationale Kritik, weil sie die
kroatische Armee in einer Zeit ausbildete, als in der Krajina ethnische
Säuberungen durchgeführt wurden. Eine direkte Beteiligung der MPRI
ist nicht nachzuweisen. Die Ausbildung erfolgte mit Zustimmung der
US-Regierung zu einem Zeitpunkt, als über das gesamte ehemalige
Jugoslawien ein UN-Waffenembargo verhängt war.



Gelegentlich werden die Sicherheitsfirmen als eine »qualitativ neue
Form von Söldneraktivitäten« bezeichnet17. Doch diese Kritik greift
zu kurz. Die Militärfirmen wehren sich dagegen, als moderne Söld-
ner bezeichnet zu werden. Im Gegensatz zu Söldnergruppen legen
sie Wert darauf, daß sie ordnungsgemäß registriert sind, ihre Steuern
bezahlen und nicht mit dem Völkerrecht in Konflikt kommen. Mehr
noch, sie behaupten, daß sie zur Konfliktlösung beitragen. Tatsäch-
lich hat sich bei Einsätzen von Militärfirmen gezeigt, daß sie zur Be-
endigung von bewaffneten Auseinandersetzungen beigetragen ha-
ben. Doch die Auffassungen der Staatenmehrheit in den Vereinten
Nationen sind eindeutig: dies waren zumeist kurzfristige Erfolge, wäh-
rend sich an den Ursachen für die Konflikte nichts geändert hat18.
Ebenso wehren sich die Firmen gegen einen Vergleich mit Waffen-
händlern19. Ihre Legitimierung betonen die privaten Militärfirmen
meist mit Hinweis auf die Zustimmung der Regierungen der Länder,
in denen sie lokalisiert sind oder wo sie operieren. So betont die ame-
rikanische Firma MPRI auf ihrer Internetseite, daß sie »mit einer Li-
zenz der US-Regierung in einer Reihe von Ländern« tätig ist. Als im
britischen Parlament die Rolle der Firma ›Sandline‹ und deren Betei-
ligung am Sturz der Regierung Sierra Leones als Skandal bezeichnet
wurde, verwies die Firmenleitung darauf, daß sie mit Wissen und
stillschweigender Duldung der britischen Regierung gehandelt habe20.
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Ein Grund für die Privatisierung ist die Tatsache, daß manche Regie-
rungen, die eine Notwendigkeit zur Verhinderung humanitärer Kata-
strophen sehen, gelegentlich lieber auf Privatfirmen zurückgreifen,
um nicht die eigenen Truppen einsetzen zu müssen. Die Erfahrungen
der Vereinigten Staaten in Vietnam und die wachsende Kritik in der
Öffentlichkeit an der steigenden Zahl gefallener US-amerikanischer
Soldaten spielt bei Entscheidungen für Auslandseinsätze noch im-
mer eine wichtige Rolle.
Zwei Gründe – konzeptionell-ideologische Überlegungen sowie
Haushaltsprobleme in vielen Ländern – sind für die Privatisierung im
militärischen Bereich primär verantwortlich21.
� Erstens ist der Trend zur Reduzierung staatlicher Aktivitäten seit
Jahren dominant. Das neoliberale Konzept des ›schlanken Staates‹
hat sich allgemein alternativlos und fast unkritisiert durchgesetzt.
Militär und Polizei sind davon nicht ausgenommen. Mit Absicht und
geplant werden zahlreiche staatliche Funktionen von der öffentli-
chen Hand aufgegeben. Mittlerweile werden nicht nur Telekommu-
nikations- und Stromversorgungsunternehmen, Bahn und Post pri-
vatisiert, sondern auch sensible Bereiche des Militärs. Nach neolibe-
ralen Vorstellungen erscheint es nur logisch, den Privatsektor zu nut-
zen, um öffentliche Sicherheit effektiv, effizient und preiswert anzu-
bieten.
� Zweitens haben die Haushaltsengpässe die Privatisierung be-
schleunigt. Um Finanzmittel zu sparen oder um Ausgaben in die Zu-
kunft zu verschieben, forcierten Regierungen die Konzepte ›Privati-
sierung‹, ›outsourcing‹ und ›öffentlich-private Partnerschaft‹ auch
im Militärbereich. Um kosteneffektivere Marktlösungen zu finden,
werden traditionelle militärische Funktionen privatisiert.
Viele der von Privatfirmen übernommenen Funktionen werden von
ihnen effizient und effektiv ausgeführt. Ob aber der Privatsektor tat-
sächlich Sicherheit effizient, effektiv und preiswert anbieten und die
Finanzprobleme der öffentlichen Hand lösen oder lindern kann, muß
sich erst noch erweisen. Bislang sind die Erfahrungen noch zu ge-
ring. Die anekdotenhafte Evidenz ist ausreichend, um dieses Kon-
zept für die Finanz- und Verteidigungsminister weiter attraktiv zu
machen; sie reicht aber nicht aus, um den Praxistest bereits als ge-
lungen anzusehen. Neil V. Davies, Wirtschaftssachverständiger im
britischen Verteidigungsministerium und selbst ein Befürworter der
Privatisierung, zögert nicht, auch einige Haken und Ösen zu benen-

nen. Er spricht von exzessiver Kommerzialisierung, den höheren
Kosten privater Finanzierung, der Inflexibilität der vertraglichen Re-
gelungen, dem Verlust von Kontrolle und Verantwortung im Mini-
sterium, der Abhängigkeit von Monopolanbietern, dem Potential für
Betrug, von negativen Einflüssen auf die lokale Wirtschaft und von
zusätzlichem Zeitaufwand und erhöhten Kosten22.
Wenn auch hinter der Privatisierung das Bemühen steckt, die Streit-
kräfte effizienter zu führen, so birgt dieser Ansatz doch Gefahren. 
Eine zentrale Funktion des Staates, nämlich das Gewaltmonopol,
könnte unterhöhlt oder sogar ganz aufgegeben werden. Privatisie-
rung bedeutet nicht per se die Aufgabe staatlicher Funktionen, und in
vielen Entwicklungsländern kann von einer korrekten Ausübung des
staatlichen Gewaltmonopols erst gar nicht gesprochen werden. Den-
noch stellt sich die Frage, gegenüber wem die privaten Militär- und
Sicherheitsfirmen für ihre Handlungen verantwortlich sind und wem
sie Rechenschaft abzulegen haben. Während die Regierung gegen-
über dem Parlament rechenschaftspflichtig ist, sind private Firmen
dies nur gegenüber ihren Aktionären oder Besitzern. Genau aus die-
sem Grunde ist die US-Regierung durchaus daran interessiert, die
Dienste privater Firmen in Anspruch zu nehmen, da die Kontrollen
des Kongresses bei Rüstungsexporten, Militärhilfe und in der Dro-
genbekämpfung der Regierung weniger Handlungsspielraum erlau-
ben. Auch gegenüber der Öffentlichkeit muß sich die Regierung bei
möglichen Verwicklungen (oder wenn es zu Toten oder Verletzten
bei den Einsätzen kommt) nicht verantworten, da es sich ja nicht um
Angehörige der Streitkräfte handelt.
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Die Privatisierung militärischer Funktionen führt zu einem grundle-
genden langfristigen Wandel im Verhältnis von Militär und Natio-
nalstaat. Nach Max Weber ist es eine der vorrangigen Aufgaben des
Staates, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten. Dies ist in
vielen Ländern (und besonders in urbanen Zentren) heute kaum noch
oder nicht mehr möglich. Die Globalisierung hat die Bedingungen
für Webers Konzept des Nationalstaats verändert. Entnationalisie-
rung findet auf zahlreichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Ebenen statt, und auch die Konzeption national organisierter und ori-
entierter Armeen ist in Frage gestellt. Doch bislang haben sich die
parlamentarischen Kontrollen des Militärs nicht parallel zur Ten-
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I. Zusatzprotokoll von 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter
Konflikte
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(1) Ein Söldner hat keinen Anspruch auf den Status eines Kombat-
tanten oder eines Kriegsgefangenen.
(2) Als Söldner gilt,
a) wer im Inland oder Ausland zu dem besonderen Zweck angewor-

ben ist, in einem bewaffneten Konflikt zu kämpfen,
b) wer tatsächlich unmittelbar an Feindseligkeiten teilnimmt,
c) wer an Feindseligkeiten vor allem aus Streben nach persönlichem

Gewinn teilnimmt und wer von oder im Namen einer am Konflikt
beteiligten Partei tatsächlich die Zusage einer materiellen Vergü-
tung erhalten hat, die wesentlich höher ist als die den Kombattan-
ten der Streitkräfte dieser Partei in vergleichbarem Rang und mit
ähnlichen Aufgaben zugesagte oder gezahlte Vergütung,

d) wer weder Staatsangehöriger einer am Konflikt beteiligten Partei
ist noch in einem von einer am Konflikt beteiligten Partei kon-
trollierten Gebiet ansässig ist,

e) wer nicht Angehöriger der Streitkräfte einer am Konflikt beteilig-
ten Partei ist und

f) wer nicht von einem am Konflikt beteiligten Staat in amtlichem
Auftrag als Angehöriger seiner Streitkräfte entsandt worden ist.



denz der Privatisierung des Militärs fortentwickelt. Dies gilt analog
auch für die Vereinten Nationen oder die Europäische Union. Fallen
die Werkzeuge von Krieg und Gewalt und deren Kontrolle durch den
Nationalstaat in die Hände nichtstaatlicher Akteure (von kriminellen
Gruppen bis zu bewaffneten Aufständischen, von angeheuerten
Gangs bis zu legal operierenden Firmen)? Ist es weise und politisch
vertretbar, Kontrollfunktionen im nationalen Rahmen aufzugeben
(oder nicht mehr wahrnehmen zu können), bevor neue Kontrollme-
chanismen international geschaffen sind? ›Global governance‹, eine
verantwortliche, global orientierte Weltinnenpolitik, ist auf dem
Feld der Sicherheit von einer Realisierung noch weit entfernt.
›Outsourcing‹ und Privatisierung sind Teile eines breit angelegten
Konzepts des schlanken Staates. Dieser allgemeine Trend ist mit ho-
her Wahrscheinlichkeit nicht reversibel, sondern wird sich weiter
durchsetzen. Angesichts des derzeit eindeutigen Trends zur Privati-
sierung im Militär kann man nicht davon ausgehen, daß die Privati-
sierung ein nur vorübergehender Zustand ist. Wenn nicht alle Anzei-
chen täuschen, wird sie sich weiter verstärken. Das Ad-hoc-Engage-
ment privater Militärfirmen in Angola, Sierra Leone, der Demokrati-
schen Republik Kongo, auf dem Balkan und so weiter ist inzwischen
ein deutlich sichtbares Phänomen innergesellschaftlicher Kriege ge-
worden.
Doch die Unterschiede zwischen der Privatisierung von Bahn oder
Post einerseits und Militär oder Polizei andererseits sind qualitati-
ver Natur. Diese Qualität ist im staatlichen Gewaltmonopol begrün-
det – einer Errungenschaft, die in Europa vor mehr als 350 Jahren
mit dem Westfälischen Frieden als zivilisatorischem Fortschritt er-
reicht wurde. Dies darf nicht leichtfertig aufgegeben werden. Es
wird nicht darauf ankommen, den Versuch zu machen, private Mi-
litär- und Sicherheitsfirmen zu verbieten oder zu ächten, wie dies
bei Söldnern der Fall ist. Es geht vielmehr darum, deren Aktivitäten
mit besonderer Sorgfalt zu kontrollieren und den Maßstab der Ach-

tung der Menschenrechte auch an diese Firmen anzulegen. Dabei
darf es nicht bei Bemühungen im nationalstaatlichen Rahmen blei-
ben, denn hier besteht internationaler Regelungsbedarf. Die Verein-
ten Nationen wären gut beraten, sich diesen Problemen verstärkt zu
widmen.

1 Das heißt nicht, daß diese Kriege keine grenzüberschreitende Bedeutung hätten. Im
Gegenteil werden oftmals die Nachbarländer und andere internationale Akteure in
die Konflikte einbezogen oder beteiligen sich hieran. Ein eindrückliches aktuelles
Beispiel liefert die Demokratische Republik Kongo. Kaldor spricht von »neuen Krie-
gen«; Mary Kaldor, New Types of Conflict, in: Ruth Stanley (Hrsg.), Gewalt und
Konflikt in einer globalisierten Welt, Wiesbaden 2001, S. 24-50.

2 Siehe zur Debatte um die sogenannte humanitäre Intervention Ian Williams, Nur das
letzte Mittel. Der Bericht der Axworthy-Kommission zur humanitären Intervention,
VN 1/2002 S. 10ff., sowie zur gegenwärtigen Diskussion um die Friedensoperatio-
nen der Vereinten Nationen Ekkehard Griep, Neue Maßstäbe für die UN-Friedens-
missionen. Der Brahimi-Bericht und seine Folgen; eine Bestandsaufnahme, VN 2/
2002 S. 61ff.

3 Im Mittelpunkt der Betrachtung steht in diesem Beitrag die Privatisierung militäri-
scher Funktionen, während die Privatisierung der Sicherheit als Rahmenbedingung
lediglich erwähnt wird. Das Söldnerwesen wird wegen seiner besonderen rechtlichen
Bedeutung und des Stellenwerts der Materie in den Vereinten Nationen thematisiert.

4 Alex Vines, Mercenaries, Human Rights and Legality, in: Abdel-Fatau Musah / J.
Kayode Fayemi (eds.), Mercenaries. An African Security Dilemma, London-Ster-
ling/Va. 2000, S. 169-197.

5 Traditionell führten private Unternehmen die Entwicklung und Produktion von Waf-
fen in vielen Ländern (u.a. Deutschland, Japan, Schweden, USA) durch. In anderen
Staaten (z.B. Frankreich, Großbritannien, Rußland) wurde die Rüstungsproduktion
in den letzten beiden Dekaden weitgehend privatisiert. Dieser Aspekt der Privatisie-
rung wird hier nicht weiter behandelt, zumal die Entwicklung und Produktion von
Waffen in allen genannten Ländern rechtlich klar geregelt ist – wenn auch immer
wieder Skandale und dubiose Geschäfte (vor allem im Waffenexport) Anlaß zu der
Mahnung, die bestehenden Gesetze auch anzuwenden, geben. Aus der Vielzahl der
Veröffentlichungen zum Thema Waffenexportregelungen: Ian Anthony (ed.), Arms
Export Regulation, Oxford 2000.

6 Neil V. Davies, Outsourcing, Privatisation and other Forms of Private Sector Involve-
ment: Conditions and Requisites, unveröffentlichtes Konferenzpapier für die im
Rahmen des Euro-atlantischen Partnerschaftsrats abgehaltene Konferenz ›Defence
Reform, Defence Industry and the State‹ des ›George Marshall Centre‹ der NATO 
in Wildbad Kreuth im August 2000.

7 Quelle: Herbert Wulf, Change of Uniform – But No Uniform Change in Function.
Soldiers in Search of a New Role, in: BICC, Conversion Survey 2002, Baden-Baden
2002, S. 97f.

8 Zu diesem Schluß kommt jedenfalls eine Untersuchung der in der ›Sicherheitsbe-
ratung‹ tätigen Firma ›Freedonia Group‹, zitiert in: Financial Times v. 10.11.2000, 
S. 11.

9 United Nations (Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights), Human Rights Fact Sheet No. 28: The Impact of Mercenary Activities on the
Right of Peoples to Self-Determination, Genf 2002.

10 Vines (Anm. 4); Damian Lilly, The Privatization of Security and Peacebuilding: a
Framework for Action, London (International Alert) 2000.

11 Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in 
Africa, Text: Fact Sheet (Anm. 8), S. 33-38. Die OAU-Konvention trat 1985 in Kraft.

12 Siehe zu Vorgeschichte und Inhalten des Vertragswerks Horst Risse, Die ›Hunde des
Krieges‹ an die Kette gelegt? Die Konvention der Vereinten Nationen gegen Söld-
nerumtriebe, VN 4/1990 S. 126ff. Text der mit Resolution 44/34 v. 4.12.1989 ange-
nommenen Konvention: VN 4/1990 S. 151ff.; englischer Wortlaut auch in: Fact
Sheet (Anm. 9), S. 25-32.

13 Die Vertragsparteien sind Aserbaidschan, Barbados, Belarus, Costa Rica, Georgien,
Italien, Kamerun, Katar, Kroatien, Libyen, Malediven, Mauretanien, Saudi-Arabien,
Senegal, Seychellen, Suriname, Togo, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Usbekistan
und Zypern. Weitere neun Länder, darunter auch Deutschland, haben unterzeichnet.

14 Zuletzt UN Doc. E/CN.E/2002/20 (Report on the question of the use of mercenaries
as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples
to self-determination) v. 10.1.2002.

15 E/CN.E/2002/20 (Anm. 14), Ziff. 50.
16 E/CN.4/2001/18 v. 14.2.2001. Im Mai 2002 hat erneut ein Expertentreffen stattge-

funden, das sich um eine »klarere rechtliche Definition des Söldnerbegriffs« – die
Notwendigkeit hierfür wurde von der Generalversammlung zuletzt in ihren Resolu-
tionen 55/86 v. 4.12.2000 und 56/232 v. 24.12.2001 unterstrichen – bemühte und 
eine verstärkte Rechenschaftspflicht der privaten Sicherheitsfirmen einforderte.

17 Musah/Fayemi (Anm. 4), S. 1.
18 Fact Sheet (Anm. 9), S. 10f.
19 ›Sandline International‹ schreibt in einer Stellungnahme von 1998 unter dem Titel

›Private Military Companies – Independent or Regulated?‹, daß private Militärfir-
men (Private Military Companies, PMCs) nicht einfach Waffen liefern, sondern dem
Kunden als Paket Ausbildung, Unterstützung und Waffen liefern, um dessen mi-
litärische Kapazitäten zu stützen. »Therefore, PMCs are not ›arms dealers‹ but are
more packaged service providers. Using the example of computers as an analogy,
they are not hardware providers, but deliver a turnkey solution containing all the ele-
ments the client needs to make use of the technology…«. Im Internet abzurufen un-
ter: www.sandline.com/site/index.html.

20 Vines (Anm. 4), S. 180.
21 Musah und Fayemi meinen sogar, daß die westlichen Länder, die während mehr als

150 Jahren nicht gezögert haben, militärisch zu intervenieren, heute, nach dem Fall
der Berliner Mauer, wieder zu einer »Ära der Intervention« zurückgekehrt seien;
Musah/Fayemi (Anm. 4), S. 3.

22 Davies (Anm. 6), S. 5-9.
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Der jüngste Staat der Welt ist Osttimor, der mit Hilfe der Vereinten Natio-
nen am 20. Mai dieses Jahres unabhängig wurde. Mit dem Übergang in die
Unabhängigkeit war das Mandat der Übergangsverwaltung der Vereinten
Nationen in Osttimor (UNTAET) erfüllt, an deren Spitze der Brasilianer
Sergio Viera de Mello gestanden hatte. Bei der Unabhängigkeitsfeier in 
Dili wurde Generalsekretär Kofi Annan die Flagge der UN zurückgege-
ben. Die ehemalige portugiesische Kolonie hatte lange im Schatten der Welt-
politik gestanden (vgl. Klaus Figge, Ost-Timor: fern, unbekannt, verges-
sen, VN 4/1981 S. 113ff.), bis die politischen Veränderungen in Indone-
sien 1999 eine Lösung dieses Entkolonisierungsproblems zu ermöglichen
schienen, aber zunächst eine Tragödie im Gefolge hatten.



1220(1999) 12. 1.1999 3/99 S.122 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Sierra Leone (UNOMSIL)

1221(1999) 12. 1.1999 2/99 S. 80 Flugzeugabsturz über dem von der
UNITA in Angola kontrollierten Gebiet

1222(1999) 15. 1.1999 1/99 S. 32 Überwachung der Entmilitarisierung 
der Halbinsel Prevlaka in Kroatien

1223(1999) 28. 1.1999 2/99 S. 87 Verlängerung des Mandats der Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Liba-
non (UNIFIL)

1224(1999) 28. 1.1999 2/99 S. 90 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1225(1999) 28. 1.1999 2/99 S. 69 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien (UNOMIG)

1226(1999) 29. 1.1999 2/99 S. 85 Grenzstreitigkeit zwischen Äthiopien 
und Eritrea

1227(1999) 10. 2.1999 2/99 S. 85 Grenzstreitigkeit zwischen Äthiopien 
und Eritrea

1228(1999) 11. 2.1999 2/99 S. 90 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1229(1999) 26. 2.1999 2/99 S. 81 Weitere Präsenz der Vereinten Nationen
in Angola nach dem Auslaufen des
Mandats der MONUA

1230(1999) 26. 2.1999 2/99 S. 91 Verlängerung des Mandats der Mission 
der Vereinten Nationen in der Zentral-
afrikanischen Republik (MINURCA)

1231(1999) 11. 3.1999 3/99 S.122 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Sierra Leone (UNOMSIL)

1232(1999) 30. 3.1999 4/99 S.156 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1233(1999) 6. 4.1999 4/99 S.149 Die Situation in Guinea-Bissau

1234(1999) 9. 4.1999 4/99 S.151 Der Friedensprozeß in der Demokra-
tischen Republik Kongo

1235(1999) 30. 4.1999 4/99 S.156 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1236(1999) 7. 5.1999 4/99 S.153 Vorbereitung einer Volksbefragung in
Osttimor

1237(1999) 7. 5.1999 4/99 S.147 Untersuchung der Verstöße gegen das
gegen die UNITA (Angola) verhängte
Waffen- und Erdölembargo

1238(1999) 14. 5.1999 4/99 S.156 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1239(1999) 14. 5.1999 3/99 S.115 Humanitäre Katastrophe im Kosovo 
(Bundesrepublik Jugoslawien)

1240(1999) 15. 5.1999 4/99 S.155 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Tadschikistan (UNMOT)

1241(1999) 19. 5.1999 4/99 S.154 Arbeit des Internationalen Gerichts 
für Rwanda

1242(1999) 21. 5.1999 4/99 S.150 Ausnahmeregelungen in bezug auf die 

gegen Irak verhängten wirtschaftlichen 
Sanktionen

1243(1999) 27. 5.1999 6/99 S.216 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung 
zwischen Israel und Syrien (UNDOF)

1244(1999) 10. 6.1999 3/99 S.116 Billigung der allgemeinen Grundsätze 
zur politischen Lösung der Kosovo-Krise
und Schaffung internationaler ziviler 
und Sicherheitspräsenzen im Kosovo

1245(1999) 11. 6.1999 1/00 S. 39 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Sierra Leone (UNOMSIL)

1246(1999) 11. 6.1999 4/99 S.153 Einrichtung der Mission der Vereinten 
Nationen in Osttimor (UNAMET)

1247(1999) 18. 6.1999 3/99 S.118 Ermächtigung zum weiteren Einsatz der 
multinationalen Stabilisierungstruppe 
(SFOR) und Verlängerung des Mandats 
der Mission der Vereinten Nationen in 
Bosnien-Herzegowina (UNMIBH)

1248(1999) 25. 6.1999 6/99 S.222 Aufnahme von Kiribati in die Vereinten
Nationen

1249(1999) 25. 6.1999 6/99 S.222 Aufnahme von Nauru in die Vereinten 
Nationen

1250(1999) 29. 6.1999 1/00 S. 42 Auftrag der Guten Dienste im Zypern-
konflikt

1251(1999) 29. 6.1999 1/00 S. 43 Verlängerung des Mandats der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen
in Zypern (UNFICYP)

1252(1999) 15. 7.1999 4/99 S.148 Überwachung der Entmilitarisierung 
2/00 S. 75 der Halbinsel Prevlaka in Kroatien

1253(1999) 28. 7.1999 6/99 S.222 Aufnahme von Tonga in die Vereinten 
Nationen

1254(1999) 30. 7.1999 6/99 S.216 Verlängerung des Mandats der Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Liba-
non (UNIFIL)

1255(1999) 30. 7.1999 6/99 S.214 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien (UNOMIG)

1256(1999) 3. 8.1999 2/00 S. 74 Hoher Beauftragter in Bosnien-
Herzegowina

1257(1999) 3. 8.1999 6/99 S.218 Verlängerung des Mandats der 
Mission der Vereinten Nationen in 
Osttimor (UNAMET)

1258(1999) 6. 8.1999 2/00 S. 82 Der Friedensprozeß in der Demokra-
tischen Republik Kongo

1259(1999) 11. 8.1999 2/00 S. 78 Ernennung der Leiterin der Anklagebe-
hörde bei den Internationalen Gerichten

1260(1999) 20. 8.1999 1/00 S. 40 Erweiterung der Personalstärke der 
Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Sierra Leone (UNOMSIL)

1261(1999) 25. 8.1999 2/00 S. 78 Schutz von Kindern in bewaffneten 
Konflikten

1262(1999) 27. 8.1999 6/99 S.218 Verlängerung des Mandats der 
Mission der Vereinten Nationen in 
Osttimor (UNAMET)

1263(1999) 13. 9.1999 2/00 S. 85 Verlängerung des Mandats der Mission
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Die Resolutionen des Sicherheitsrats von 1999 bis 2001
Nachstehende Tabelle führt alle Resolutionen auf, die der Sicherheitsrat in den letzten drei Jahren angenommen hat; wiedergegeben
sind jeweils die Resolutions-Nummer, das Datum  der Verabschiedung, die Fundstelle in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN sowie
der Gegenstand der Entschließung. Die Resolutionen des Sicherheitsrats erscheinen ohne Titel; für die hier vorgenommene Bezeich-
nung des jeweiligen Gegenstands ist die Redaktion verantwortlich. Die Tabelle setzt die in Heft 3/1999 S. 108ff. veröffentlichte 
Liste fort. – Ab Resolution 201(1965) sind alle Resolutionen des mit der Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit betrauten Hauptorgans der Vereinten Nationen in vollständiger deutscher Übersetzung von dieser 
Zeitschrift veröffentlicht worden, zudem eine Reihe zuvor verabschiedeter Resolutionen. Wiedergegeben werden außerdem auch die
Entschließungsanträge, die am Veto eines oder mehrerer Ständiger Mitglieder des Sicherheitrats scheiterten, die (konsensverkörpern-
den) Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats sowie die Mitteilungen des Präsidenten, die meist Detailregelungen oder Ver-
fahrensfragen zum Gegenstand haben.

Resolutionen
Res.-Nr. Datum Text in VN Gegenstand

Resolutionen
Res.-Nr. Datum Text in VN Gegenstand



der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1264(1999) 15. 9.1999 6/99 S.219 Einrichtung einer multinationalen 
Truppe zur Wiederherstellung von 
Frieden und Sicherheit in Osttimor

1265(1999) 17. 9.1999 2/00 S. 76 Humanitäre Hilfe in bewaffneten 
Konflikten

1266(1999) 4.10.1999 1/00 S. 35 Ausnahmeregelungen in bezug auf die 
gegen Irak verhängten wirtschaftlichen 
Sanktionen

1267(1999) 15.10.1999 1/00 S. 30 Verhängung eines Luftverkehrs- und 
Finanzembargos gegen die afghanischen
Taliban

1268(1999) 15.10.1999 1/00 S. 33 Einrichtung des Büros der Vereinten 
Nationen in Angola (UNOA)

1269(1999) 19.10.1999 1/00 S. 35 Internationale Zusammenarbeit zur 
Bekämpfung des Terrorismus

1270(1999) 22.10.1999 1/00 S. 41 Beendigung des Mandats der Beobach-
termission der Vereinten Nationen in 
Sierra Leone (UNOMSIL) und Einrich-
tung der Mission der Vereinten Natio-
nen in Sierra Leone (UNAMSIL)

1271(1999) 22.10.1999 2/00 S. 86 Letztmalige Verlängerung des Mandats 
der Mission der Vereinten Nationen 
in der Zentralafrikanischen Republik 
(MINURCA)

1272(1999) 25.10.1999 6/99 S.219 Einrichtung der Übergangsverwaltung 
der Vereinten Nationen in Osttimor 
(UNTAET)

1273(1999) 5.11.1999 2/00 S. 82 Der Friedensprozeß in der Demokra-
tischen Republik Kongo

1274(1999) 12.11.1999 6/99 S.221 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Tadschikistan (UNMOT)

1275(1999) 19.11.1999 1/00 S. 36 Ausnahmeregelungen in bezug auf die 
gegen Irak verhängten wirtschaftlichen 
Sanktionen

1276(1999) 24.11.1999 6/99 S.217 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung 
zwischen Israel und Syrien (UNDOF)

1277(1999) 30.11.1999 2/00 S. 76 Verlängerung des Mandats der Zivil-
polizeimission der Vereinten Nationen 
in Haiti (MIPONUH) und Übergang zur 
künftigen Internationalen Zivilen Unter-
stützungsmission in Haiti (MICAH)

1278(1999) 30.11.1999 1/00 S. 35 Besetzung eines Sitzes im Internationa-
len Gerichtshof

1279(1999) 30.11.1999 2/00 S. 83 Einrichtung der Mission der Vereinten 
Nationen in der Demokratischen Re-
publik Kongo (MONUC)

1280(1999) 3.12.1999 1/00 S. 36 Ausnahmeregelungen in bezug auf die 
gegen Irak verhängten wirtschaftlichen 
Sanktionen

1281(1999) 10.12.1999 1/00 S. 36 Ausnahmeregelungen in bezug auf die 
gegen Irak verhängten wirtschaftlichen 
Sanktionen

1282(1999) 14.12.1999 2/00 S. 86 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1283(1999) 15.12.1999 1/00 S. 43 Verlängerung des Mandats der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen
in Zypern (UNFICYP)

1284(1999) 17.12.1999 1/00 S. 37 Einrichtung der Überwachungs-, Veri-
fikations- und Inspektionskommission 
der Vereinten Nationen (UNMOVIC) 
für Irak und Bedingungen für eine Aus-
setzung von gegen Irak verhängten 
wirtschaftlichen Sanktionen

1285(2000) 13. 1.2000 2/00 S. 75 Weitere Überwachung der Entmilita-
risierung der Halbinsel Prevlaka in 
Kroatien durch die Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Prevlaka 
(UNMOP)

1286(2000) 19. 1.2000 1/00 S. 34 Erneuerung des Friedensprozesses 
in Burundi

1287(2000) 31. 1.2000 1/00 S. 30 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien (UNOMIG)

1288(2000) 31. 1.2000 2/00 S. 81 Verlängerung des Mandats der Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Liba-
non (UNIFIL)

1289(2000) 7. 2.2000 4/00 S.156 Erhöhung der Truppenstärke sowie 
Erweiterung und Verlängerung des 
Mandats der Mission der Vereinten 
Nationen in Sierra Leone (UNAMSIL)

1290(2000) 17. 2.2000 1/00 S. 42 Aufnahme von Tuvalu in die Vereinten 
3/00 S.113 Nationen

1291(2000) 24. 2.2000 3/00 S.117 Weitere Dislozierung sowie Festlegung
und Verlängerung des Mandats der 
Mission der Vereinten Nationen in 
der Demokratischen Republik Kongo 
(MONUC)

1292(2000) 29. 2.2000 2/00 S. 86 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1293(2000) 31. 3.2000 4/00 S.155 Ausnahmeregelungen in bezug auf die 
gegen Irak verhängten wirtschaftlichen 
Sanktionen

1294(2000) 13. 4.2000 3/00 S.114 Verlängerung des Mandats des Büros 
der Vereinten Nationen in Angola 
(UNOA)

1295(2000) 18. 4.2000 3/00 S.114 Durchsetzung des gegen die UNITA 
(Angola) verhängten Waffen- und Erd-
ölembargos sowie der sonstigen Maß-
nahmen

1296(2000) 19. 4.2000 4/00 S.153 Schutz von Zivilpersonen in bewaffne-
ten Konflikten

1297(2000) 12. 5.2000 6/00 S.215 Grenzstreitigkeit zwischen Äthiopien 
und Eritrea

1298(2000) 17. 5.2000 6/00 S.215 Verhängung eines Waffenembargos 
gegen Äthiopien und Eritrea

1299(2000) 19. 5.2000 4/00 S.158 Erweiterung des militärischen Anteils 
der Mission der Vereinten Nationen 
in Sierra Leone (UNAMSIL)

1300(2000) 31. 5.2000 6/00 S.218 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung 
zwischen Israel und Syrien (UNDOF)

1301(2000) 31. 5.2000 1/01 S. 40 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1302(2000) 8. 6.2000 4/00 S.155 Ausnahmeregelungen in bezug auf die 
gegen Irak verhängten wirtschaftlichen 
Sanktionen

1303(2000) 14. 6.2000 1/01 S. 40 Verlängerung des Mandats der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen
in Zypern (UNFICYP)

1304(2000) 16. 6.2000 6/00 S.218 Verletzung der Souveränität und 
territorialen Unversehrtheit der Demo-
kratischen Republik Kongo durch 
Uganda und Rwanda

1305(2000) 21. 6.2000 4/00 S.151 Ermächtigung zum weiteren Einsatz der 
multinationalen Stabilisierungstruppe 
(SFOR) und Verlängerung des Mandats 
der Mission der Vereinten Nationen in 
Bosnien-Herzegowina (UNMIBH)

1306(2000) 5. 7.2000 4/00 S.158 Verbot der Einfuhr von Rohdiamanten 
aus Sierra Leone und Durchsetzung des 
Waffenembargos gegen die nichtstaat-
lichen bewaffneten Kräfte des Landes

1307(2000) 13. 7.2000 4/00 S.153 Weitere Überwachung der Entmilita-
risierung der Halbinsel Prevlaka in 
Kroatien durch die Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Prevlaka 
(UNMOP)

1308(2000) 17. 7.2000 1/01 S. 36 Aids und das Friedenssicherungs-
personal

1309(2000) 25. 7.2000 1/01 S. 40 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1310(2000) 27. 7.2000 2/01 S. 78 Verlängerung des Mandats der Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Liba-
non (UNIFIL)

1311(2000) 28. 7.2000 1/01 S. 25 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien (UNOMIG)
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1312(2000) 31. 7.2000 2/01 S. 71 Einrichtung der Mission der Vereinten 
Nationen in Äthiopien und Eritrea 
(UNMEE)

1313(2000) 4. 8.2000 2/01 S. 85 Verlängerung des Mandats der Mission 
der Vereinten Nationen in Sierra Leone 
(UNAMSIL)

1314(2000) 11. 8.2000 2/01 S. 75 Schutz von Kindern in bewaffneten 
Konflikten

1315(2000) 14. 8.2000 2/01 S. 85 Vorbereitung der Schaffung eines 
unabhängigen Sondergerichts für 
Sierra Leone

1316(2000) 23. 8.2000 2/01 S. 80 Verlängerung des Mandats der Mission 
der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo (MONUC)

1317(2000) 5. 9.2000 2/01 S. 86 Verlängerung des Mandats der Mission 
der Vereinten Nationen in Sierra Leone 
(UNAMSIL)

1318(2000) 7. 9.2000 5/00 S.189 Rolle des Sicherheitsrats bei der 
Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit, insbesondere 
in Afrika

1319(2000) 8. 9.2000 2/01 S. 83 Sicherheit des internationalen Personals 
in West- und Osttimor

1320(2000) 15. 9.2000 2/01 S. 72 Mandat der Mission der Vereinten
Nationen in Äthiopien und Eritrea 
(UNMEE)

1321(2000) 20. 9.2000 2/01 S. 86 Verlängerung des Mandats der Mission 
der Vereinten Nationen in Sierra Leone 
(UNAMSIL)

1322(2000) 7.10.2000 2/01 S. 79 Provokation am Haram al-Sharif in 
Jerusalem

1323(2000) 13.10.2000 2/01 S. 81 Verlängerung des Mandats der Mission 
der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo (MONUC)

1324(2000) 30.10.2000 1/01 S. 40 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1325(2000) 31.10.2000 1/01 S. 32 Rolle der Frau in der Friedenssicherung 
und Friedenskonsolidierung

1326(2000) 31.10.2000 6/00 S.221 Aufnahme von Jugoslawien in die Ver-
einten Nationen

1327(2000) 13.11.2000 1/01 S. 36 Empfehlungen der Sachverständigen-
gruppe für die Friedensmissionen
der Vereinten Nationen

1328(2000) 27.11.2000 2/01 S. 80 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung 
zwischen Israel und Syrien (UNDOF)

1329(2000)* 30.11.2000 3/01 S.121 Verbesserung der Arbeitsfähigkeit 
der Internationalen Gerichte für das 
ehemalige Jugoslawien und für Rwanda

1330(2000) 5.12.2000 2/01 S. 73 Ausnahmeregelungen in bezug auf die 
gegen Irak verhängten wirtschaftlichen 
Sanktionen

1331(2000) 13.12.2000 1/01 S. 41 Verlängerung des Mandats der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen
in Zypern (UNFICYP)

1332(2000) 14.12.2000 2/01 S. 81 Verlängerung des Mandats der Mission 
der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo (MONUC)

1333(2000) 19.12.2000 1/01 S. 27 Verhängung eines Waffenembargos 
gegen die afghanischen Taliban

1334(2000) 22.12.2000 2/01 S. 87 Verlängerung des Mandats der Mission 
der Vereinten Nationen in Sierra Leone 
(UNAMSIL)

1335(2001) 12. 1.2001 1/01 S. 31 Weitere Überwachung der Entmilita-
risierung der Halbinsel Prevlaka in 
Kroatien durch die Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Prevlaka 
(UNMOP)

1336(2001) 23. 1.2001 1/01 S. 30 Durchsetzung des gegen die UNITA 
(Angola) verhängten Waffen- und Erd-
ölembargos sowie der sonstigen Maß-
nahmen

1337(2001) 30. 1.2001 3/01 S.123 Verlängerung des Mandats und Rück-
führung der Truppenstärke der Interims-
truppe der Vereinten Nationen in 
Libanon (UNIFIL)

1338(2001) 31. 1.2001 4/01 S.155 Verlängerung des Mandats der Über-
gangsverwaltung der Vereinten 
Nationen in Osttimor (UNTAET)

1339(2001) 31. 1.2001 1/01 S. 26 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien (UNOMIG)

1340(2001) 8. 2.2001 1/01 S. 32 Benennungen für das Richteramt beim 
Internationalen Gericht für das 
ehemalige Jugoslawien

1341(2001) 22. 2.2001 3/01 S.124 Abzug aller ausländischen Truppen 
aus dem Hoheitsgebiet der Demokra-
tischen Republik Kongo

1342(2001) 27. 2.2001 4/01 S.158 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1343(2001) 7. 3.2001 2/01 S. 76 Aufhebung des Waffenembargos von 
1992 gegen Liberia und Verhängung 
eines neuerlichen Waffenembargos so-
wie weiterer Maßnahmen wegen der 
Beteiligung am Konflikt in Sierra Leone

1344(2001) 15. 3.2001 3/01 S.120 Verlängerung des Mandats der 
Mission der Vereinten Nationen 
in Äthiopien und Eritrea (UNMEE)

1345(2001) 21. 3.2001 3/01 S.115 Terroristische Aktivitäten in be-
stimmten Teilen der ehemaligen jugo-
slawischen Republik Mazedonien

1346(2001) 30. 3.2001 4/01 S.156 Verlängerung des Mandats und Erhöhung 
der Truppenstärke der Mission der 
Vereinten Nationen in Sierra Leone 
(UNAMSIL)

1347(2001) 30. 3.2001 3/01 S.126 Benennungen für das Richteramt beim 
Internationalen Gericht für Rwanda

1348(2001) 19. 4.2001 4/01 S.149 Durchsetzung des gegen die UNITA 
(Angola) verhängten Waffen- und Erd-
ölembargos sowie der sonstigen Maß-
nahmen

1349(2001) 27. 4.2001 4/01 S.158 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1350(2001) 27. 4.2001 4/01 S.150 Benennungen für das Amt eines Ad-
Litem-Richters beim Internationalen 
Gericht für das ehemalige Jugoslawien

1351(2001) 30. 5.2001 5/01 S.201 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung 
zwischen Israel und Syrien (UNDOF)

1352(2001) 1. 6.2001 5/01 S.199 Ausnahmeregelungen in bezug auf die 
gegen Irak verhängten wirtschaftlichen 
Sanktionen

1353(2001) 13. 6.2001 4/01 S.152 Grundsatzerklärung über die Zusam-
menarbeit mit den truppenstellenden 
Ländern

1354(2001) 15. 6.2001 4/01 S.159 Verlängerung des Mandats der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen
in Zypern (UNFICYP)

1355(2001) 15. 6.2001 5/01 S.202 Verlängerung des Mandats der Mission 
der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo (MONUC)

1356(2001) 19. 6.2001 5/01 S.204 Ausnahmeregelungen in bezug auf das 
gegen Somalia verhängte bindende 
Waffenembargo

1357(2001) 21. 6.2001 4/01 S.150 Ermächtigung zum weiteren Einsatz der 
multinationalen Stabilisierungstruppe 
(SFOR) und Verlängerung des Mandats 
der Mission der Vereinten Nationen in 
Bosnien-Herzegowina (UNMIBH)

1358(2001) 27. 6.2001 4/01 S.149 Ernennung des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen

1359(2001) 29. 6.2001 5/01 S.204 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1360(2001) 3. 7.2001 5/01 S.199 Ausnahmeregelungen in bezug auf die 
gegen Irak verhängten wirtschaftlichen 
Sanktionen

1361(2001) 5. 7.2001 6/01 S.234 Besetzung eines Sitzes im Internationa-
len Gerichtshof

1362(2001) 11. 7.2001 4/01 S.152 Weitere Überwachung der Entmilita-
risierung der Halbinsel Prevlaka in 
Kroatien durch die Beobachtermission 
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der Vereinten Nationen in Prevlaka 
(UNMOP)

1363(2001) 30. 7.2001 5/01 S.196 Einrichtung eines Mechanismus zur 
Überwachung der Durchführung der 
gegen die afghanischen Taliban ver-
hängten Maßnahmen

1364(2001) 31. 7.2001 6/01 S.232 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien (UNOMIG)

1365(2001) 31. 7.2001 6/01 S.235 Verlängerung des Mandats der Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Liba-
non (UNIFIL)

1366(2001) 30. 8.2001 2/02 S.80 Anstrengungen zur Verhütung be-
waffneter Konflikte

1367(2001) 10. 9.2001 6/01 S.234 Aufhebung des Waffenembargos gegen 
die Bundesrepublik Jugoslawien

1368(2001) 12. 9.2001 5/01 S.197 Verurteilung der Terroranschläge in 
den Vereinigten Staaten von Amerika

1369(2001) 14. 9.2001 3/02 S.129 Verlängerung des Mandats der 
Mission der Vereinten Nationen 
in Äthiopien und Eritrea (UNMEE)

1370(2001) 18. 9.2001 4/02 S.169 Verlängerung des Mandats der Mission 
der Vereinten Nationen in Sierra Leone 
(UNAMSIL)

1371(2001) 26. 9.2001 3/02 S.127 Multinationale Sicherheitspräsenz 
in Mazedonien

1372(2001) 28. 9.2001 3/02 S.135 Aufhebung der personenbezogenen 
Restriktionen sowie des Luftverkehrs-
embargos gegen Sudan

1373(2001) 28. 9.2001 5/01 S.198 Verpflichtung der Staaten zur Ver-
hütung terroristischer Handlungen

1374(2001) 19.10.2001 3/02 S.124 Durchsetzung des gegen die UNITA 
(Angola) verhängten Waffen- und Erd-
ölembargos sowie der sonstigen Maß-
nahmen

1375(2001) 29.10.2001 3/02 S.125 Unterstützung des Friedensprozesses 
in Burundi

1376(2001) 9.11.2001 6/01 S.237 Weitere Dislozierung der Mission der 
Vereinten Nationen in der Demokra-
tischen Republik Kongo (MONUC)

1377(2001) 12.11.2001 6/01 S.234 Erklärung über das weltweite 
Vorgehen gegen den Terrorismus

1378(2001) 14.11.2001 6/01 S.233 Einrichtung einer Übergangsverwaltung 
in Afghanistan

1379(2001) 20.11.2001 3/02 S.134 Schutz von Kindern in bewaffneten 
Konflikten

1380(2001) 27.11.2001 4/02 S.175 Verlängerung des Mandats der Mission
der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO)

1381(2001) 27.11.2001 6/01 S.235 Verlängerung des Mandats der 
Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung 
zwischen Israel und Syrien (UNDOF)

1382(2001) 29.11.2001 3/02 S.130 Ausnahmeregelungen in bezug auf die 
gegen Irak verhängten wirtschaftlichen 
Sanktionen; Güterprüfliste

1383(2001) 6.12.2001 2/02 S.73 Vorläufige politische Regelungen 
in Afghanistan

1384(2001) 14.12.2001 4/02 S.176 Verlängerung des Mandats der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen
in Zypern (UNFICYP)

1385(2001) 19.12.2001 4/02 S.170 Verlängerung des Verbots der Einfuhr 
von Rohdiamanten aus Sierra Leone

1386(2001) 20.12.2001 2/02 S. 73 Genehmigung der Einrichtung der 
Internationalen Sicherheitsbeistands-
truppe in Afghanistan

S/1999/201 25. 2.1999 2/99 S. 82 Verlängerung des Mandats der Präven-
tiveinsatztruppe der Vereinten Natio-
nen (UNPREDEP) 

S/2001/270 26. 3.2001 3/01 S.124 Lage in den besetzten palästinensischen 
Gebieten

S/2001/1199 14.12.2001 2/02 S. 81 Lage in den besetzten palästinensischen 
Gebieten

S/PRST/1999/1 7. 1.1999 3/99 S.122 Die Situation in Sierra Leone

S/PRST/1999/2 19. 1.1999 1/99 S. 33 Die Kosovo-Krise

S/PRST/1999/3 21. 1.1999 2/99 S. 81 Die Krise in Angola

S/PRST/1999/4 28. 1.1999 2/99 S. 87 Territoriale Integrität Libanons

S/PRST/1999/5 29. 1.1999 1/99 S. 33 Die Kosovo-Krise

S/PRST/1999/6 12. 2.1999 2/99 S. 86 Schutz von Zivilpersonen in 
bewaffneten Konflikten

S/PRST/1999/7 18. 2.1999 2/99 S. 91 Die Situation in der Zentral-
afrikanischen Republik

S/PRST/1999/8 23. 2.1999 2/99 S. 89 Die Situation in Tadschikistan

S/PRST/1999/9 27. 2.1999 2/99 S. 85 Grenzstreitigkeit zwischen Äthiopien 
und Eritrea

S/PRST/1999/10 8. 4.1999 4/99 S.151 Aussetzung der Sanktionen gegen 
Libyen

S/PRST/1999/11 7. 5.1999 6/99 S.214 Konflikt im georgischen Territorium 
Abchasien

S/PRST/1999/12 14. 5.1999 3/99 S.115 Bombardierung der chinesischen 
Botschaft in Belgrad durch die NATO

S/PRST/1999/13 15. 5.1999 3/99 S.123 Die Situation in Sierra Leone

S/PRST/1999/14 19. 5.1999 4/99 S.148 Handlungen der UNITA in Angola

S/PRST/1999/15 27. 5.1999 6/99 S.216 Notwendigkeit einer Regelung des 
Nahostproblems

S/PRST/1999/16 27. 5.1999 4/99 S.154 Die Situation in Somalia

S/PRST/1999/17 24. 6.1999 4/99 S.152 Die Situation im Ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet

S/PRST/1999/18 25. 6.1999 6/99 S.222 Aufnahme von Kiribati in die Vereinten
Nationen

S/PRST/1999/19 25. 6.1999 6/99 S.222 Aufnahme von Nauru in die Vereinten 
Nationen

S/PRST/1999/20 29. 6.1999 6/99 S.217 Volksbefragung in Osttimor

S/PRST/1999/21 8. 7.1999 2/00 S. 75 Friedenskonsolidierung in der 
Konfliktfolgezeit

S/PRST/1999/22 9. 7.1999 1/00 S. 39 Mitwirkung Libyens bei der Aufklä-
rung terroristischer Handlungen

S/PRST/1999/23 28. 7.1999 6/99 S.222 Aufnahme von Tonga in die Vereinten
Nationen

S/PRST/1999/24 30. 7.1999 6/99 S.216 Territoriale Integrität Libanons

S/PRST/1999/25 19. 8.1999 6/99 S.221 Die Situation in Tadschikistan

S/PRST/1999/26 24. 8.1999 1/00 S. 33 Die Krise in Angola

S/PRST/1999/27 3. 9.1999 6/99 S.218 Volksbefragung in Osttimor

S/PRST/1999/28 24. 9.1999 2/00 S. 79 Kleinwaffen

S/PRST/1999/29* 25.10.1999 1/00 S. 32 Die Situation in Afghanistan

S/PRST/1999/30 12.11.1999 1/00 S. 29 Konflikt im georgischen Territorium 
Abchasien

S/PRST/1999/31 12.11.1999 2/00 S. 85 Die Situation in Somalia

S/PRST/1999/32 12.11.1999 1/00 S. 34 Die Situation in Burundi

S/PRST/1999/33 24.11.1999 6/99 S.217 Notwendigkeit einer Regelung des 
Nahostproblems

S/PRST/1999/34 30.11.1999 2/00 S. 80 Konfliktprävention

S/PRST/2000/1 13. 1.2000 2/00 S. 74 Humanitäre Hilfe für Flüchtlinge 
in Afrika

S/PRST/2000/2 26. 1.2000 2/00 S. 84 Die Situation im Ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet

S/PRST/2000/3 31. 1.2000 2/00 S. 81 Territoriale Integrität Libanons

S/PRST/2000/4* 11. 2.2000 1/01 S. 39 Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen

S/PRST/2000/5 10. 2.2000 2/00 S. 87 Die Situation in der Zentral-
afrikanischen Republik

S/PRST/2000/6 17. 2.2000 1/00 S. 42 Aufnahme von Tuvalu in die Vereinten 
Nationen

S/PRST/2000/7 9. 3.2000 6/00 S.216 Humanitäre Aspekte der dem Sicher-
heitsrat vorliegenden Fragen

S/PRST/2000/8 15. 3.2000 3/00 S.117 Unterstützung Haitis

S/PRST/2000/9* 21. 3.2000 6/00 S.220 Die Situation in Tadschikistan

S/PRST/2000/10 23. 3.2000 1/01 S. 33 Friedenskonsolidierung in der 
Konfliktfolgezeit

S/PRST/2000/11 29. 3.2000 3/00 S.117 Die Situation in Guinea-Bissau

S/PRST/2000/12 7. 4.2000 3/00 S.113 Die Situation in Afghanistan
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S/PRST/2000/13 20. 4.2000 6/00 S.217 Abzug der israelischen Truppen aus 
Libanon

S/PRST/2000/14 4. 5.2000 4/00 S.158 Die Situation in Sierra Leone

S/PRST/2000/15 5. 5.2000 3/00 S.119 Die Situation im Ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet

S/PRST/2000/16 11. 5.2000 3/00 S.112 Konflikt im georgischen Territorium 
Abchasien

S/PRST/2000/17 12. 5.2000 6/00 S.221 Die Situation in Tadschikistan

S/PRST/2000/18 23. 5.2000 6/00 S/217 Abzug der israelischen Truppen aus 
Libanon

S/PRST/2000/19 31. 5.2000 6/00 S.218 Notwendigkeit einer Regelung des 
Nahostproblems

S/PRST/2000/20 2. 6.2000 3/00 S.119 Die Situation im Ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet

S/PRST/2000/21 18 6.2000 6/00 S.218 Abzug der israelischen Truppen aus 
Libanon

S/PRST/2000/22 29. 6.2000 6/00 S.220 Die Situation in Somalia

S/PRST/2000/23 13. 7.2000 4/00 S.152 Gedenken an das Massaker von 
Srebrenica (Bosnien-Herzegowina)

S/PRST/2000/24 17. 7.2000 2/01 S. 84 Die Situation in Sierra Leone

S/PRST/2000/25 20. 7.2000 1/01 S. 34 Konfliktprävention

S/PRST/2000/26 3. 8.2000 2/01 S. 82 Die Situation in Osttimor

S/PRST/2000/27 4. 8.2000 [siehe Mitteilung S/2000/772]

S/PRST/2000/28 7. 9.2000 6/00 S.220 Die Situation im Ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet

S/PRST/2000/29 29. 9.2000 1/01 S. 30 Die Situation in Burundi

S/PRST/2000/30 31.10.2000 6/00 S.221 Aufnahme von Jugoslawien in die 
Vereinten Nationen

S/PRST/2000/31 3.11.2000 2/01 S. 86 Die Situation in Sierra Leone

S/PRST/2000/32 14.11.2000 1/01 S. 26 Konflikt im georgischen Territorium 
Abchasien

S/PRST/2000/33 16.11.2000 2/01 S. 84 Aussöhnung auf den Salomonen

S/PRST/2000/34 21.11.2000 2/01 S. 73 Friedensregelung für Äthiopien 
und Eritrea

S/PRST/2000/35 22.11.2000 1/01 S. 30 Verurteilung von Attentaten in 
Pris

�
tina und im Süden Serbiens

S/PRST/2000/36 27.11.2000 2/01 S. 80 Notwendigkeit einer Regelung des 
Nahostproblems

S/PRST/2000/37* 1.12.2000 3/01 S.119 Die Situation in Guinea-Bissau

S/PRST/2000/38 6.12.2000 2/01 S. 73 Internationale Zusammenarbeit zur 
Bekämpfung des Terrorismus

S/PRST/2000/39 6.12.2000 2/01 S. 83 Die Situation in Osttimor

S/PRST/2000/40 19.12.2000 1/01 S. 31 Verurteilung von Gewalthandlungen 
im Süden Serbiens

S/PRST/2000/41 21.12.2000 3/01 S.118 Die Situation in Guinea

S/PRST/2001/1 11. 1.2001 4/01 S.157 Die Situation in Somalia

S/PRST/2001/2 23. 1.2001 4/01 S.158 Die Situation in der Zentral-
afrikanischen Republik

S/PRST/2001/3 31. 1.2001 1/01 S. 38 Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu 
den Friedenssicherungseinsätzen 
der Vereinten Nationen

S/PRST/2001/4 9. 2.2001 3/01 S.119 Friedensregelung für Äthiopien 
und Eritrea

S/PRST/2001/5 20. 2.2001 3/01 S.117 Strategie der Friedenskonsolidierung

S/PRST/2001/6 2. 3.2001 3/01 S.114 Verurteilung von Übergriffen in 
Burundi

S/PRST/2001/7 7. 3.2001 3/01 S.115 Verurteilung von Übergriffen in 
Mazedonien

S/PRST/2001/8 16. 3.2001 3/01S.115 Vorbereitung von Wahlen im Kosovo

S/PRST/2001/9* 21. 3.2001 3/01 S.114 Konflikt im georgischen Territorium 
Abchasien

S/PRST/2001/10 22. 3.2001 3/01 S.118 Rolle des Sicherheitsrats bei der Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, insbesondere in Afrika

S/PRST/2001/11 22. 3.2001 3/01 S.116 Die Situation in Bosnien-Herzegowina

S/PRST/2001/12 24. 4.2001 4/01 S.149 Konflikt im georgischen Territorium 
Abchasien

S/PRST/2001/13 3. 5.2001 5/01 S.201 Die Situation im Ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet

S/PRST/2001/14 15. 5.2001 5/01 S.197 Friedensregelung für Äthiopien 
und Eritrea

S/PRST/2001/15 30. 5.2001 5/01 S.201 Notwendigkeit einer Regelung des 
Nahostproblems

S/PRST/2001/16 28. 6.2001 4/01 S.155 HIV/Aids und internationale 
Friedenssicherungseinsätze

S/PRST/2001/17 29. 6.2001 5/01 S.196 Die Situation in Burundi

S/PRST/2001/18 17. 7.2001 6/01 S.238 Die Situation in der Zentral-
afrikanischen Republik

S/PRST/2001/19* 24. 7.2001 6/01 S.236 Die Situation im Ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet

S/PRST/2001/20 13. 8.2001 6/01 S.234 Umsetzung der Rahmenvereinbarung 
in Mazedonien

S/PRST/2001/21* 4. 9.2001 5/01 S.200 Kleinwaffen

S/PRST/2001/22 5. 9.2001 6/01 S.236 Die Situation im Ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet

S/PRST/2001/23 10. 9.2001 4/02 S.168 Wahlen in Osttimor

S/PRST/2001/24 20. 9.2001 3/02 S.123 Die Krise in Angola

S/PRST/2001/25 26. 9.2001 4/02 S.175 Die Situation in der Zentral-
afrikanischen Republik

S/PRST/2001/26 26. 9.2001 3/02 S.125 Die Situation in Burundi

S/PRST/2001/27 5.10.2001 3/02 S.127 Vorbereitung von Wahlen im Kosovo

S/PRST/2001/28 12.10.2001 5/01 S.197 Friedensnobelpreis

S/PRST/2001/29 24.10.2001 6/01 S.237 Die Situation im Ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet

S/PRST/2001/30 31.10.2001 4/02 S.172 Die Situation in Somalia

S/PRST/2001/31 31.10.2001 2/02 S. 77 Rolle der Frau in der Friedenssicherung 
und Friedenskonsolidierung

S/PRST/2001/32 31.10.2001 4/02 S.168 Vorbereitung der Unabhängigkeit 
Osttimors

S/PRST/2001/33 8.11.2001 3/02 S.126 Die Situation in Burundi

S/PRST/2001/34 9.11.2001 3/02 S.128 Vorbereitung von Wahlen im Kosovo

S/PRST/2001/35 15.11.2001 3/02 S.126 Vermittlung Nelson Mandelas 
in Burundi

S/PRST/2001/36 15.11.2001 3/02 S.124 Die Krise in Angola

S/PRST/2001/37 27.11.2001 6/01 S.236 Notwendigkeit einer Regelung des 
Nahostproblems

S/PRST/2001/38 19.12.2001 2/02 S. 84 Büro des Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs für Westafrika

S/PRST/2001/39 19.12.2001 4/02 S.166 Die Situation im Ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet

S/1999/8 5. 1.1999 1/99 S. 44 Verfahren des Sicherheitsrats

S/1999/92 29. 1.1999 6/00 S.221 Verfahren des Sicherheitsrats

S/1999/165 17. 2.1999 2/99 S. 93 Verfahren des Sicherheitsrats

S/1999/1291 30.12.1999 1/00 S. 44 Verfahren des Sicherheitsrats

S/2000/27 17. 1.2000 1/00 S. 44 Verfahren des Sicherheitsrats

S/2000/155 28. 2.2000 6/00 S.222 Verfahren des Sicherheitsrats

S/2000/274 31. 3.2000 1/01 S. 41 Dokumentation des Sicherheitsrats

S/2000/319 17. 4.2000 6/00 S.222 Verfahren des Sicherheitsrats

S/2000/684 13. 7.2000 1/01 S. 41 Verfahren des Sicherheitsrats

S/2000/772 9. 8.2000 5/00 S.189 Beschluß zum Millenniums-Gipfel

S/2001/10 4. 1.2001 1/01 S. 41 Verfahren des Sicherheitsrats

S/2001/215 12. 3.2001 2/01 S. 87 Verfahren des Sicherheitsrats

S/2001/564 6. 6.2001 4/01 S.159 Verfahren des Sicherheitsrats

S/2001/640 29. 6.2001 4/01 S.159 Dokumentation des Sicherheitsrats

S/2001/905 25. 9.2001 2/02 S. 78 Abschluß oder Überleitung von 
Friedenssicherungseinsätzen

S/2001/935 4.10.2001 5/01 S.205 Verfahren des Sicherheitsrats

S/2001/1130 29.11.2001 2/02 S. 86 Verfahren des Sicherheitsrats
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Gareis, Sven Bernhard / Varwick, Johannes:
Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instru-
mente und Reformen. 2., aktualisierte Auf-
lage

Opladen: Leske + Budrich 2002
366 S., 11,90 Euro

Jede Studentin, jeder Student und wer immer ei-
nen Einstieg in das System der Vereinten Natio-
nen oder eine Information über die eine oder 
andere seiner Verästelungen sucht, greift seit
Jahr und Tag zum bewährten ›Unser‹, dem Ta-
schenbuch des Aachener Politikwissenschaft-
lers Günther Unser ›Die UNO. Aufgaben und
Strukturen der Vereinten Nationen‹ (Beck/dtv),
das in mittlerweile 6. Auflage vorliegt. Nun
steht dem Leser zusätzlich die weitere, äußer-
lich gleichartige, inhaltlich aber anders gestalte-
te Übersicht und Einführung der beiden bei der
Bundeswehr – an ihrem Sozialwissenschaftli-
chen Institut in Strausberg beziehungsweise ih-
rer Universität in Hamburg – tätigen Autoren
Gareis und Varwick zur Verfügung. Der in die-
sem Jahr erschienenen, aber bereits im August
des Vorjahres abgeschlossenen ersten Auflage
folgte schon bald eine stellenweise aktualisierte
zweite.
Während bei Unser die Vereinten Nationen hi-
storisch und in strenger Systematik von ihren
Strukturen und Funktionen her dargestellt wer-
den, führen die beiden Autoren den Leser in die
UN über deren große Themen ein. Nach einer
theoretisch-historischen sowie programmatischen
und funktionalen Einführung arbeiten sie das
Funktionieren der Weltorganisation über deren
Wirken bei der Erfüllung ihrer drei Hauptauf-
gaben heraus: der Friedenssicherung, der Ge-
währleistung der Menschenrechte und der För-
derung von Wirtschaft, Entwicklung und Um-
weltschutz. In einem Schlußkapitel werden die
Möglichkeiten einer Reformierung der UN und
die Chancen der Organisation in der sich globa-
lisierenden Welt behandelt.
In einem von Machiavelli, Kant und dem Völ-
kerbund bis zum UN-Millenniumsgipfel und zu
den Möglichkeiten einer Weltordnungspolitik
materiell und wissenschaftlich weit gespannten
Rahmen wird dem Leser auf diese Weise eine
anschauliche und gut lesbare Zusammenschau
der Vereinten Nationen und ihrer Möglichkei-
ten, Vorteile, Schwächen und Probleme vermit-
telt. Wobei die Autoren als Leser offenkundig
immer Studierende vor Augen hatten. Was wie-
derum auch für Nutzer, die nicht Studenten sind,
kein Nachteil sein dürfte. Man kann annehmen,
daß jeder, der ohne große Vorkenntnisse dieses
Buch gelesen hat, eine fundierte Vorstellung von
den Vereinten Nationen gewonnen hat. Im uni-
versitären Gebrauch erweisen sich, vor allem im
Seminarbetrieb, die dem Text beigefügten Dis-
kussionsfragen und Lektüreempfehlungen, wie
der Rezensent aus eigener Erfahrung bestätigen
kann, als didaktisch nützliche Zugaben.
Eine Schwäche dieser didaktischen Version der

Darstellung der UN ist freilich, daß der punktu-
elle informatorische Zugriff zu einzelnen The-
men unzureichend bleiben muß. So sind zum
Beispiel der Sicherheitsrat und der Wirtschafts-
und Sozialrat bei Unser auf 30 respektive 12
Seiten zusammenhängend behandelt, während
ihnen bei Gareis/Varwick nur rund acht Seiten
(allgemeine Darstellung: knapp drei Seiten, se-
parate Behandlung der Reformdebatte: knapp
fünf Seiten) beziehungsweise gut eine Seite ge-
widmet sind, sich daneben aber im Sachregister
eine Vielzahl von Verweisen auf Behandlungen
dieser Themen an anderen Stellen des Textes
findet. Das Hauptorgan Treuhandrat erscheint
im Text als ›Treuhandschaftsrat‹.
Lesbarkeit und Griffigkeit der Zusammenschau
von Gareis/Varwick gehen notgedrungen auf
Kosten der Vollständigkeit. So finden sich bei
ihnen beispielsweise die WHO und die WTO
nicht mit zusammenhängenden Beschreibun-
gen, sondern nur unter Verweisung auf fünf re-
spektive sieben Fundstellen (im letztgenannten
Fall sechs unter ›Welthandelsorganisation‹ und
eine unter ›WTO-Modell‹). Wichtige Sonderor-
ganisationen wie die ILO, die UNESCO und der
Weltpostverein fielen durch den Rost. Die Ab-
kürzungen der Einrichtungen des UN-Systems
sind zwar in einer Übersicht aufgeführt, wurden
aber nur im Ausnahmefall (so beim Stichwort
›WTO-Modell‹) ins Sachregister aufgenom-
men.
Insgesamt ist dies ein zu empfehlendes Buch,
aber wirklich fest wird man im Themenfeld UN
künftig wohl nur auf zwei Beinen, dem Unser-
Bein und dem Gareis/Varwick-Bein, stehen kön-
nen – auf einem Grund, der von dem breiten In-
formationsangebot der Deutschen Gesellschaft
für die Vereinten Nationen bereitet wurde und
der zudem mit an den gleichen Interessenten-
kreis gerichteten Werken wie Helmut Volgers
›Lexikon der Vereinten Nationen‹ an Festigkeit
gewonnen hat.

HANS ARNOLD �

Senti, Martin: Internationale Regime und
nationale Politik. Die Effektivität der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (ILO) im In-
dustrieländervergleich

Bern: Paul Haupt 2002
394 S., 42,- Euro

In der Debatte über den Beitritt der Schweiz 
zu den Vereinten Nationen war es eine der am
stärksten umstrittenen Fragen, ob und inwie-
weit internationale Organisationen die Innenpo-
litik souveräner Staaten beeinflussen. Die Bei-
trittsgegner äußerten dabei eine Befürchtung,
die bereits bei der Gründung der ILO im Rah-
men des Versailler Vertrages bestand, daß näm-
lich eine Mitgliedschaft die sozialen Errungen-
schaften eines Landes gleichsam aushöhlen kön-

ne. Angesichts der hohen Sozialstandards in der
Schweiz und in Anbetracht der notgedrungen
auf soziale Mindeststandards rekurrierenden Ar-
beit der ILO erscheint vielen diese Befürchtung
nach wie vor plausibel. Vor dem Hintergrund
der überall spürbaren Wirkungen der Globalisie-
rung erhielt die Frage eine neue Nuance dahin-
gehend, inwieweit die zunehmende wirtschaft-
liche Verknüpfung der Staaten oder die inten-
sivere Tätigkeit internationaler Organisationen
Auswirkungen auf der Ebene der Innenpolitik
hat.
In seiner umfassenden und wegen des dezidiert
empirischen Vorgehens durchaus pionierhaften
Analyse geht Martin Senti diesen im Grunde
das gesamte UN-System betreffenden Fragen
am Beispiel der ILO nach. Der Autor, der sich
mit dieser Studie an der Universität Bern habi-
litiert hat, überprüft dabei diese in der Globali-
sierungsdebatte häufig ohne weitere Nachwei-
se aufgestellten Behauptungen und untersucht
am Beispiel der Schweiz, welche Wirkungen
der ILO-Konventionen auf die Sozialpolitik der
Mitgliedstaaten nachweisbar sind. Er geht dabei
historisch vor und zeigt auf, daß die ILO von
Anfang an das Ziel hatte, über die Ausarbeitung
einer sozialpolitischen Mustergesetzgebung Ein-
fluß auf die nationale Sozialpolitik ihrer Mit-
gliedstaaten zu nehmen. Weil diese allerdings
bis heute in ihrer Entscheidung frei sind, ob und
wann sie diese internationalen Standards auch
tatsächlich in nationales Recht umsetzen wol-
len, wird der ILO seit jeher mangelnde Effekti-
vität vorgeworfen. Dennoch ist diese UN-Son-
derorganisation in Fragen des internationalen
Sozial- und Arbeitsrechts weltweit die wichtig-
ste Autorität geblieben. Daß die aktuellen Be-
mühungen etwa einer Verknüpfung von Sozial-
rechten mit dem Freihandel bisher weitgehend
erfolglos waren, steht dem nicht entgegen.
Der eingehenden Analyse der Gesetzgebung in
der Schweiz wird sodann eine Auseinanderset-
zung mit den theoretischen Grundlagen voran-
gestellt; beispielsweise werden konflikttheore-
tische Ansätze ebenso diskutiert wie die Frage
nach weltweiter Konvergenz oder Divergenz
wohlfahrtsstaatlicher Entwicklungen.
Hier vergleicht Senti das Abstimmungsverhal-
ten der dreigliedrigen – aus Vertretern der Re-
gierungen, der Arbeitnehmer und Arbeitgeber
zusammengesetzten – Delegationen der Mit-
gliedstaaten in der Internationalen Arbeitskon-
ferenz, dem Hauptorgan der ILO, für den Zeit-
raum 1960 bis 1995. Diese Analyse des Abstim-
mungsverhaltens von 22 OECD-Ländern zeigt,
daß die Delegationen aller Staaten innerhalb der
ILO eine sehr hohe Zustimmungsbereitschaft
haben, die freilich später bei der innerstaatlich
notwendigen Ratifikation oftmals auf Zurück-
haltung stößt. Für die einzelnen Gruppen zeigt
das Ergebnis erwartungsgemäß eine geschlos-
sene Unterstützung der Arbeitnehmervertreter
für die Übereinkommen. Am stärksten hetero-
gen ist die Gruppe der Arbeitgeberdelegierten,
während die Regierungsvertreter eine Mittel-
stellung einnehmen. Das Ergebnis stützt empi-

Buchbesprechungen



risch die These des »regulativen Wettbewerbs«:
Regierungen aus hochreglementierten Ländern
sind eher an einer internationalen sozialpoliti-
schen Harmonisierung interessiert als Regie-
rungsvertreter aus mehr liberal orientierten
Staaten. Die durchweg homogene Zustimmung
der Arbeitnehmervertreter interpretiert der Au-
tor als Anzeichen für eine Verlagerung der in-
nenpolitischen Auseinandersetzungen auf die in-
ternationale Ebene und damit für eine »Innen-
politik mit anderen Mitteln«. Da allerdings die
Abstimmungsresultate bei der Verabschiedung
neuer ILO-Übereinkommen nicht in unmittel-
barem Zusammenhang mit deren späterer Um-
setzung auf der nationalen Ebene stehen, schließt
der Autor auf einen generell symbolischen Cha-
rakter der Politikformulierung auf der Interna-
tionalen Arbeitskonferenz. Erst die Ratifikation
läßt aber eine Antwort auf die Frage zu, inwie-
weit den Worten Taten folgen, also bei den ILO-
Mitgliedstaaten am Ende tatsächlich die Bereit-
schaft zur rechtlichen Selbstbindung im Wege
der nationalen Gesetzgebung besteht.
Dem Ratifizierungsverhalten widmet der Autor
deshalb ein eigenes ausführliches Kapitel. Das
Ergebnis seiner Untersuchung stützt einerseits
die These des regulativen Wettbewerbs, ande-
rerseits bleibt die Frage offen, inwieweit die
Verbreitung von ILO-Konventionen Effekte auf
die Politik der Nachzüglerstaaten hat. Dies ist
etwa bei Entwicklungsländern oder den sich im
Umbruch befindlichen Ländern des ehemaligen
Ostblocks, bei denen sich eben nicht an einer
hochentwickelten Struktur des Rechts ansetzen
läßt, keine leichte Aufgabe. Senti wählt dafür
den Weg einer Gegenüberstellung der Ratifika-
tion von ILO-Übereinkommen einerseits und
den nationalen Ausgaben für soziale Sicherheit
im weitesten Sinn andererseits. Das Ergebnis ist
beeindruckend: »Der signifikante Einfluß der
Ratifikation von ILO-Konventionen auf natio-
nale Ausgaben für soziale Sicherheit hält auch
einer Kontrolle nach verschiedenen Zeitperioden
und alternativen nationalstaatlichen Kontrollva-
riablen stand. Die Resultate weisen darauf hin,
daß die in der bisherigen Forschung vielfach mo-
dellierte Trennung von nationalstaatlicher und
internationaler Politik für die Erklärung des mo-
dernen Wohlfahrtsstaates nicht plausibel ist. In-
ternationale Regime wie die Sozialstandard-
Setzung der ILO können einen eigenständigen
Einfluß auf die nationale Staatstätigkeit aus-
üben.« (S. 118)
Teil III der Studie widmet sich eingehend 
dem »Adoptions- und Ratifikationsverhalten der
Schweiz«. Es zeigt sich, daß eine Ratifikation
der Übereinkommen nicht notwendige Bedin-
gung für die Effektivität der internationalen In-
strumente ist. Das Ausbleiben einer Ratifikati-
on in einem Land bedeutet nicht, daß das Über-
einkommen keinen Effekt hat. Viele Staaten
weisen eine zurückhaltende Ratifikationspraxis
auf, obwohl ihre innerstaatliche Rechtsetzung
den Anforderungen der internationalen Über-
einkommen im wesentlichen genügen würde. In
der Schweiz ist es im Bereich der nichtrati-
fizierten Übereinkommen vor allem dort zu
Annäherungen an das internationale Recht ge-
kommen, wo es um die Kompatibilität mit dem
europäischen Recht ging. Ziel war offenbar,
künftige Anpassungskosten zu reduzieren, um
einmal ›beitrittsfähig‹ zu werden. In der Schweiz

machte sich jedoch der Einfluß der Volksrechte
als Resistenzfaktor gegen Einflüsse von außen
insbesondere im Bereich der Arbeitszeitregulie-
rung oder der Sozialversicherungen bemerk-
bar.
Kritisiert wurde, daß Senti seine Analyse im
wesentlichen auf die Schweiz und auf OECD-
Länder beschränkt hat. Dieser Kritik wird der
sich nicht anschließen, der schon einmal prak-
tisch (sozial-)rechtsvergleichend gearbeitet hat:
Die Einbeziehung von Ländern höchst un-
terschiedlicher Entwicklungsstufe macht die
Schlußfolgerungen auf Grund eines Vergleichs
notwendig ungleicher Sachverhalte meist eher
fragwürdig. Demgegenüber läßt sich in der wei-
teren politikwissenschaftlichen Diskussion der
Auswirkungen des Engagements von Staaten
im UN-System auf die empirisch erarbeiteten
Ergebnisse Sentis als gesicherte Grundlage Be-
zug nehmen.

PETER A. KÖHLER �

Brühl, Tanja / Debiel, Tobias / Hamm, Bri-
gitte / Hummel, Hartwig / Martens, Jens
(Hrsg.): Die Privatisierung der Weltpolitik.
Entstaatlichung und Kommerzialisierung im
Globalisierungsprozess

Bonn: Dietz 2001
320 S., 12,70 Euro

Daß der Handlungsspielraum der Staaten durch
das Agieren der sich immer weiter globalisie-
renden wirtschaftlichen Kräfte eingeschränkt
wird, das glaubt man zu wissen. Daß der ameri-
kanische Multimilliardär Ted Turner den Ver-
einten Nationen eine Spende in Milliardenhöhe
gegeben hat, das hatte man gehört, aber doch
eher als die liebenswerte Schrulle eines super-
reichen Philanthropen registriert. ›Attac‹ kennt
heute jeder, aber wer kann schon die Wörter be-
nennen, aus denen sich das Akronym zusam-
mensetzt. Es scheint, daß die ›Citoyens‹ der
Welt (für die in ›Attac‹ das C steht) sich weiter-
hin mehr oder weniger ahnungslos im prächti-
gen Gebäude ihrer über so lange Zeit und unter
so großen Mühen und Opfern entstandenen und
dann endlich in der Uno organisierten interna-
tionalen Staatengemeinschaft räkeln – ohne zu
bemerken, wie durch immer mehr Ritzen in sei-
nem Mauerwerk die Privatisierung der Politik
mit all ihren Konsequenzen eindringt.
Die engagierte Vereinigung ›Weltwirtschaft,
Ökologie & Entwicklung‹ (WEED) und die re-
nommierte, vor eineinhalb Jahrzehnten auf In-
itiative von Willy Brandt gegründete ›Stiftung
Entwicklung und Frieden‹ (SEF) wollen dem
mit einer in dieser Weise in der deutschen Lite-
ratur wohl erstmaligen Bestandsaufnahme und
Analyse entgegenwirken. In ihrem Sammelband
behandeln sie das im Zentrum der Globalisie-
rung stehende und besonders interessante Phä-
nomen der Entstaatlichung der internationalen
Politik durch Privatisierung und Kommerzia-
lisierung. Angesichts der weltpolitischen Ver-
ästelung dieses Themas, aber auch angesichts
der fundierten persönlichen Meinungsfreude
der (einschließlich des Herausgeberteams) 16

Autorinnen und Autoren dieses Bandes erweist
sich das an sich etwas ungewöhnliche Verfah-
ren, den 11 Einzelbeiträgen gleich zwei Einfüh-
rungen (›Vorwort des Herausgeberteams‹ und
›Einleitung‹) voranzustellen, als durchaus hilf-
reich.
Im einzelnen werden – immer gut belegt und 
begründet – der Vormarsch der privaten Mega-
medien (Reljić), die historische Entwicklung
der Privatisierung in der Weltpolitik (van der
Pijl), die umstrittene Tätigkeit der privaten
Rating-Agenturen (Hillebrand), die Privatisie-
rung und internationale Vermarktung von Si-
cherheit (Lock) sowie von Menschenrechts-, Um-
welt- und Biopolitik durch die großen transna-
tional agierenden Unternehmen (Braun, Maier,
Koechlin), dazu die wachsende Bedeutung der
– manchmal widersprüchlichen – Funktion von
nichtstaatlichen Organisationen (Ludermann)
und ihre Bedeutung für die Verwirklichung der
Menschenrechte (Liese) behandelt. Besonders
massiv tritt das Problem der Entstaatlichung der
zwischenstaatlichen Politik durch deren Privati-
sierung naturgemäß innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen in Erscheinung.
Es hat, wie in zwei Kapiteln von US-amerikani-
schen Autoren (Paul, Bennis) aufgezeigt wird,
seinen Ursprung in den Vereinigten Staaten der
achtziger Jahre, als dort zur Zeit der Reagan-
Regierung in der politischen Öffentlichkeit eine
starke Anti-UN-Strömung entstand. Sie hatte
neben anderen auch nachhaltige wirtschaftliche
Gründe und wurde, wie die Autoren präzise dar-
stellen, systematisch von Wirtschaftsinteressen
angeheizt. Lobbygruppen setzten sich energisch
für die am Eigeninteresse ausgerichteten Ziele
der großen Wirtschaftsunternehmen gegenüber
der internationalen Staatengemeinschaft und ih-
rer Organisation – der UN – ein und waren da-
bei in der Wahl ihrer Mittel keineswegs zimper-
lich.
Der bisherige Höhepunkt der auf diese Weise
betriebenen Kommerzialisierung der UN ist der
von Generalsekretär Kofi Annan – gewisser-
maßen in einer Art Flucht nach vorne – kurz
nach seiner Amtsübernahme auf dem Weltwirt-
schaftsforum 1997 in Davos vorgeschlagene und
inzwischen lancierte ›Globale Pakt‹ zwischen
den Vereinten Nationen und einem großen und
repräsentativen Teil des weltweit operierenden
Unternehmertums. Er wirkt sich seither, wie die
Autoren mit zahlreichen Beispielen darstellen
und belegen, eindeutig mehr zugunsten der Un-
ternehmen als zugunsten der UN aus (worauf
auch Andreas Zumach in VN 1/2002 S. 1ff. hin-
gewiesen hat).
Es ist dies ein lesenswertes, freilich strecken-
weise auch ein beunruhigendes Buch. Es zeigt,
daß die Geschicke der Welt immer weniger nur
von der Politik und immer mehr von einer neu-
en Mischung aus staatlicher Politik und priva-
tem Kommerz geleitet werden. Unklar ist bis-
her lediglich, ob in diesem Verbund letztlich die
Politik oder der Kommerz obsiegen wird. Die
Entwicklung ist um so beunruhigender, als be-
kanntlich schon sehr viel länger auch innerhalb
der hochindustrialisierten Demokratien die Rück-
entwicklung einer in demokratischen Prozessen
bestimmten Wirtschaftspolitik zu einer Politik
im Interesse der Wirtschaftsoligarchien zu be-
obachten ist.

HANS ARNOLD �
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Personalien
ABRÜSTUNG

Neuer Generaldirektor des Technischen
Sekretariats der Organisation für das Verbot
chemischer Waffen (OPCW) ist Rogelio
Pfirter aus Argentinien. Die OPCW ist eine
»unabhängige, autonome internationale Orga-
nisation« mit Arbeitsbeziehungen zur Welt-
organisation, wie das am 7. September 2001
von der Generalversammlung in ihrer Reso-
lution 55/283 gebilligte Abkommen über die
Beziehungen zwischen UN und OPCW fest-
hält. Pfirter hat sein Amt im Juli im Haag an-
getreten. Er folgt dem ersten OPCW-Gene-
raldirektor José Bustani; der Brasilianer war
im April auf Druck der Vereinigten Staaten
von den Vertragsparteien abgewählt worden.
Die USA hatten Bustani Mißwirtschaft und
eine eigenmächtige Ausweitung seiner Kom-
petenzen vorgeworfen; gravierende Meinungs-
verschiedenheiten gab es hinsichtlich der Po-
litik gegenüber Irak. Die Abwahl Bustanis
dürfte der Berufung eines anderen Brasilia-
ners in ein hohes Amt der UN – das des Men-
schenrechtshochkommissars – förderlich ge-
wesen sein, gewissermaßen als Ausgleich mit
Zustimmung Washingtons.
Pfirter wurde am 25. August 1948 in Argenti-
nien geboren. In den diplomatischen Dienst
seines Landes trat er 1972; mehrere Jahre ver-
brachte er an der Ständigen Vertretung bei
den Vereinten Nationen. Er war unter ande-
rem mit Fragen der nuklearen Sicherheit be-
faßt; während seiner Amtszeit als argentini-
scher Botschafter in London (1995-2000) prä-
sidierte er auch der Generalversammlung der
einzigen dort ansässigen UN-Sonderorgani-
sation IMO.

FRIEDENSSICHERUNG

Der Deutsche Tom Königs ist im August
seinem Landsmann Gerd Merrem als Sonder-
beauftragter des Generalsekretärs und Leiter
der Verifikationsmission der Vereinten Na-
tionen in Guatemala (MINUGUA) nachge-
folgt. Seit August 2000 war Königs als Stell-
vertreter des Leiters der UNMIK für die Zi-
vilverwaltung im Kosovo zuständig. Königs
wurde in Frankfurt am Main geboren, wo er
als Grünen-Politiker von 1993 bis 1997 Stadt-
kämmerer war. Zuvor war er Umweltdezer-
nent der Stadt Frankfurt. Der Betriebswirt, der
früher im Bankwesen tätig war, baute 1985
gemeinsam mit Joschka Fischer das Ministe-
rium für Umwelt und Energie des Landes Hes-
sen auf. Der Endfünfziger ist verheiratet und
hat drei erwachsene Kinder.

Die Aufgabe, die Dr. Dieter Boden zwei-
einhalb Jahre lang als Sonderbeauftragter des
Generalsekretärs und Leiter der Beobachter-

mission der Vereinten Nationen in Georgien
(UNOMIG) innehatte, hat nun Heidi Taglia-
vini aus der Schweiz übernommen. Die erfah-
rene Diplomatin, die seit 1982 dem auswärti-
gen Dienst der Eidgenossenschaft angehört, war 
bereits 1998/99 Stellvertretende Leiterin der
UNOMIG. Boden ist jetzt Ständiger Vertreter
Deutschlands bei der OSZE in Wien.

GENERALVERSAMMLUNG

Mit dem Ziel der Verbesserung ihrer Arbeits-
fähigkeit hat die Generalversammlung am 8. Juli
mit Resolution 56/509 ihre Geschäftsordnung
dahingehend geändert, daß ihr Präsident nun-
mehr wenigstens drei Monate vor Beginn einer
neuen Tagung zu bestimmen ist. Für die dies-
jährige Sitzungsrunde war diese Frist nicht mehr
einzuhalten, doch wurde Jan Kavan aus Tsche-
chien am gleichen Tag zum Präsidenten der 
am 10. September beginnenden 57. Ordentlichen
Tagung dieses alle Mitgliedstaaten umfassen-
den Hauptorgans der Vereinten Nationen ge-
wählt. Turnusgemäß fiel das Amt einem Land
aus der Gruppe der osteuropäischen Staaten zu;
Mitbewerber Belarus hatte seine Kandidatur zu-
rückgezogen. Kavan, der am 17. Oktober 1946
als Sohn einer englischen Lehrerin und eines

Diplomaten aus der Tschechoslowakei in Lon-
don geboren wurde, kam nach Rückberufung
seines Vaters 1950 nach Prag. Bald darauf 
wurde dieser im Slansky-Prozeß angeklagt und 
verurteilt. Jan Kavan war während seines Studi-
ums der Zeitungswissenschaften an der Prager
Karls-Universität in den sechziger Jahren einer
der Führer der Studentenbewegung und betei-
ligte sich nach der Intervention der Staaten des
Warschauer Pakts 1968 am passiven Widerstand
und an Protestaktionen. Im Frühjahr 1969 ging
er ins Exil; die folgenden zwei Jahrzehnte ver-
brachte er in Großbritannien, wo er sich der 
›Labour Party‹ anschloß. Seine fortgesetzte Un-
terstützung der Oppositionskräfte in der Heimat
führte 1979 zum Verlust der tschechoslowaki-

schen Staatsbürgerschaft. Bei seiner Rück-
kehr aus dem Exil im November 1989 schloß
sich Kavan dem ›Bürgerforum‹ an, der wich-
tigsten politischen Bewegung in der Zeit der
›samtenen Revolution‹. Ins Parlament wurde
Kavan im Juni 1990 gewählt; 1993 trat er in
die Tschechische Sozialdemokratische Partei
ein. Darüber hinaus hat er sich besonders in
der Helsinki-Bürgerbewegung engagiert. Von
1998 bis Mitte 2002 war er Außenminister
Tschechiens.

GESUNDHEIT

Der Globale Fonds für den Kampf gegen
Aids, Tuberkulose und Malaria hat seine Ar-
beit aufgenommen. Überlegungen zu einem in-
ternationalen Finanzierungsmechanismus zur
Bekämpfung dieser Seuchen waren im Juli
2000 auf dem Gipfeltreffen der G-8 in Okina-
wa angestellt worden; auf Drängen von Ge-
neralsekretär Annan machte sich im Jahr dar-
auf die UN-Sondergeneralversammlung über
HIV/Aids das Konzept zu eigen (vgl. Angela
Großmann, Teufelskreis von Aids und Ar-
mut, VN 6/2001 S. 230ff.). Mitte Juli hat 
nun der im April 2002 ernannte Exekutivdi-
rektor dieses unabhängigen, in öffentlich-pri-
vater Partnerschaft gegründeten Fonds sei-
ne Tätigkeit in Genf angetreten: der 55-jäh-
rige Brite Dr. Richard Feachem. Der Grün-
dungsdirektor des Instituts für Globale Ge-
sundheit in San Franzisko und Professor an
der Universität von Kalifornien in San Fran-
zisko und Berkeley blickt auf drei Jahrzehn-
te Erfahrung im internationalen Gesundheits-
wesen zurück, so als Dekan der Fakultät für
Hygiene und Tropenmedizin in London und
als Direktor bei der Weltbank mit Zustän-
digkeit für Fragen von Gesundheit, Ernäh-
rung und Bevölkerungsentwicklung (1995-
1999).

Supachai Panitchpakdi

Jan Kavan
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Die ehemalige Exekutivdirektion des UN-
FPA, die Pakistanerin Dr. Nafis Sadik, bisher
schon Beraterin des Generalsekretärs, wurde
von Kofi Annan Ende Mai zu seiner Sonder-
abgesandten zu HIV/Aids in Asien berufen.
Eine wesentliche Aufgabe wird sein, die im
Juni 2001 auf der 26. Sondertagung der Ge-
neralversammlung angenommene Verpflich-
tungserklärung zu HIV/Aids in der Region
bekannt zu machen und für ein umfassendes
Herangehen an das Problem zu werben.

HANDEL

Der ehemalige Handelsminister Thailands,
Dr. Supachai Panitchpakdi, nimmt Anfang
September seine Tätigkeit als Generaldirek-
tor der Welthandelsorganisation (WTO) auf.
Seine Wahl in dieses Amt war bereits drei
Jahre zuvor erfolgt. Dies war Bestandteil ei-
nes Kompromisses, mit dem je eine dreijähri-
ge Amtszeit für die sich seinerzeit gegenüber-
stehenden Kandidaten Mike Moore und Su-
pachai festgelegt wurde. Der erste Dreijahres-
turnus fiel dem Neuseeländer Moore zu. Die
WTO läßt sich als »nicht länger außerhalb,
sondern eher am äußersten Rand des UN-Sy-
stems« positioniert beschreiben (so Sabine
von Schorlemer, Zwischen Abgrenzung und
Kooperation. Die Rechtsnatur der WTO und
ihr Verhältnis zum UN-System, VN 3/2001
S. 101ff.). Die gelegentlich bestrittene Nähe
der WTO zum Verband der Vereinten Natio-
nen zeigt sich auch darin, daß das Jahrbuch
der UN die WTO wie die UN-Sonderorga-
nisationen und die IAEA als »verwandte Or-
ganisation« einstuft und über ihre Tätigkeit
berichtet. Der neue Generaldirektor ist der er-
ste in der GATT/WTO-Geschichte, der aus
einem Entwicklungsland stammt. Supachai,
der 1946 in Bangkok geboren wurde, ist Schü-
ler von Jan Tinbergen, der 1969 zusammen
mit Ragnar Frisch den ersten Nobelpreis für
Wirtschaftswissenschaft erhielt. Von 1974
bis 1986 war Supachai für die thailändische

REGIONALKOMMISSIONEN

Die ehemalige Finanzministerin der Slo-
wakei, Dr. Brigita Schmögnerová, ist neue
Exekutivsekretärin der Wirtschaftskommis-
sion für Europa (ECE). Die Untergeneralse-
kretärin der Vereinten Nationen ist Nachfol-
gerin von Danuta Hübner aus Polen, die mitt-
lerweile wieder als Staatssekretärin für Euro-
pafragen in Warschau amtiert (vgl. auch Da-
nuta Hübner, Gestalt und Gestaltung Euro-
pas. Die aktuellen und künftigen Herausfor-
derungen für die ECE, VN 3/2001 S. 89ff.).
Brigita Schmögnerová wurde am 17. Novem-
ber 1947 in Bratislava (Preßburg) in der da-
maligen Tschechoslowakei geboren. Die Wirt-
schaftswissenschaftlerin war 1994 Stellver-
treterin des Ministerpräsidenten und von 1998
bis Anfang 2002 Finanzministerin der Slowa-
kei; von 1995 bis 1998 gehörte sie dem Parla-
ment an. Wichtige Reformen im Finanzsek-
tor sind mit ihrem Namen verbunden; auch
trug sie wesentlich zur Ermöglichung der
Mitgliedschaft der Slowakei in der Industrie-
länder-Organisation OECD im Jahre 2000
bei und wirkte an der Vorbereitung eines spä-
teren Beitritts des Landes zur Europäischen
Union mit. Schmögnerová ist verheiratet und
hat einen Sohn.

SEKRETARIAT

Einen Dichter als hochrangigen Bedienste-
ten einer internationalen Organisation anzu-
treffen, ist nicht die Regel. Seit dem 1. Juni
leitet der Inder Dr. Shashi Tharoor als Un-
tergeneralsekretär die Hauptabteilung Presse
und Information (DPI) des UN-Sekretariats,
an deren Spitze er schon interimistisch als
Beigeordneter Generalsekretär seit Anfang
2001 gestanden hatte. Der 1956 in London ge-
borene Tharoor erhielt seine Hochschulbil-
dung in Indien und den Vereinigten Staaten;
bei den Vereinten Nationen ist er seit 1978

Nationalbank tätig. 1986 wurde er ins Parlament
gewählt und zum Stellvertretenden Finanzmi-
nister berufen. Zu den Funktionen, die er spä-
ter wahrnahm, gehörten zeitweise die Präsident-
schaft der Bank des thailändischen Militärs und
das Amt des Stellvertretenden Ministerpräsi-
denten. Als Handelsminister lockerte er die Be-
schränkungen gegenüber ausländischen Betei-
ligungen. Supachai ist verheiratet und hat zwei
Kinder.

MENSCHENRECHTE

Dem Vorschlag von Generalsekretär Kofi
Annan, Dr. Sergio Viera de Mello für eine am
12. September beginnende vierjährige Amtszeit
zum neuen Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen für Menschenrechte (UNHCHR) zu
ernennen, hat die Generalversammlung am 23.
Juli entsprochen. Der Brasilianer folgt Hoch-
kommissarin Mary Robinson nach, die unlängst
anmerkte, daß sie gerne im Amt geblieben wä-
re, jedoch auf den Widerstand der Vereinigten
Staaten getroffen sei. Robinson war vor Kritik
auch an Ständigen Mitgliedern des Sicher-
heitsrats nicht zurückgeschreckt, wie China 
in Sachen Tibet und Rußland bezüglich Tsche-
tscheniens erfahren mußten. Nach eigener Ein-
schätzung hat sie sich in Washington vor allem
wegen ihrer Kritik am Umgang der USA mit
den Menschenrechten nach dem 11. September
unbeliebt gemacht.
Viera de Mello, der am 15. März 1948 geboren
wurde, studierte in Brasilien und Frankreich. 1969
begann er seine UN-Laufbahn im Amt des Ho-
hen Flüchtlingskommissars (UNHCR); Anfang
1996 wurde er zum Beigeordneten Hochkom-
missar ernannt. Später war er eineinhalb Jahre
lang als Untergeneralsekretär für humanitäre An-
gelegenheiten und Nothilfekoordinator der Ver-
einten Nationen tätig. Bis zum Mai dieses Jah-
res – bis zur Unabhängigkeit des jüngsten Staa-
tes – leitete er die Übergangsverwaltung der Ver-
einten Nationen in Osttimor (UNTAET). Viera
de Mello ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Sergio Viera de Mello mit Generalsekretär Kofi Annan

Brigita Schmögnerová
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beschäftigt. Zunächst war er beim Amt des
Hohen Flüchtlingskommissars (UNHCR) tä-
tig; von 1991 bis 1996 war in der Hauptab-
teilung Friedenssicherungseinsätze des UN-
Sekretariats nicht zuletzt mit den Einsätzen
im ehemaligen Jugoslawien befaßt. Der neue
Untergeneralsekretär für Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit ist ein langjähriger Weg-
gefährte von Generalsekretär Annan. Zu sei-
nen Buchpublikationen zählt die auch in
deutscher Sprache erschienene preisgekrönte
politische Satire ›Der große Roman Indiens‹
(The Great Indian Novel). Tharoor ist Vater
von Zwillingen.

Ein Ombudsman im Range eines Beige-
ordneten Generalsekretärs wird sich künftig
mit Konflikten aller Art befassen, die aus Be-
schäftigungsverhältnissen mit der Weltorga-
nisation resultieren. Die Amtsdauer beträgt
fünf Jahre; eine erneute Ernennung ist dann
nicht mehr möglich. Erste Amtsinhaberin ist
Mignonette Patricia Durrant aus Jamaika,
wie Generalsekretär Annan Ende April be-
kanntgab. Durrant war zuvor drei Jahrzehnte
im diplomatischen Dienst ihres Landes tätig
gewesen, seit 1995 als Ständige Vertreterin
am Sitz der Vereinten Nationen. Von 1987
bis 1992 war sie Botschafterin Jamaikas in
Bonn.

Zum Sicherheitskoordinator der Verein-
ten Nationen im Range eines Beigeordneten
Generalsekretärs hat der Generalsekretär im
Mai Tun Myat aus Myanmar berufen. Der
im September 1942 im damaligen Birma ge-
borene Tun Myat nahm nach langjähriger
Tätigkeit für das staatliche Schiffahrtsunter-
nehmen seines Landes 1978 seine Arbeit
beim WFP auf. In verschiedenen Funktionen
beim WFP kam ihm immer wieder die Auf-
gabe zu, an einigen der gefährlichsten Orte
der Welt die Voraussetzungen für die Liefe-
rung und Verteilung von Gütern der huma-
nitären Hilfe zu erkunden und zu schaffen.

Seit April 2000 war er als UN-Koordinator für
die humanitären Angelegenheiten in Irak der
höchstrangige Bedienstete der Vereinten Natio-
nen vor Ort und auch für Sicherheitsfragen zu-
ständig.

Im Mai hat Dr. Antonio Mario Costa als 
Untergeneralsekretär die Aufgabe des General-
direktors des Büros der Vereinten Nationen
in Wien (UNOV) sowie des Exekutivdirektors 
des Büros der UN für Drogenbekämpfung und
Verbrechensverhütung (ODCCP) übernommen.
Der Italiener ist Nachfolger seines Landsmanns
Pino Arlacchi, dessen Amtsführung zunehmend
unter Kritik geraten war. Costa wurde am 16. Ju-
ni 1941 in Mondovi geboren. Seinen Doktorgrad
in Volkswirtschaftslehre erhielt er an der Uni-
versität von Kalifornien in Berkeley. Als Volks-
wirt war er von 1969 bis 1983 im UN-Sekreta-
riat beschäftigt; danach war er bei der OECD
und der Kommission der Europäischen Union
tätig. Bis zur Übernahme seiner Aufgabe in
Genf war Costa Generalsekretär der Europäi-
schen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(EBRD) in London. Costa ist verheiratet und
hat drei Kinder.

UMWELT

Anna Kajumulo Tibaijuka aus Tansania
wurde am 23. Juli von der Generalversammlung
für eine mit dem September beginnende vier-
jährige Amtszeit zur Exekutivdirektorin des
UN-Habitat – des Programms der Vereinten
Nationen für menschliche Siedlungen (United
Nations Human Settlements Programme, UN-
HSP) – in Nairobi berufen. Die neue Unterge-
neralsekretärin stand als Beigeordnete General-
sekretärin seit September 2000 an der Spitze 
des Zentrums der Vereinten Nationen für Wohn-
und Siedlungswesen (UNCHS (Habitat)), wel-
ches reformiert und gemäß Resolution 56/206
der Generalversammlung vom 21. Dezember
2001 mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in das
UN-Habitat umgewandelt wurde. Tibaijuka wur-

de am 12. Oktober 1950 im damaligen Tan-
ganjika geboren. Die ehemalige Volkswirt-
schaftsdozentin an der Universität Daressa-
lam ist Witwe und hat vier Kinder.

DEUTSCHLAND

Mehrere Veränderungen hat es im August
in der von Bernd Mützelburg geleiteten ›Ab-
teilung für Globale Fragen, Vereinte Natio-
nen, Menschenrechte und humanitäre Hilfe‹
des Auswärtigen Amts in Berlin gegeben.
Neu eingerichtet wurde die Position des Be-
auftragten für internationale Terrorismus-
bekämpfung und -prävention; besetzt wurde
sie mit Dr. Georg Witschel. Dieser war bis-
her Leiter des für Grundsatzfragen der Ver-
einten Nationen, den Sicherheitsrat und die
Friedenseinsätze der UN zuständigen Refe-
rats GF 01; ihm folgte Hans Jörg Haber
nach. Unter neuer Leitung steht auch das mit
Haushalts- und Personalfragen der UN befaß-
ten Referat GF 05: Pius Fischer tritt die
Nachfolge von Rainald Roesch an. Der bis-
lang von Rainold Frickhinger geleitete Ar-
beitsstab Verbrechens- und Terrorismusbe-
kämpfung, das bisherige Referat GF 06, wur-
de durch zwei neue Referate ersetzt: den von
Werner Burkart geführten Arbeitsstab für
internationale Terrorismusbekämpfung und
-prävention (GF 10-AS-T) und den Arbeits-
stab Organisierte Kriminalität und Drogenbe-
kämpfung (GF 11-AS-OK), an dessen Spitze
Jörg-Werner Marquardt steht. Der bishe-
rige Leiter des Arbeitsstabs Globale Fragen
(GF 09), Hans-Heinrich Wrede, vertritt jetzt
Deutschland als Ständiger Vertreter bei der
UNESCO in Paris; in Berlin ist ihm Dr. Otto
Lampe nachgefolgt.
In der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts
wurde die Stelle eines Beauftragten für den
Internationalen Strafgerichtshof geschaffen;
Beauftragter ist der bisherige Leiter des Refe-
rats für Allgemeines Völkerrecht und lang-
jährige Verfechter des Projekts Strafgerichts-
hof, Hans-Peter Kaul. �Anna Kajumulo Tibaijuka

Antonio Mario CostaShashi Tharoor
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SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 24. April 2002 (UN-Dok. S/PRST/2002/11)

Auf der 4519. Sitzung des Sicherheitsrats am 24.
April 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Resolutionen des Sicherheitsrats 1160(1998),
1199(1998), 1203(1998), 1239(1999) und 1244
(1999)‹ durch den Rat im Namen des Rates die fol-
gende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat begrüßt den Bericht des Ge-
neralsekretärs (S/2002/436) und die Unterrichtung
durch den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs
und unterstützt alle Bemühungen der Übergangs-
verwaltung der Vereinten Nationen im Kosovo
(UNMIK) und der internationalen Sicherheitsprä-
senz (KFOR) um die vollinhaltliche Durchführung
der Resolution 1244(1999) vom 10. Juni 1999, die
nach wie vor die Grundlage bildet, auf der die Zu-
kunft des Kosovo aufbauen wird.
Der Sicherheitsrat begrüßt die bei der Bildung der
Leitungsorgane der vorläufigen Selbstverwaltungs-
institutionen im Kosovo (Bundesrepublik Jugo-
slawien) erzielten Fortschritte mit dem Ziel der
Einbeziehung von Vertretern aller Volksgruppen.
Er würdigt den Sonderbeauftragten für seine Be-
mühungen und begrüßt die im Bericht des Gene-
ralsekretärs dargelegten Prioritäten sowie sein Er-
suchen, Richtmarken zur Messung der Fortschritte
bei der institutionellen Entwicklung des Kosovo,
im Einklang mit der Resolution 1244(1999) und
dem Verfassungsrahmen, festzulegen. Der Rat er-
mutigt die vorläufigen Selbstverwaltungsinstitutio-
nen, in voller Zusammenarbeit mit dem Sonder-
beauftragten und unter strikter Einhaltung der Re-
solution 1244(1999) die ihnen durch den Verfas-
sungsrahmen zugewiesenen Aufgaben zu überneh-
men.
Der Sicherheitsrat bekräftigt die grundlegende Be-
deutung der Achtung der Rechtsstaatlichkeit in der
politischen Entwicklung des Kosovo. Er verurteilt
entschieden die Angriffe auf die UNMIK-Polizei
am 8. April in Mitrovica und fordert alle Volks-
gruppen auf, die Autorität der UNMIK im gesam-
ten Kosovo im Einklang mit Resolution 1244(1999)
voll zu achten. Er unterstützt die Bemühungen, die
die UNMIK und die KFOR gemeinsam mit dem
Polizeidienst des Kosovo weiterhin zur Bekämp-
fung aller Arten der Kriminalität, der Gewalt und
des Extremismus unternehmen. Er unterstützt alle
Bemühungen zur Kontrolle der äußeren und inne-
ren Grenzen und somit zur Förderung der regio-
nalen Stabilität. Der Rat unterstützt und befürwor-
tet weitere Anstrengungen zur Erleichterung der
Rückkehr aller Vertriebenen der kosovo-serbischen
Volksgruppe und anderer Volksgruppen. Parallele
Fortschritte auf den Gebieten öffentliche Sicher-
heit, politische Entwicklung, Wirtschaftsreform
und Wiederaufbau tragen zur dauerhaften Rück-
kehr bei und erfordern ein Höchstmaß an Unter-
stützung seitens der Mitgliedstaaten und Regional-
organisationen. Der Rat fordert die Führer der vor-

läufigen Selbstverwaltungsinstitutionen auf, aktiv
ihre Entschlossenheit unter Beweis zu stellen und
die Anstrengungen zur Förderung der Sicherheit,
der Rückkehr der Vertriebenen, der Menschenrech-
te, der wirtschaftlichen Entwicklung und einer mul-
tiethnischen und gerechten Gesellschaft mit fried-
licher Koexistenz und Bewegungsfreiheit für die
gesamte Bevölkerung des Kosovo zu unterstüt-
zen.
Der Sicherheitsrat begrüßt den Beschluß der Re-
gierung der Bundesrepublik Jugoslawien, kosovo-
albanische Gefangene in den Gewahrsam der UN-
MIK zu überstellen, und unterstützt weitere Fort-
schritte bei der Rückkehr der Vertriebenen in das
Kosovo sowie die Bemühungen, die noch immer
vermißten Personen aus allen Volksgruppen des
Kosovo ausfindig zu machen und die anderen Fra-
gen zu regeln, die in dem am 5. November 2001
unterzeichneten Gemeinsamen Dokument für die
Zusammenarbeit zwischen der UNMIK und den
Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien aufge-
führt sind. Er ist der Auffassung, daß der Ausbau
des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen
den vorläufigen Selbstverwaltungsinstitutionen, der
UNMIK und den Behörden der Bundesrepublik Ju-
goslawien von entscheidender Bedeutung für die
volle und wirksame Durchführung der Resolution
1244(1999) ist.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak-
tiv befaßt bleiben.«

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 24. Mai 2002 (UN-Dok. S/PRST/2002/16)

Auf der 4543. Sitzung des Sicherheitsrats am 24.
Mai 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Resolutionen des Sicherheitsrats 1160(1998), 1199
(1998), 1203(1998), 1239(1999) und 1244(1999)‹
durch den Rat im Namen des Rates die folgende
Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat bekräftigt seine früheren ein-
schlägigen Resolutionen und Erklärungen betref-
fend das Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien),
insbesondere die Erklärungen seines Präsidenten
vom 7. März 2001 (S/PRST/2001/7) und vom 9.
November 2001 (S/PRST/2001/34).
Der Sicherheitsrat mißbilligt, daß die Kosovo-
Versammlung auf ihrer Tagung vom 23. Mai 2002 
eine ›Resolution über den Schutz der territoria-
len Unversehrtheit des Kosovo‹ verabschiedet hat.
Er stimmt der Auffassung des Sonderbeauftragten
des Generalsekretärs zu, daß derartige Resolutio-
nen und Beschlüsse der Versammlung zu Angele-
genheiten, die nicht in ihren Zuständigkeitsbereich
fallen, null und nichtig sind.
Der Sicherheitsrat fordert die gewählten Führer
des Kosovo auf, ihre Aufmerksamkeit auf die drin-
genden Angelegenheiten zu richten, für die sie die
Verantwortung tragen, im Einklang mit der Reso-
lution 1244(1999) vom 10. Juni 1999 und dem Ver-
fassungsrahmen. Konkrete Fortschritte auf diesen

Gebieten sind von höchster Wichtigkeit für die Ver-
besserung der Lebensbedingungen der Bevölke-
rung.
Der Sicherheitsrat bekundet dem Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs erneut seine volle Unter-
stützung. Er legt den Führern des Kosovo ein-
dringlich nahe, mit der Übergangsverwaltungsmis-
sion der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK)
und der internationalen Sicherheitspräsenz (KFOR)
eng zusammenzuarbeiten, um eine bessere Zu-
kunft für das Kosovo und die Stabilität in der Re-
gion zu fördern. Alle Maßnahmen, die diese Be-
mühungen untergraben, schaden diesem gemein-
samen Ziel.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Ermächti-
gung zum weiteren Einsatz der multinationa-
len Stabilisierungstruppe (SFOR) und Verlän-
gerung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Bosnien-Herzegowina (UNMIBH).
– Resolution 1418(2002) vom 21. Juni 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die Re-
solution 1357(2001) vom 21. Juni 2001,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

1. beschließt, daß die Bestimmungen seiner Re-
solution 1357(2001) bis zum 30. Juni 2002 in
Kraft bleiben;

2. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Ermächti-
gung zum weiteren Einsatz der multinationa-
len Stabilisierungstruppe (SFOR) und Verlän-
gerung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Bosnien-Herzegowina (UNMIBH).
– Resolutionsantrag S/2002/712 vom 30. Juni
2002 

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im
ehemaligen Jugoslawien, namentlich die Reso-
lutionen 1031(1995) vom 15. Dezember 1995,
1035(1995) vom 21. Dezember 1995, 1088
(1996) vom 12. Dezember 1996, 1144(1997)
vom 19. Dezember 1997, 1168(1998) vom 21.
Mai 1998, 1174(1998) vom 15. Juni 1998, 1184
(1998) vom 16. Juli 1998, 1247(1999) vom 18.
Juni 1999, 1305(2000) vom 21. Juni 2000, 1357
(2001) vom 21. Juni 2001 und 1396(2002) vom
5. März 2002,

– in Bekräftigung seines Eintretens für die poli-
tische Regelung der Konflikte im ehemaligen
Jugoslawien, unter Wahrung der Souveränität
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und der territorialen Unversehrtheit aller dorti-
gen Staaten innerhalb ihrer international aner-
kannten Grenzen,

– mit Genugtuung über die Ankunft des neuen
Hohen Beauftragten in Bosnien und Herzego-
wina am 27. Mai 2002, der engen Zusammen-
arbeit mit ihm mit Interesse entgegensehend
und seine volle Unterstützung dafür unterstrei-
chend, daß der Hohe Beauftragte seine Rolle
weiterhin wahrnimmt,

– unter Hervorhebung seiner Entschlossenheit,
die Durchführung des Allgemeinen Rahmen-
übereinkommens für den Frieden in Bosnien
und Herzegowina und der dazugehörigen An-
lagen (zusammen als ›das Friedensüberein-
kommen‹ bezeichnet, S/1995/999, Anlage) so-
wie der einschlägigen Beschlüsse des Rates für
die Umsetzung des Friedens zu unterstützen,

– mit dem nachdrücklichen Ausdruck seines Dan-
kes an den Hohen Beauftragten, den Komman-
deur und das Personal der multinationalen Sta-
bilisierungstruppe (SFOR), den Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs und das Personal
der Mission der Vereinten Nationen in Bosnien
und Herzegowina (UNMIBH), namentlich den
Leiter und das Personal der Internationalen Po-
lizeieinsatztruppe (IPTF), an die Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) sowie an das Personal der anderen in-
ternationalen Organisationen und Stellen in Bos-
nien und Herzegowina für ihren Beitrag zur
Durchführung des Friedensübereinkommens,

– mit Genugtuung über den Beschluß des Euro-
parats, Bosnien und Herzegowina einzuladen,
Mitglied des Europarats zu werden, und davon
ausgehend, daß Bosnien und Herzegowina sich
dafür einsetzen wird, Fortschritte in Richtung
auf die volle Einhaltung der Normen einer mo-
dernen Demokratie als multiethnische, multi-
kulturelle und geeinte Gesellschaft zu erzielen,

– mit Genugtuung über die jüngsten Fortschritte
bei der Umsetzung des Beschlusses des Verfas-
sungsgerichtshofs und mit der Aufforderung an
alle, die rasche Anwendung der Verfassungs-
änderungen in beiden Gebietseinheiten Bos-
nien und Herzegowinas zu unterstützen, was
für die Errichtung der für die Durchführung des
Friedensübereinkommens erforderlichen stabi-
len, demokratischen und multiethnischen poli-
tischen und administrativen Institutionen von
entscheidender Bedeutung ist, 

– mit Genugtuung über die von den Regierungen
der Republik Kroatien und der Bundesrepublik
Jugoslawien unternommenen positiven Schrit-
te zur Erfüllung ihrer weiterhin bestehenden
Verpflichtungen als Unterzeichner des Friedens-
übereinkommens, über die Verstärkung ihrer
bilateralen Beziehungen mit Bosnien und Her-
zegowina sowie über ihre zunehmende Zusam-
menarbeit mit allen zuständigen internationa-
len Organisationen bei der Durchführung des
Friedensübereinkommens, 

– betonend, daß eine umfassende und koordi-
nierte Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen der gesamten Region für einen dauerhaften
Frieden nach wie vor entscheidend ist,

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Mini-
stertagungen der Konferenz zur Umsetzung
des Friedens,

– Kenntnis nehmend von den Berichten des Hohen
Beauftragten, namentlich von seinem jüng-
sten Bericht vom 13. Mai 2002 (S/2002/547),

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 5. Juni 2002 (S/2002/618) und mit
Genugtuung über den Plan zur Durchführung
des Mandats der UNMIBH,

– feststellend, daß die Situation in der Region
auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit dar-
stellt,

– entschlossen, die friedliche Beilegung der Kon-
flikte im Einklang mit den Zielen und Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen zu
fördern,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem am 9. Dezember 1994 verabschiede-
ten Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal sowie auf die Erklärung seines
Präsidenten vom 10. Februar 2000 (S/PRST/
2000/4),

– erfreut über die Anstrengungen, welche die Ver-
einten Nationen unternehmen, um das Friedens-
sicherungspersonal im Hinblick auf die Prä-
vention und Eindämmung von HIV/Aids und
anderen übertragbaren Krankheiten bei allen
ihren Friedenssicherungseinsätzen zu sensibi-
lisieren, und diese Anstrengungen befürwor-
tend,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

I

1. bekräftigt erneut seine Unterstützung für das
Friedensübereinkommen sowie für das Ab-
kommen von Dayton über die Schaffung der
Föderation Bosnien und Herzegowina vom 10.
November 1995 (S/1995/1021, Anlage), for-
dert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen aus
diesen Übereinkünften genauestens zu erfül-
len, und bringt seine Absicht zum Ausdruck,
die Durchführung des Friedensübereinkommens
und die Situation in Bosnien und Herzegowina
weiter zu verfolgen;

2. wiederholt, daß die Hauptverantwortung für die
weitere erfolgreiche Durchführung des Friedens-
übereinkommens bei den Behörden in Bosnien
und Herzegowina selbst liegt und daß die künf-
tige Bereitschaft der internationalen Gemein-
schaft und wichtiger Geber, die politische, mi-
litärische und wirtschaftliche Last der Durch-
führungs- und Wiederaufbaubemühungen zu
tragen, davon abhängen wird, inwieweit alle
Behörden in Bosnien und Herzegowina das
Friedensübereinkommen befolgen und an der
Durchführung des Übereinkommens sowie am
Wiederaufbau der Zivilgesellschaft, insbeson-
dere unter voller Zusammenarbeit mit dem In-
ternationalen Strafgericht für das ehemalige Ju-
goslawien, an der Stärkung gemeinsamer Insti-
tutionen, die den Aufbau eines voll funktions-
fähigen eigenständigen Staates fördern, der zur
Integration in die europäischen Strukturen fähig
ist, sowie an der Erleichterung der Rückkehr der
Flüchtlinge und Vertriebenen aktiv mitwirken;

3. erinnert die Parteien erneut daran, daß sie sich
nach dem Friedensübereinkommen verpflich-
tet haben, mit allen Stellen, die an der Durch-
führung dieser Friedensregelung beteiligt sind,
wie in dem Friedensübereinkommen beschrie-
ben, oder die anderweitig vom Sicherheitsrat
ermächtigt worden sind, insbesondere dem In-
ternationalen Strafgericht für das ehemalige Ju-
goslawien bei der Wahrnehmung seiner Verant-
wortung für eine unparteiliche Rechtsprechung,
voll zusammenzuarbeiten, und unterstreicht, daß
die volle Zusammenarbeit der Staaten und Ge-
bietseinheiten mit dem Gericht unter anderem
auch beinhaltet, daß sie alle Personen, gegen
die das Gericht Anklage erhoben hat, dem Ge-
richt überstellen und diesem Informationen ver-

fügbar machen, um ihm bei seinen Ermittlun-
gen behilflich zu sein;

4. unterstreicht seine volle Unterstützung dafür,
daß der Hohe Beauftragte seine Rolle bei der
Überwachung der Durchführung des Friedens-
übereinkommens und der Anleitung und Koor-
dinierung der Tätigkeiten der zivilen Organi-
sationen und Stellen, die den Parteien bei der
Durchführung des Friedensübereinkommens be-
hilflich sind, weiter wahrnimmt, und erklärt er-
neut, daß der Hohe Beauftragte die letzte In-
stanz an Ort und Stelle für die Auslegung von
Anlage 10 über die zivilen Aspekte der Durch-
setzung des Friedensübereinkommens ist und
daß er im Falle von Streitigkeiten über die vom
Rat für die Umsetzung des Friedens am 9. und
10. Dezember 1997 in Bonn näher bestimmten
Fragen seine Auslegung treffen, Empfehlun-
gen abgeben und bindende Entscheidungen
treffen kann, wenn er dies für notwendig erach-
tet;

5. bekundet seine Unterstützung für die Erklärun-
gen der Ministertagungen der Konferenz zur
Umsetzung des Friedens;

6. ist sich dessen bewußt, daß die Parteien die in
Ziffer 10 genannte multinationale Truppe er-
mächtigt haben, die erforderlichen Maßnahmen
zu ergreifen, einschließlich des Einsatzes von
Gewalt, falls notwendig, um die Einhaltung
von Anlage 1-A des Friedensübereinkommens
sicherzustellen;

7. erklärt erneut, daß er beabsichtigt, die Situation
in Bosnien und Herzegowina unter Berück-
sichtigung der nach den Ziffern 18 und 25 vor-
gelegten Berichte und aller darin enthaltenen
Empfehlungen genau weiterzuverfolgen, und
daß er bereit ist, die Verhängung von Maßnah-
men in Erwägung zu ziehen, falls eine der Par-
teien ihre Verpflichtungen aus dem Friedens-
übereinkommen in erheblicher Weise nicht ein-
hält;

II

8. würdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die sich an
der im Einklang mit seiner Resolution 1088
(1996) eingerichteten multinationalen Stabili-
sierungstruppe beteiligt haben, und begrüßt ih-
re Bereitschaft, den Parteien des Friedensüber-
einkommens durch die weitere Dislozierung ei-
ner multinationalen Stabilisierungstruppe be-
hilflich zu sein;

9. nimmt davon Kenntnis, daß die Parteien des
Friedensübereinkommens die Weiterführung
der multinationalen Stabilisierungstruppe ge-
mäß der Erklärung der Ministertagung der Kon-
ferenz zur Umsetzung des Friedens am 16. De-
zember 1998 in Madrid (S/1999/139, Anlage)
unterstützen;

10. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die in
Anlage 1-A des Friedensübereinkommens ge-
nannte Organisation oder in Zusammenarbeit
mit ihr tätig werden, die im Einklang mit sei-
ner Resolution 1088(1996) eingerichtete multi-
nationale Stabilisierungstruppe (SFOR) für ei-
nen weiteren geplanten Zeitraum von 12 Mo-
naten unter gemeinsamer Führung und Kon-
trolle weiterzuführen, um die in Anlage 1-A
und Anlage 2 des Friedensübereinkommens
festgelegten Aufgaben wahrzunehmen, und be-
kundet seine Absicht, die Situation im Hinblick
auf eine weitere Verlängerung dieser Ermäch-
tigung zu überprüfen, falls dies auf Grund der
Entwicklungen bei der Durchführung des Frie-
densübereinkommens und der Situation in Bos-
nien und Herzegowina notwendig wird;

11. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden
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Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, um die Umsetzung der Anla-
ge 1-A des Friedensübereinkommens zu ge-
währleisten und seine Einhaltung sicherzustel-
len, betont, daß die Parteien für die Einhaltung
dieser Anlage auch weiterhin zu gleichen Tei-
len verantwortlich gemacht werden und daß sie
gleichermaßen den von der SFOR gegebenen-
falls ergriffenen Zwangsmaßnahmen zur Um-
setzung der Anlage 1-A und zum Schutz der
SFOR unterliegen, und nimmt davon Kenntnis,
daß die Parteien ihr Einverständnis damit er-
klärt haben, daß die Truppe solche Maßnah-
men ergreift;

12. ermächtigt die Mitgliedstaaten, auf Ersuchen
der SFOR alle erforderlichen Maßnahmen ent-
weder zur Verteidigung der Truppe und zu ih-
rer Unterstützung bei der Durchführung ihres
Auftrags zu ergreifen, und erkennt das Recht
der Truppe an, alle erforderlichen Maßnahmen
zu ergreifen, um sich gegen einen Angriff oder
die Androhung eines Angriffs zu verteidigen;

13. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden
Mitgliedstaaten, im Einklang mit Anlage 1-A
des Friedensübereinkommens alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhal-
tung der vom Kommandeur der SFOR festge-
legten Regeln und Verfahren für die Einsatz-
führung und Kontrolle im Luftraum über Bos-
nien und Herzegowina für den gesamten zivi-
len und militärischen Flugverkehr sicherzustel-
len;

14. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzego-
wina, mit dem Kommandeur der SFOR zusam-
menzuarbeiten, um die wirksame Verwaltung
der Flughäfen in Bosnien und Herzegowina si-
cherzustellen, unter Berücksichtigung der Ver-
antwortlichkeiten, die der SFOR mit Anlage 
1-A des Friedensübereinkommens in bezug auf
den Luftraum von Bosnien und Herzegowina
übertragen wurden;

15. verlangt, daß die Parteien die Sicherheit und
Bewegungsfreiheit der SFOR und des sonsti-
gen internationalen Personals achten;

16. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der
Region, den nach Ziffer 10 tätig werdenden Mit-
gliedstaaten auch weiterhin angemessene Un-
terstützung und Erleichterungen zu gewähren,
einschließlich Transiterleichterungen;

17. verweist auf alle Abkommen betreffend die
Rechtsstellung der Truppen, auf die in Anhang
B der Anlage 1-A des Friedensübereinkom-
mens Bezug genommen wird, und erinnert die
Parteien daran, daß sie verpflichtet sind, diese
auch weiterhin einzuhalten;

18. ersucht die Mitgliedstaaten, die durch die in
Anlage 1-A des Friedensübereinkommens ge-
nannte Organisation oder in Zusammenarbeit
mit ihr tätig werden, dem Rat auch künftig auf
dem vorgesehenen Weg und mindestens in mo-
natlichen Abständen Bericht zu erstatten;

*  *  *

– in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten
Nationen enthaltenen Rechtsgrundlage, auf der
das der IPTF in Resolution 1035(1995) über-
tragene Mandat beruht,

III

19. beschließt, das Mandat der UNMIBH, das die
IPTF mit einschließt, um einen zusätzlichen,
am 31. Dezember 2002 endenden Zeitraum zu
verlängern, und beschließt außerdem, daß die
IPTF während dieses Zeitraums auch weiterhin
mit der Wahrnehmung der in Anlage 11 des

Friedensübereinkommens aufgeführten Auf-
gaben betraut bleibt, einschließlich der in den
Schlußfolgerungen der Konferenzen von Lon-
don, Bonn, Luxemburg, Madrid und Brüssel
genannten Aufgaben, denen die Behörden in
Bosnien und Herzegowina zugestimmt haben;

20. begrüßt den Beschluß der Europäischen Union
(EU), ab 1. Januar 2003 eine EU-Polizeimissi-
on (EUPM) nach Bosnien und Herzegowina zu
entsenden, sowie die enge Koordinierung zwi-
schen der Europäischen Union, der UNMIBH
und dem Hohen Beauftragten, um einen naht-
losen Übergang zu gewährleisten, und die Ein-
ladung der EU an Staaten, die nicht Mitglied
der EU sind, an der EUPM teilzunehmen;

21. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel-
mäßig unterrichtet zu halten und in sechs Mo-
naten über die Durchführung des Mandats der
UNMIBH als Ganzes Bericht zu erstatten;

22. wiederholt, daß die erfolgreiche Wahrnehmung
der Aufgaben der IPTF von der Qualität, der
Erfahrung und der Qualifikation ihres Perso-
nals abhängt, und fordert die Mitgliedstaaten
erneut nachdrücklich auf, mit Unterstützung
des Generalsekretärs sicherzustellen, daß qua-
lifiziertes Personal zur Verfügung steht;

23. erklärt erneut, daß die Parteien gehalten sind,
mit der IPTF hinsichtlich aller in ihre Zustän-
digkeit fallenden Fragen uneingeschränkt zu-
sammenzuarbeiten und ihre jeweils zuständi-
gen Amtsträger und Behörden anzuweisen, der
IPTF ihre volle Unterstützung zu gewähren;

24. fordert alle Beteiligten erneut auf, für eine mög-
lichst enge Koordinierung zwischen dem Ho-
hen Beauftragten, der SFOR, der UNMIBH und
den zuständigen zivilen Organisationen und
Stellen Sorge zu tragen, um die erfolgreiche
Durchführung des Friedensübereinkommens und
die Verwirklichung der vorrangigen Ziele des
Plans zur zivilen Konsolidierung sowie die Si-
cherheit des Personals der IPTF zu gewährlei-
sten;

25. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
im Falle nachweislicher Fortschritte der Par-
teien bei der Neugliederung ihrer Polizeibe-
hörden verstärkte Anstrengungen zu unterneh-
men, um mit Hilfe von freiwilligen finanziellen
Beiträgen und in Abstimmung mit der IPTF
Ausbildung, Ausrüstung und sonstige Unter-
stützung für die örtlichen Polizeikräfte in Bos-
nien und Herzegowina bereitzustellen;

26. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem
Rat im Einklang mit Anlage 10 des Friedens-
übereinkommens und den Schlußfolgerungen
der am 4. und 5. Dezember 1996 in London ab-
gehaltenen Konferenz zur Umsetzung des Frie-
dens (S/1996/1012) und späterer Konferenzen
zur Umsetzung des Friedens auch künftig Be-
richte des Hohen Beauftragten über die Durch-
führung des Friedensübereinkommens und ins-
besondere über die Erfüllung der den Parteien
nach diesem Übereinkommen obliegenden
Verpflichtungen vorzulegen;

27. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis vom 30. Juni 2002: + 13; 
– 1: Vereinigte Staaten; = 1: Bulgarien. Wegen
der ablehnenden Stimme eines Ständigen Mit-
glieds des Sicherheitsrats wurde der Antrag
nicht angenommen (Veto).

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Ermächti-
gung zum weiteren Einsatz der multinationa-

len Stabilisierungstruppe (SFOR) und Verlän-
gerung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Bosnien-Herzegowina (UNMIBH).
– Resolution 1420(2002) vom 30. Juni 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte 
im ehemaligen Jugoslawien, insbesondere sei-
ne Resolutionen 1357(2001) vom 21. Juni
2001 und 1418(2002) vom 21. Juni 2002,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

1. beschließt, daß die Bestimmungen seiner Re-
solution 1357(2001) bis zum 3. Juli 2002 in
Kraft bleiben;  

2. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Ermächti-
gung zum weiteren Einsatz der multinationa-
len Stabilisierungstruppe (SFOR) und Verlän-
gerung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Bosnien-Herzegowina (UNMIBH).
– Resolution 1421(2002) vom 3. Juli 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere seine
Resolutionen 1357(2001) vom 21. Juni 2001,
1418(2002) vom 21. Juni 2002 und 1420(2002)
vom 30. Juni 2002,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

1. beschließt, daß die Bestimmungen seiner Re-
solution 1357(2001) bis zum 15. Juli 2002 in
Kraft bleiben;

2. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Ermächti-
gung zum weiteren Einsatz der multinationa-
len Stabilisierungstruppe (SFOR) und Verlän-
gerung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Bosnien-Herzegowina (UNMIBH).
– Resolution 1423(2002) vom 12. Juli 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im
ehemaligen Jugoslawien, einschließlich der
Resolutionen 1031(1995) vom 15. Dezember
1995, 1035(1995) vom 21. Dezember 1995, 1088
(1996) vom 12. Dezember 1996, 1144(1997)
vom 19. Dezember 1997, 1168(1998) vom 21.
Mai 1998, 1174(1998) vom 15. Juni 1998, 1184
(1998) vom 16. Juli 1998, 1247(1999) vom 18.
Juni 1999, 1305(2000) vom 21. Juni 2000, 1357
(2001) vom 21. Juni 2001 und 1396(2002) vom
5. März 2002,

– in Bekräftigung seines Eintretens für die politi-
sche Regelung der Konflikte im ehemaligen
Jugoslawien, unter Wahrung der Souveränität
und der territorialen Unversehrtheit aller dorti-
gen Staaten innerhalb ihrer international aner-
kannten Grenzen,

– mit Genugtuung über die Ankunft des neuen
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Hohen Beauftragten in Bosnien und Herzego-
wina am 27. Mai 2002, der engen Zusammen-
arbeit mit ihm mit Interesse entgegensehend
und seine volle Unterstützung dafür unterstrei-
chend, daß der Hohe Beauftragte seine Rolle
weiterhin wahrnimmt,

– unter Hervorhebung seiner Entschlossenheit,
die Durchführung des Allgemeinen Rahmen-
übereinkommens für den Frieden in Bosnien
und Herzegowina und der dazugehörigen An-
lagen (zusammen als ›das Friedensüberein-
kommen‹ bezeichnet, S/1995/999, Anlage) so-
wie der einschlägigen Beschlüsse des Rates für
die Umsetzung des Friedens zu unterstützen,

– mit dem nachdrücklichen Ausdruck seines Dan-
kes an den Hohen Beauftragten, den Komman-
deur und das Personal der multinationalen Sta-
bilisierungstruppe (SFOR), den Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs und das Personal
der Mission der Vereinten Nationen in Bosnien
und Herzegowina (UNMIBH), namentlich den
Leiter und das Personal der Internationalen Po-
lizeieinsatztruppe (IPTF), an die Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) sowie an das Personal der anderen in-
ternationalen Organisationen und Stellen in Bos-
nien und Herzegowina für ihren Beitrag zur
Durchführung des Friedensübereinkommens,

– mit Genugtuung über den Beschluß des Euro-
parats, Bosnien und Herzegowina einzuladen,
Mitglied des Europarats zu werden, und davon
ausgehend, daß Bosnien und Herzegowina sich
dafür einsetzen wird, Fortschritte in Richtung
auf die volle Einhaltung der Normen einer mo-
dernen Demokratie als multiethnische, multi-
kulturelle und geeinte Gesellschaft zu erzielen,

– mit Genugtuung über die jüngsten Fortschritte
bei der Umsetzung des Beschlusses des Verfas-
sungsgerichtshofs und mit der Aufforderung an
alle, die rasche Anwendung der Verfassungs-
änderungen in beiden Gebietseinheiten Bosni-
en und Herzegowinas zu unterstützen, was für
die Errichtung der für die Durchführung des
Friedensübereinkommens erforderlichen stabi-
len, demokratischen und multiethnischen poli-
tischen und administrativen Institutionen von
entscheidender Bedeutung ist, 

– mit Genugtuung über die von den Regierungen
der Republik Kroatien und der Bundesrepublik
Jugoslawien unternommenen positiven Schrit-
te zur Erfüllung ihrer weiterhin bestehenden
Verpflichtungen als Unterzeichner des Friedens-
übereinkommens, über die Verstärkung ihrer
bilateralen Beziehungen mit Bosnien und Her-
zegowina sowie über ihre zunehmende Zusam-
menarbeit mit allen zuständigen internationa-
len Organisationen bei der Durchführung des
Friedensübereinkommens, 

– betonend, daß eine umfassende und koordi-
nierte Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen der gesamten Region für einen dauerhaften
Frieden nach wie vor entscheidend ist,

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Mini-
stertagungen der Konferenz zur Umsetzung
des Friedens,

– Kenntnis nehmend von den Berichten des Hohen
Beauftragten, namentlich von seinem jüng-
sten Bericht vom 13. Mai 2002 (S/2002/547),

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 5. Juni 2002 (S/2002/618) und mit
Genugtuung über den Plan zur Durchführung
des Mandats der UNMIBH,

– feststellend, daß die Situation in der Region
auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit dar-
stellt,

– entschlossen, die friedliche Beilegung der Kon-
flikte im Einklang mit den Zielen und Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen zu
fördern,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem am 9. Dezember 1994 verabschiede-
ten Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal sowie auf die Erklärung seines
Präsidenten vom 10. Februar 2000 (S/PRST/
2000/4),

– erfreut über die Anstrengungen, welche die
Vereinten Nationen unternehmen, um das Frie-
denssicherungspersonal im Hinblick auf die
Prävention und Eindämmung von HIV/Aids
und anderen übertragbaren Krankheiten bei al-
len ihren Friedenssicherungseinsätzen zu sen-
sibilisieren, und diese Anstrengungen befür-
wortend,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

I

1. bekräftigt erneut seine Unterstützung für das
Friedensübereinkommen sowie für das Ab-
kommen von Dayton über die Schaffung der
Föderation Bosnien und Herzegowina vom 10.
November 1995 (S/1995/1021, Anlage), for-
dert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen aus
diesen Übereinkünften genauestens zu erfül-
len, und bringt seine Absicht zum Ausdruck,
die Durchführung des Friedensübereinkom-
mens und die Situation in Bosnien und Herze-
gowina weiter zu verfolgen;

2. wiederholt, daß die Hauptverantwortung für die
weitere erfolgreiche Durchführung des Friedens-
übereinkommens bei den Behörden in Bosnien
und Herzegowina selbst liegt und daß die künf-
tige Bereitschaft der internationalen Gemein-
schaft und wichtiger Geber, die politische, mi-
litärische und wirtschaftliche Last der Durch-
führungs- und Wiederaufbaubemühungen zu
tragen, davon abhängen wird, inwieweit alle Be-
hörden in Bosnien und Herzegowina das Frie-
densübereinkommen befolgen und an der Durch-
führung des Übereinkommens sowie am Wie-
deraufbau der Zivilgesellschaft, insbesondere
unter voller Zusammenarbeit mit dem Inter-
nationalen Strafgericht für das ehemalige Ju-
goslawien, an der Stärkung gemeinsamer Insti-
tutionen, die den Aufbau eines voll funktions-
fähigen eigenständigen Staates fördern, der zur
Integration in die europäischen Strukturen fähig
ist, sowie an der Erleichterung der Rückkehr
der Flüchtlinge und Vertriebenen aktiv mitwir-
ken;

3. erinnert die Parteien erneut daran, daß sie sich
nach dem Friedensübereinkommen verpflich-
tet haben, mit allen Stellen, die an der Durch-
führung dieser Friedensregelung beteiligt sind,
wie in dem Friedensübereinkommen beschrie-
ben, oder die anderweitig vom Sicherheitsrat
ermächtigt worden sind, insbesondere dem In-
ternationalen Strafgericht für das ehemalige Ju-
goslawien bei der Wahrnehmung seiner Verant-
wortung für eine unparteiliche Rechtsprechung,
voll zusammenzuarbeiten, und unterstreicht, daß
die volle Zusammenarbeit der Staaten und Ge-
bietseinheiten mit dem Gericht unter anderem
auch beinhaltet, daß sie alle Personen, gegen
die das Gericht Anklage erhoben hat, dem Ge-
richt überstellen und diesem Informationen ver-
fügbar machen, um ihm bei seinen Ermittlun-
gen behilflich zu sein;

4. unterstreicht seine volle Unterstützung dafür,
daß der Hohe Beauftragte seine Rolle bei der

Überwachung der Durchführung des Friedens-
übereinkommens und der Anleitung und Koor-
dinierung der Tätigkeiten der zivilen Organisa-
tionen und Stellen, die den Parteien bei der
Durchführung des Friedensübereinkommens be-
hilflich sind, weiter wahrnimmt, und erklärt er-
neut, daß der Hohe Beauftragte die letzte In-
stanz an Ort und Stelle für die Auslegung von
Anlage 10 über die zivilen Aspekte der Umset-
zung des Friedensübereinkommens ist und daß
er im Falle von Streitigkeiten über die vom Rat
für die Umsetzung des Friedens am 9. und 10.
Dezember 1997 in Bonn näher bestimmten
Fragen seine Auslegung treffen, Empfehlun-
gen abgeben und bindende Entscheidungen
treffen kann, wenn er dies für notwendig erach-
tet;

5. bekundet seine Unterstützung für die Erklärun-
gen der Ministertagungen der Konferenz zur
Umsetzung des Friedens;

6. ist sich dessen bewußt, daß die Parteien die in
Ziffer 10 genannte multinationale Truppe er-
mächtigt haben, die erforderlichen Maßnahmen
zu ergreifen, einschließlich des Einsatzes von
Gewalt, falls notwendig, um die Einhaltung
von Anlage 1-A des Friedensübereinkommens
sicherzustellen;

7. erklärt erneut, daß er beabsichtigt, die Situation
in Bosnien und Herzegowina unter Berück-
sichtigung der nach den Ziffern 18 und 25 vor-
gelegten Berichte und aller darin enthaltenen
Empfehlungen genau weiterzuverfolgen, und
daß er bereit ist, die Verhängung von Maßnah-
men in Erwägung zu ziehen, falls eine der Par-
teien ihre Verpflichtungen aus dem Friedens-
übereinkommen in erheblicher Weise nicht ein-
hält;

II

8. würdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die sich an
der im Einklang mit seiner Resolution 1088
(1996) eingerichteten multinationalen Stabili-
sierungstruppe beteiligt haben, und begrüßt ih-
re Bereitschaft, den Parteien des Friedensüber-
einkommens durch die weitere Dislozierung ei-
ner multinationalen Stabilisierungstruppe be-
hilflich zu sein;

9. nimmt davon Kenntnis, daß die Parteien des
Friedensübereinkommens die Weiterführung
der multinationalen Stabilisierungstruppe ge-
mäß der Erklärung der Ministertagung der Kon-
ferenz zur Umsetzung des Friedens am 16. De-
zember 1998 in Madrid (S/1999/139, Anlage)
unterstützen;

10. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die in
Anlage 1-A des Friedensübereinkommens ge-
nannte Organisation oder in Zusammenarbeit
mit ihr tätig werden, die im Einklang mit sei-
ner Resolution 1088(1996) eingerichtete multi-
nationale Stabilisierungstruppe (SFOR) für ei-
nen weiteren geplanten Zeitraum von 12 Mo-
naten unter gemeinsamer Führung und Kon-
trolle weiterzuführen, um die in Anlage 1-A
und Anlage 2 des Friedensübereinkommens
festgelegten Aufgaben wahrzunehmen, und
bekundet seine Absicht, die Situation im Hin-
blick auf eine weitere Verlängerung dieser Er-
mächtigung zu überprüfen, falls dies auf Grund
der Entwicklungen bei der Durchführung des
Friedensübereinkommens und der Situation in
Bosnien und Herzegowina notwendig wird;

11. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden
Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, um die Umsetzung der Anla-
ge 1-A des Friedensübereinkommens zu ge-
währleisten und seine Einhaltung sicherzustel-
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len, betont, daß die Parteien für die Einhaltung
dieser Anlage auch weiterhin zu gleichen Tei-
len verantwortlich gemacht werden und daß sie
gleichermaßen den von der SFOR gegebenen-
falls ergriffenen Zwangsmaßnahmen zur Um-
setzung der Anlage und zum Schutz der SFOR
unterliegen, und nimmt davon Kenntnis, daß
die Parteien ihr Einverständnis damit erklärt
haben, daß die SFOR solche Maßnahmen er-
greift;

12. ermächtigt die Mitgliedstaaten, auf Ersuchen
der SFOR alle erforderlichen Maßnahmen zur
Verteidigung der Truppe und zu ihrer Unter-
stützung bei der Durchführung ihres Auftrags
zu ergreifen, und erkennt das Recht der Truppe
an, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um sich gegen einen Angriff oder die
Androhung eines Angriffs zu verteidigen;

13. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden
Mitgliedstaaten, im Einklang mit Anlage 1-A
des Friedensübereinkommens alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhal-
tung der vom Kommandeur der SFOR festge-
legten Regeln und Verfahren für die Einsatz-
führung und Kontrolle im Luftraum über Bos-
nien und Herzegowina für den gesamten zivi-
len und militärischen Flugverkehr sicherzustel-
len;

14. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzego-
wina, mit dem Kommandeur der SFOR zusam-
menzuarbeiten, um die wirksame Verwaltung
der Flughäfen in Bosnien und Herzegowina si-
cherzustellen, unter Berücksichtigung der Ver-
antwortlichkeiten, die der SFOR mit Anlage 1-
A des Friedensübereinkommens in bezug auf
den Luftraum von Bosnien und Herzegowina
übertragen wurden;

15. verlangt, daß die Parteien die Sicherheit und
Bewegungsfreiheit der SFOR und des sonsti-
gen internationalen Personals achten;

16. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der
Region, den nach Ziffer 10 tätig werdenden Mit-
gliedstaaten auch weiterhin angemessene Un-
terstützung und Erleichterungen zu gewähren,
einschließlich Transiterleichterungen;

17. verweist auf alle Abkommen betreffend die
Rechtsstellung der Truppen, auf die in Anhang
B der Anlage 1-A des Friedensübereinkom-
mens Bezug genommen wird, und erinnert die
Parteien daran, daß sie verpflichtet sind, diese
auch weiterhin einzuhalten;

18. ersucht die Mitgliedstaaten, die durch die in
Anlage 1-A des Friedensübereinkommens ge-
nannte Organisation oder in Zusammenarbeit
mit ihr tätig werden, dem Rat auch künftig auf
dem vorgesehenen Weg und mindestens in 
monatlichen Abständen Bericht zu erstatten;

* * *

– in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten
Nationen enthaltenen Rechtsgrundlage, auf der
das Mandat beruht, das der IPTF in Resolution
1035(1995) übertragen wurde,

III

19. beschließt, das Mandat der UNMIBH, das die
IPTF mit einschließt, um einen zusätzlichen,
am 31. Dezember 2002 endenden Zeitraum zu
verlängern, und beschließt außerdem, daß die
IPTF während dieses Zeitraums weiterhin mit
der Wahrnehmung der in Anlage 11 des Frie-
densübereinkommens aufgeführten Aufgaben
betraut bleibt, einschließlich der in den Schluß-
folgerungen der Konferenzen von London, Bonn,
Luxemburg, Madrid und Brüssel genannten Auf-

gaben, denen die Behörden in Bosnien und Her-
zegowina zugestimmt haben;

20. begrüßt den Beschluß der Europäischen Union
(EU), ab 1. Januar 2003 eine EU-Polizeimissi-
on (EUPM) nach Bosnien und Herzegowina zu
entsenden, sowie die enge Koordinierung zwi-
schen der Europäischen Union, der UNMIBH
und dem Hohen Beauftragten, um einen naht-
losen Übergang zu gewährleisten, und die Ein-
ladung der EU an Staaten, die nicht Mitglied
der EU sind, an der EUPM teilzunehmen;

21. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel-
mäßig unterrichtet zu halten und in sechs Mo-
naten über die Durchführung des Mandats der
UNMIBH als Ganzes Bericht zu erstatten;

22. wiederholt, daß die erfolgreiche Wahrneh-
mung der Aufgaben der IPTF von der Qualität,
der Erfahrung und der Qualifikation ihres Per-
sonals abhängt, und fordert die Mitgliedstaaten
erneut nachdrücklich auf, mit Unterstützung
des Generalsekretärs sicherzustellen, daß qua-
lifiziertes Personal zur Verfügung steht;

23. erklärt erneut, daß die Parteien gehalten sind,
mit der IPTF hinsichtlich aller in ihre Zustän-
digkeit fallenden Fragen uneingeschränkt zu-
sammenzuarbeiten und ihre jeweils zuständi-
gen Amtsträger und Behörden anzuweisen, der
IPTF ihre volle Unterstützung zu gewähren;

24. fordert alle Beteiligten erneut auf, für eine
möglichst enge Koordinierung zwischen dem
Hohen Beauftragten, der SFOR, der UNMIBH
und den zuständigen zivilen Organisationen
und Stellen Sorge zu tragen, um die erfolgrei-
che Durchführung des Friedensübereinkom-
mens und die Verwirklichung der vorrangigen
Ziele des Plans zur zivilen Konsolidierung so-
wie die Sicherheit des Personals der IPTF zu
gewährleisten;

25. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
im Falle nachweislicher Fortschritte der Partei-
en bei der Neugliederung ihrer Polizeibehör-
den verstärkte Anstrengungen zu unterneh-
men, um mit Hilfe von freiwilligen finanziellen
Beiträgen und in Abstimmung mit der IPTF
Ausbildung, Ausrüstung und sonstige Unter-
stützung für die örtlichen Polizeikräfte in Bos-
nien und Herzegowina bereitzustellen;

26. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem
Rat im Einklang mit Anlage 10 des Friedens-
übereinkommens und den Schlußfolgerungen
der am 4. und 5. Dezember 1996 in London ab-
gehaltenen Konferenz zur Umsetzung des Frie-
dens (S/1996/1012) und späterer Konferenzen
zur Umsetzung des Friedens auch künftig Be-
richte des Hohen Beauftragten über die Durch-
führung des Friedensübereinkommens und ins-
besondere über die Erfüllung der den Partei-
en nach diesem Übereinkommen obliegenden
Verpflichtungen vorzulegen;

27. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Weitere Über-
wachung der Entmilitarisierung der Halbinsel
Prevlaka in Kroatien durch die Beobachtermis-
sion der Vereinten Nationen in Prevlaka (UN-
MOP). – Resolution 1424(2002) vom 12. Juli
2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-

gigen Resolutionen, insbesondere auch seine

Resolutionen 779(1992) vom 6. Oktober 1992,
981(1995) vom 31. März 1995, 1088(1996)
vom 12. Dezember 1996, 1147(1998) vom 13.
Januar 1998, 1183(1998) vom 15. Juli 1998,
1222(1999) vom 15. Januar 1999, 1252(1999)
vom 15. Juli 1999, 1285(2000) vom 13. Januar
2000, 1307(2000) vom 13. Juli 2000, 1335
(2001) vom 12. Januar 2001, 1357(2001) vom
21. Juni 2001, 1362(2001) vom 11. Juli 2001
und 1387(2002) vom 15. Januar 2002,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 28. Juni 2002 (S/2002/713) über
die Beobachtermission der Vereinten Nationen
in Prevlaka (UNMOP),

– in nochmaliger Bekräftigung seines Bekennt-
nisses zur Unabhängigkeit, Souveränität und
territorialen Unversehrtheit der Republik Kroa-
tien innerhalb ihrer international anerkannten
Grenzen,

– erneut Kenntnis nehmend von der am 30. Sep-
tember 1992 von den Präsidenten der Republik
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien
in Genf unterzeichneten Gemeinsamen Er-
klärung, insbesondere deren Artikel 1 sowie
dem Artikel 3, in dem ihre Vereinbarung be-
treffend die Entmilitarisierung der Halbinsel
Prevlaka bekräftigt wird, und von dem Abkom-
men über die Normalisierung der Beziehungen
zwischen der Republik Kroatien und der Bun-
desrepublik Jugoslawien vom 23. August 1996
(S/1996/706, Anlage),

– mit Genugtuung feststellend, daß die Gesamt-
situation im Zuständigkeitsbereich der UNMOP
stabil und ruhig geblieben ist, und ermutigt
durch die Fortschritte, die die Parteien bei der
Normalisierung ihrer bilateralen Beziehungen
erzielt haben,

– in Würdigung der Rolle der UNMOP sowie
feststellend, daß die Präsenz der Militärbeob-
achter der Vereinten Nationen nach wie vor
wichtig für die Aufrechterhaltung von Bedin-
gungen ist, die einer Verhandlungsregelung
der Prevlaka-Streitfrage förderlich sind,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem am 9. Dezember 1994 verabschiede-
ten Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal sowie auf die Erklärung seines
Präsidenten vom 10. Februar 2000 (S/PRST/
2000/4),

1. ermächtigt die Militärbeobachter der Vereinten
Nationen, die Entmilitarisierung der Halbinsel
Prevlaka im Einklang mit den Resolutionen
779(1992) und 981(1995) und den Ziffern 19
und 20 des Berichts des Generalsekretärs vom
13. Dezember 1995 (S/1995/1028) bis zum 15.
Oktober 2002 weiter zu überwachen, und er-
sucht den Generalsekretär, dem Rat bei Bedarf
vor diesem Datum Bericht zu erstatten;

2. erneuert seine Aufforderung an die Parteien,
alle Verstöße gegen das Entmilitarisierungsre-
gime in den von den Vereinten Nationen fest-
gelegten Zonen zu unterlassen, mit den Mi-
litärbeobachtern der Vereinten Nationen voll 
zusammenzuarbeiten und ihre Sicherheit und
volle und ungehinderte Bewegungsfreiheit zu
gewährleisten;

3. begrüßt die anhaltenden Fortschritte bei der
Normalisierung der Beziehungen zwischen den
Regierungen der Republik Kroatien und der
Bundesrepublik Jugoslawien und die Einset-
zung einer zwischenstaatlichen Grenzkommis-
sion, legt den Parteien eindringlich nahe, ihre
Bemühungen um eine Verhandlungslösung der
Prevlaka-Streitfrage im Einklang mit Artikel 4
des Abkommens über die Normalisierung der
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Beziehungen zu beschleunigen, und bekundet
seine Absicht, die Dauer der in Ziffer 1 erteil-
ten Ermächtigung zu überprüfen, falls die Par-
teien den Rat davon unterrichten, daß sie eine
Vereinbarung entsprechend Abschnitt V des
Berichts des Generalsekretärs vom 28. Juni
2002 (S/2002/713) ausgehandelt haben;

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 23. Juli 2002 (UN-Dok. S/PRST/2002/21)

Auf der 4582. Sitzung des Sicherheitsrats am 23.
Juli 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Internationales Strafgericht zur Verfolgung der
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheits-
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen
schweren Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht‹ durch den Rat im Namen des Rates die fol-
gende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat begrüßt den vom Präsidenten
des Gerichts am 10. Juni 2002 vorgelegten Bericht
über die justizielle Situation des Internationalen
Strafgerichts für das ehemalige Jugoslawien und
die Aussicht, daß bestimmte Fälle an einzelstaatli-
che Gerichte überwiesen werden könnten (S/2002/
678).
Der Rat anerkennt wie bereits bei anderer Gele-
genheit (zum Beispiel in seiner Resolution 1329
(2000) vom 30. November 2000), daß das IStGJ
seine Arbeit darauf konzentrieren sollte, die zi-
vilen, militärischen und paramilitärischen Führer,
die verdächtigt werden, für die seit 1991 im Ho-
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begange-
nen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht verantwortlich zu sein, zu verfolgen und
vor Gericht zu stellen, und nicht bloße Ausfüh-
rende.
Der Sicherheitsrat billigt daher die allgemeine
Strategie des Berichts, Fälle, in denen es um Be-
schuldigte der mittleren und unteren Ebene geht,
der zuständigen einzelstaatlichen Gerichtsbarkeit
zu übergeben, weil dies in der Praxis wahrschein-
lich der beste Weg ist, dem IStGJ die Erreichung
seines Ziels zu ermöglichen, alle Gerichtsverfah-
ren der ersten Instanz bis 2008 abzuschließen. Der
Rat bittet die Staaten und die zuständigen interna-
tionalen und regionalen Organisationen, gegebe-
nenfalls zur Stärkung der nationalen Justizsysteme
der Staaten des ehemaligen Jugoslawien beizutra-
gen, um die Verwirklichung dieser Politik zu er-
leichtern. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den Emp-
fehlungen des IStGHJ, entsprechend dem Vor-
schlag des Hohen Beauftragten für Bosnien und Her-
zegowina innerhalb des Staatsgerichtshofs Bosni-
en und Herzegowinas eine spezielle Kammer ein-
zurichten, die sich mit schweren Verstößen gegen
das humanitäre Völkerrecht befassen soll. Der Si-
cherheitsrat ist bereit, sich in konstruktiver und po-
sitiver Weise mit dieser Frage zu befassen, sobald
mehr Einzelheiten über die vorgeschlagenen Re-
gelungen vorliegen. Der Rat nimmt auch Kenntnis
von der Absicht des IStGJ, seine Verfahrens- und
Beweisordnung zu ändern, um die Übergabe von
Fällen an die zuständige einzelstaatliche Gerichts-
barkeit zu erleichtern. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be-
faßt bleiben.«

Horn von Afrika

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 16. Januar 2002 (UN-Dok. S/PRST/
2002/1* v. 12.2.2002)

Auf der 4450. Sitzung des Sicherheitsrats am 16.
Januar 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation zwischen Äthiopien und Eritrea‹
durch den Rat im Namen des Rates die folgende
Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat begrüßt unter Hinweis auf alle
seine früheren Resolutionen und Erklärungen sei-
nes Präsidenten zur Situation in Äthiopien und
Eritrea den Zwischenbericht des Generalsekretärs
vom 13. Dezember 2001 (S/2001/1194).
Der Sicherheitsrat bekräftigt das Bekenntnis aller
Mitgliedstaaten zur Souveränität, Unabhängigkeit
und territorialen Unversehrtheit Äthiopiens und
Eritreas. Der Rat bekräftigt ferner seine nach-
drückliche Unterstützung für das am 12. Dezem-
ber 2000 in Algier unterzeichnete Umfassende
Friedensabkommen zwischen der Regierung des
Staates Eritrea und der Regierung der Demokrati-
schen Bundesrepublik Äthiopien (S/2000/1183)
und für das vorausgehende, am 18. Juni 2000 in
Algier unterzeichnete Abkommen über die Ein-
stellung der Feindseligkeiten (S/2000/601) (nach-
stehend zusammen als die Abkommen von Algier
bezeichnet). Der Rat bekräftigt seine unbeirrbare
Entschlossenheit, zum Abschluß des Friedenspro-
zesses beizutragen.
Der Sicherheitsrat erwartet mit Interesse die Fest-
legung des Grenzverlaufs durch die Grenzkom-
mission, die endgültig und verbindlich ist. Der Rat
betont, daß sich die Parteien nach Artikel 4.15 des
Umfassenden Friedensabkommens (S/2000/1183),
das die volle Unterstützung der internationalen Ge-
meinschaft hat, verpflichtet haben, die Festlegung
der Grenzkommission uneingeschränkt zu akzep-
tieren.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Lage in der
vorübergehenden Sicherheitszone ungeachtet der
noch offenen Fragen weiterhin ruhig ist und die
bislang im Rahmen des Friedensprozesses erziel-
ten beträchtlichen Fortschritte erhalten geblieben
sind.
Der Sicherheitsrat bekräftigt erneut seine nach-
drückliche Unterstützung für die Mission der Ver-
einten Nationen in Äthiopien und Eritrea (UN-
MEE) und fordert die Parteien auf, mit der UN-
MEE voll zusammenzuarbeiten.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die UNMEE
nachgewiesen hat, daß die von den Parteien kürz-
lich vorgebrachten Behauptungen, namentlich 
hinsichtlich eines Aufbaus militärischer Kräfte in
der vorübergehenden Sicherheitszone und in den
im Norden an sie angrenzenden Gebieten, ohne
Grundlage sind. Der Rat begrüßt es, daß die Partei-
en ihre Rhetorik in letzter Zeit abgemildert haben,
und legt ihnen nahe, die Spannungen weiter abzu-
bauen und mit einem höheren Maß an Flexibilität
an den Friedensprozeß heranzugehen.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß Eritrea begonnen
hat, der UNMEE bei Einhaltung einer vorherigen
Ankündigungsfrist von 24 Stunden den Zugang zu
einigen Orten in dem nördlich der vorübergehen-
den Sicherheitszone angrenzenden Gebiet zu ge-
statten, und fordert Eritrea erneut auf, der UNMEE
die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu ge-
währen, die sie in diesem Gebiet benötigt, um ins-
besondere die umdislozierten Streitkräfte Eritreas
überwachen und so rascher auf etwaige Behaup-

tungen reagieren zu können, und auf diese Weise
das gegenseitige Vertrauen zu fördern.
Der Sicherheitsrat fordert Eritrea erneut auf, die
Anzahl, Stärke und Aufteilung seiner Milizen und
Polizeikräfte innerhalb der vorübergehenden Si-
cherheitszone offenzulegen und ihre Verlegung in
die Nähe der südlichen Grenze der vorübergehen-
den Sicherheitszone zu unterlassen und auf diese
Weise das gegenseitige Vertrauen zu fördern.
Der Sicherheitsrat fordert Eritrea ferner erneut auf,
das Abkommen über die Rechtsstellung der Trup-
pen mit dem Generalsekretär zu schließen. Der Rat
stellt in dieser Hinsicht fest, daß das in der Resolu-
tion 1320(2000) vom 15. September 2000 enthal-
tene Musterabkommen über die Rechtsstellung der
Truppen in Kraft ist.
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den von
Äthiopien bereitgestellten Informationen über die
Minen und fordert Äthiopien auf, der UNMEE
weitere Einzelheiten über die in der vorübergehen-
den Sicherheitszone und den angrenzenden Gebie-
ten verwendeten Arten von Minen sowie konkrete-
re Informationen über die von den äthiopischen
Streitkräften bereits geräumten Minenfelder be-
reitzustellen, mit dem Ziel, die Rückkehr der Bin-
nenvertriebenen an ihre Heimstätten und die be-
vorstehenden Grenzmarkierungsarbeiten zu er-
leichtern.
Der Sicherheitsrat bringt sein Bedauern darüber
zum Ausdruck, daß im Hinblick auf die Einrich-
tung einer Direktstrecke für Höhenflüge der UN-
MEE zwischen Asmara und Addis Abeba keiner-
lei Fortschritte erzielt wurden. Er stellt mit tiefer
Besorgnis fest, daß die derzeitige verlängerte
Strecke für Flüge der UNMEE zwischen den bei-
den Hauptstädten erhebliche sicherheitsrelevante,
logistische und finanzielle Auswirkungen hat. Der
Rat fordert die Parteien abermals auf, mit dem
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs in einem
Geist der Kompromißbereitschaft zusammenzu-
arbeiten, um diese Frage zum Vorteil aller zu re-
geln.
Unter Betonung der Notwendigkeit vertrauensbil-
dender Maßnahmen fordert der Sicherheitsrat die
Parteien auf, alle verbleibenden Kriegsgefangenen
bedingungslos und ohne weiteren Verzug unter der
Schirmherrschaft des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz (IKRK) freizulassen und zu-
rückzuführen und alle anderen infolge des be-
waffneten Konflikts inhaftierten Personen im Ein-
klang mit dem humanitären Völkerrecht und dem
Abkommen von Algier freizulassen. In diesem 
Zusammenhang begrüßt der Rat die gestrige Rück-
führung von 25 äthiopischen Kriegsgefangenen
aus Eritrea unter der Schirmherrschaft des IKRK.
Der Rat legt den Behörden und der Zivilgesell-
schaft sowohl in Äthiopien als auch in Eritrea na-
he, den Angehörigen des anderen Staates sowie
den aus dem anderen Staat stammenden Personen
in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet eine humane
Behandlung ohne Diskriminierung angedeihen zu
lassen.
Mit der Bitte an die Parteien, weitere Beiträge zur
Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen hin-
sichtlich der Grenzkommission zu leisten, bekun-
det der Sicherheitsrat seine Entschlossenheit, die
konkrete Markierung der Grenze zu unterstützen.
Er sieht den bevorstehenden Empfehlungen des
Generalsekretärs zu dieser Frage mit Interesse ent-
gegen.
Mit dem Ausdruck seines Dankes an diejenigen
Mitgliedstaaten, die bereits freiwillige Beiträge
geleistet haben, fordert der Sicherheitsrat die Mit-
gliedstaaten, die dazu in der Lage sind, auf, den
Friedensprozeß weiter zu unterstützen und die
schwierige humanitäre Lage zu mildern und, so-
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weit die Bedingungen es zulassen, zum Wieder-
aufbau und zur Entwicklung in beiden Ländern
beizutragen, namentlich indem sie auf folgenden
Wegen Beiträge leisten:

a) über den Prozeß der konsolidierten Beitragsap-
pelle der Vereinten Nationen für 2002,

b) über den Treuhandfonds der Vereinten Natio-
nen zur Unterstützung des Friedensprozesses
in Äthiopien und Eritrea sowie im Lichte des
dreizehnten Absatzes dieser Erklärung,

c) über den mit Resolution 1177(1998) geschaffe-
nen Treuhandfonds der Vereinten Nationen für
die Festlegung und Markierung des Grenzver-
laufs.

Der Sicherheitsrat bestätigt seine Absicht, im Fe-
bruar 2002 eine Mission in die beiden Länder zu
entsenden.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Äthiopien und Eritrea (UNMEE).
– Resolution 1398(2002) vom 15. März 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf die Resolutionen 1298

(2000) vom 17. Mai 2000, 1308(2000) vom 17.
Juli 2000, 1312(2000) vom 31. Juli 2000, 1320
(2000) vom 15. September 2000, 1344(2001)
vom 15. März 2001 und 1369(2001) vom 14.
September 2001, die Erklärungen seines Präsi-
denten vom 9. Februar 2001 (S/PRST/2001/4),
vom 15. Mai 2001 (S/PRST/2001/14) und vom
16. Januar 2002 (S/PRST/2002/1) sowie alle
einschlägigen früheren Resolutionen und Er-
klärungen zur Situation zwischen Äthiopien
und Eritrea,

– ferner unter Hinweis auf den Bericht der vom
21. bis 25. Februar 2002 nach Äthiopien und
Eritrea entsandten Mission des Sicherheitsrats
vom 27. Februar 2002 (S/2002/205),

– in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Mit-
gliedstaaten zur Souveränität, Unabhängigkeit
und territorialen Unversehrtheit Äthiopiens
und Eritreas,

– ferner in Bekräftigung dessen, daß beide Par-
teien ihre Verpflichtungen nach dem Völker-
recht, namentlich dem humanitären Völker-
recht, den internationalen Menschenrechten
und dem Flüchtlingsvölkerrecht, erfüllen und
die Sicherheit des gesamten Personals der Ver-
einten Nationen, des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz (IKRK) und der anderen hu-
manitären Organisationen gewährleisten müs-
sen,

– in Bekräftigung seiner nachdrücklichen Unter-
stützung für das am 12. Dezember 2000 in 
Algier unterzeichnete Umfassende Friedensab-
kommen zwischen der Regierung des Staates
Eritrea und der Regierung der Demokratischen
Bundesrepublik Äthiopien (S/2000/1183) und
für das vorausgehende, am 18. Juni 2000 in 
Algier unterzeichnete Abkommen über die
Einstellung der Feindseligkeiten (S/2000/601)
(nachstehend zusammen als die ›Abkommen
von Algier‹ bezeichnet),

– ferner in Bekräftigung seiner nachdrücklichen
Unterstützung für die Hilfe bei der Durchfüh-
rung der Abkommen von Algier, die der Ge-
neralsekretär und sein Sonderbeauftragter na-
mentlich durch ihre Guten Dienste fortlaufend
gewähren,

– in Bekräftigung seiner nachdrücklichen Unter-
stützung für die Rolle der Mission der Verein-

ten Nationen in Äthiopien und Eritrea (UN-
MEE) bei der Wahrnehmung ihres Auftrags
und bei der Erleichterung der friedlichen Beile-
gung der Streitigkeit,

– ferner in Bekräftigung seiner nachdrücklichen
Unterstützung für die Verbindungsmission der
Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU)
in Äthiopien-Eritrea (OLMEE) und mit der
Bitte an den Generalsekretär der OAU, die Un-
terstützung des Friedensprozesses durch die
Organisation uneingeschränkt fortzusetzen,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 8. März 2002 (S/2002/245),

1. beschließt, das Mandat der UNMEE mit der
in seiner Resolution 1320(2000) genehmigten
Truppenstärke und Zahl der Militärbeobachter
bis zum 15. September 2002 zu verlängern;

2. bringt seine Befriedigung und seine Erwartung
zum Ausdruck, daß eine endgültige rechtliche
Regelung der Grenzfragen im Einklang mit
den Abkommen von Algier unmittelbar be-
vorsteht, und begrüßt in diesem Zusammen-
hang die jüngsten Erklärungen beider Partei-
en, in denen sie bekräftigt haben, daß die bevor-
stehende Festlegung des Grenzverlaufs (nach-
stehend ›der Beschluß‹ genannt) durch die
Grenzkommission endgültig und verbindlich
ist;

3. würdigt die Parteien für die bei der Durch-
führung der Abkommen von Algier bislang er-
zielten Fortschritte, namentlich die fortdauern-
de Achtung der vorübergehenden Sicherheits-
zone und die in Zusammenarbeit mit dem Kar-
tographen der Vereinten Nationen ergriffenen
Vorbereitungsmaßnahmen zur Umsetzung des
Beschlußes der Grenzkommission, sobald er
verkündet wird;

4. fordert die Parteien auf, mit der UNMEE bei
der weiteren Wahrnehmung ihres Mandats un-
eingeschränkt und rasch zusammenzuarbeiten,
sich genauestens an den Wortlaut und den
Geist ihrer Abkommen zu halten und im Hin-
blick auf die Umsetzung des Beschlusses der
Grenzkommission eng mit dem Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs zu kooperieren und
insbesondere mit der UNMEE bei ihrer Pla-
nung der für die Markierung der Grenze erfor-
derlichen Minenräumung rasch zusammenzu-
arbeiten;

5. betont, wie wichtig es ist, die rasche Umset-
zung des bevorstehenden Beschlusses der Grenz-
kommission sicherzustellen und gleichzeitig in
allen von dem Beschluß betroffenen Gebieten
die Stabilität aufrechtzuerhalten, und legt den
Parteien nahe, weitere konkrete Mittel und We-
ge für die Durchführung diesbezüglicher Kon-
sultationen zu erwägen, möglicherweise durch
eine angemessene Stärkung der Militärischen
Koordinierungskommission und/oder eine an-
dere Regelung mit Unterstützung der Garan-
ten, Moderatoren und Zeugen der Abkommen
von Algier;

6. betont ferner, daß die Sicherheitsvorkehrungen
im Einklang mit Artikel 14 des Abkommens
über die Einstellung der Feindseligkeiten in
Kraft bleiben müssen und daß dementspre-
chend die Regelungen für die Truppenentflech-
tung, die durch die vorübergehende Sicher-
heitszone herbeigeführt wurde, nach wie vor
von zentraler Bedeutung sind;

7. betont, daß jede Übertragung von Hoheitsge-
biet und Zivilgewalt sowie Bevölkerungs- und
Truppenbewegungen, die der Beschluß der
Grenzkommission vorsieht, in geordneter Wei-
se im Wege des Dialogs und nach Maßgabe der
mit Hilfe der Vereinten Nationen festgelegten

Modalitäten, im Einklang mit Artikel 4.16 des
Umfassenden Friedensabkommens und ohne
einseitige Maßnahmen vorzunehmen sind;

8. betont ferner, daß die UNMEE ihr Mandat bis
zum Abschluß der Grenzmarkierung weiter
wahrnehmen wird;

9. bekräftigt seine Entschlossenheit, die Parteien
bei der Umsetzung des Beschlusses der Grenz-
kommission zu unterstützen, und bittet den
Generalsekretär, dem Rat so bald wie möglich
Empfehlungen darüber vorzulegen, auf welche
Weise die UNMEE beim Prozeß der Grenz-
markierung eine angemessene Rolle spielen
kann, namentlich im Hinblick auf die dafür er-
forderliche Minenräumung, unter Berücksich-
tigung des Beschlusses der Grenzkommission,
der Beiträge der Parteien, der Kapazität der
UNMEE und der im Rahmen des Treuhand-
fonds der Vereinten Nationen für die Festle-
gung und Markierung des Grenzverlaufs zwi-
schen Äthiopien und Eritrea vorhandenen Mit-
tel;

10. fordert Eritrea erneut auf, ungeachtet des Ver-
fahrens der vorherigen Ankündigung der UN-
MEE volle Bewegungsfreiheit zur Überwa-
chung der umdislozierten Streitkräfte zu ge-
währen, die Anzahl, Stärke und Aufteilung sei-
ner Milizen und Polizeikräfte innerhalb der
vorübergehenden Sicherheitszone offenzule-
gen und das Abkommen über die Rechtsstel-
lung der Truppen mit dem Generalsekretär zu
schließen;

11. fordert Äthiopien nachdrücklich auf, dem Ko-
ordinierungsprogramm der Vereinten Natio-
nen für Antiminenprogramme wie versprochen
Erläuterungen zu den bereits bereitgestellten
Informationen vorzulegen;

12. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck,
daß im Hinblick auf die Einrichtung einer Di-
rektstrecke für Höhenflüge der UNMEE zwi-
schen Asmara und Addis Abeba keine Fort-
schritte erzielt wurden, und fordert die Parteien
abermals auf, mit dem Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs in einem Geist der Kompro-
mißbereitschaft zusammenzuarbeiten, um die-
se Frage zum Vorteil aller zu regeln;

13. fordert die Parteien auf, alle verbleibenden
Kriegsgefangenen und inhaftierten Zivilperso-
nen unter der Schirmherrschaft des IKRK im
Einklang mit den Genfer Abkommen und den
Abkommen von Algier freizulassen und zu-
rückzuführen;

14. fordert die Parteien ferner auf, weitere Maß-
nahmen zur Vertrauensbildung und zur För-
derung der Aussöhnung zwischen den beiden
Völkern zu ihrem beiderseitigen Vorteil zu er-
greifen, namentlich indem sie den Angehöri-
gen des jeweils anderen Staates im Einklang
mit den Abkommen von Algier eine humane
Behandlung angedeihen lassen, die dauerhafte
Wiedereingliederung der Flüchtlinge, Binnen-
vertriebenen und demobilisierten Soldaten er-
leichtern, grenzüberschreitende Kontakte auf
lokaler Ebene fördern, mit dem Ziel, Streitig-
keiten beizulegen und die Beziehungen zwi-
schen den Bevölkerungsgruppen wiederaufzu-
bauen, und den weiteren Dialog auf allen Ebe-
nen der Zivilgesellschaft in den beiden Län-
dern erleichtern, wie beispielsweise den von
den religiösen Führern jüngst aufgenommenen
Dialog;

15. ermutigt die Parteien, Vorkehrungen zu tref-
fen, die es der UNMEE gestatten, an die betrof-
fenen Bevölkerungsgruppen im Missionsge-
biet Informationen über die Festlegung und
Markierung des Grenzverlaufs zwischen den
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beiden Ländern und über die diesbezügliche
Rolle der Vereinten Nationen zu verteilen;

16. ermutigt die Parteien ferner, sich auf den Wie-
deraufbau und die Entwicklung ihrer Volks-
wirtschaften sowie auf die Verbesserung ihrer
Beziehungen zu konzentrieren, zum Vorteil al-
ler und mit dem Ziel, den Frieden und die Si-
cherheit in der Region zu fördern;

17. ermutigt die Garanten, Moderatoren und Zeu-
gen der Abkommen von Algier, den Friedens-
prozeß auch weiterhin zu unterstützen, und bit-
tet alle Staaten und internationalen Organisa-
tionen, den Prozeß zu unterstützen, namentlich
indem sie ein Höchstmaß an Verantwortung
bei der Abwendung des Zustroms von Waffen
in die Region zeigen und indem sie Beiträge an
den Treuhandfonds der Vereinten Nationen zur
Unterstützung des Friedensprozesses in Äthio-
pien und Eritrea, an den Treuhandfonds für die
Festlegung und Markierung des Grenzverlaufs
zwischen Äthiopien und Eritrea sowie im Rah-
men des Prozesses der konsolidierten Beitrags-
appelle der Vereinten Nationen für 2002 ent-
richten;

18. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Internationaler Strafgerichtshof

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Freistellung
der Angehörigen von Staaten, die nicht Ver-
tragspartei des Römischen Statuts sind, von Er-
mittlungen oder Strafverfolgungen des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs hinsichtlich ihrer
Teilnahme an UN-Friedenseinsätzen. – Reso-
lution 1422(2002) vom 12. Juli 2002

Der Sicherheitsrat,
– davon Kenntnis nehmend, daß das am 17. Juli

1998 in Rom verabschiedete Statut des Interna-
tionalen Strafgerichtshofs (das Römische Sta-
tut) am 1. Juli 2002 in Kraft getreten ist,

– betonend, wie wichtig die Einsätze der Verein-
ten Nationen für den Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit sind,

– in Anbetracht dessen, daß nicht alle Staaten
Vertragsparteien des Römischen Statuts sind,

– in Anbetracht dessen, daß die Vertragsstaaten
des Römischen Statuts sich dafür entschieden
haben, die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs
im Einklang mit dem Statut und insbesondere
dem Grundsatz der Komplementarität anzuer-
kennen,

– in Anbetracht dessen, daß die Staaten, die nicht
Vertragspartei des Römischen Statuts sind,
auch künftig im Rahmen ihrer nationalen Zu-
ständigkeit ihren Verantwortlichkeiten in be-
zug auf internationale Verbrechen nachkom-
men werden,

– feststellend, daß vom Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen eingerichtete oder genehmigte
Einsätze zum Zwecke der Wahrung oder Wie-
derherstellung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit disloziert werden,

– ferner feststellend, daß es im Interesse des
Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit ist, es den Mitgliedstaaten zu erleichtern,
zu den vom Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen eingerichteten oder genehmigten Einsät-
zen beizutragen,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

1. ersucht den Internationalen Strafgerichtshof,
im Einklang mit Artikel 16 des Römischen Sta-
tuts, beim Eintreten eines Falles, an dem der-
zeitige oder ehemalige Amtsträger oder Be-
dienstete eines zu einem Einsatz beitragenden
Staates, der nicht Vertragspartei des Römi-
schen Statuts ist, auf Grund von Handlungen
oder Unterlassungen im Zusammenhang mit
einem von den Vereinten Nationen eingerich-
teten oder genehmigten Einsatz beteiligt sind,
für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem
1. Juli 2002 keine Ermittlungen oder Strafver-
folgungen bezüglich eines solchen Falles ein-
zuleiten oder durchzuführen, sofern der Sicher-
heitsrat nichts anderes beschließt;

2. bekundet die Absicht, das in Ziffer 1 enthaltene
Ersuchen unter denselben Bedingungen an je-
dem 1. Juli um einen weiteren Zeitraum von
zwölf Monaten zu erneuern, solange dies not-
wendig ist;

3. beschließt, daß die Mitgliedstaaten keine Maß-
nahmen ergreifen werden, die mit Ziffer 1 und
ihren internationalen Verpflichtungen unver-
einbar sind;

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Liberia

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Überwachung
der gegen Liberia verhängten Maßnahmen. –
Resolution 1395(2002) vom 27. Februar 2002

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner Resolution 1343(2001)

vom 7. März 2001,
– feststellend, daß die nächste sechsmonatliche

Überprüfung der mit den Ziffern 5 bis 7 der Re-
solution 1343(2001) verhängten Maßnahmen
durch den Sicherheitsrat für den 6. Mai 2002
oder früher vorgesehen ist,

– anerkennend, wie wichtig es ist, die Durch-
führung der Bestimmungen in Resolution 1343
(2001) zu überwachen,

1. nimmt Kenntnis von dem gemäß Ziffer 19 der
Resolution 1343(2001) vorgelegten Bericht der
Sachverständigengruppe für Liberia vom 26.
Oktober 2001 (S/2001/1015);

2. bekundet seine Absicht, diesen Bericht umfas-
send zu prüfen;

3. beschließt, in der Zwischenzeit die nach Ziffer
19 der Resolution 1343(2001) ernannte Sach-
verständigengruppe für einen weiteren Zeit-
raum von fünf Wochen, spätestens ab dem 11.
März 2002, wieder einzusetzen;

4. ersucht die Sachverständigengruppe, eine An-
schluß-Bewertungsmission in Liberia und sei-
nen Nachbarstaaten durchzuführen, um zu un-
tersuchen, inwieweit die Regierung Liberias
Ziffer 2 der Resolution 1343(2001) befolgt und
ob sie gegen deren Ziffern 5, 6 und 7 verstößt,
und einen kurzen unabhängigen Prüfungsbe-
richt zu verfassen sowie dem Rat spätestens 
am 8. April 2002 über den Ausschuß nach Zif-
fer 14 der Resolution 1343(2001) einen Bericht
mit den Bemerkungen und Empfehlungen der
Sachverständigengruppe betreffend die vorste-
hend genannten Aufgaben vorzulegen;

5. ersucht den Generalsekretär, nach Verabschie-
dung dieser Resolution und im Benehmen mit
dem Ausschuß nach Ziffer 14 der Resolution
1343(2001) tätig werdend, bis zu fünf Sachver-

ständige zu ernennen und dabei so weit wie
möglich und nach Bedarf den Sachverstand der
Mitglieder der nach Ziffer 19 der Resolution
1343(2001) ernannten Sachverständigengrup-
pe heranzuziehen, und ersucht den Generalse-
kretär ferner, die notwendigen finanziellen Vor-
kehrungen zu treffen, um die Arbeit der Sach-
verständigengruppe zu unterstützen;

6. fordert alle Staaten auf, mit der nach Ziffer 5
ernannten Sachverständigengruppe bei der
Wahrnehmung ihres Mandats voll zusammen-
zuarbeiten;

7. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Ostafrikanisches Zwischenseengebiet

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 19. Dezember 2001 (UN-Dok. S/PRST/
2001/39)

Auf der 4441. Sitzung des Sicherheitsrats am 19.
Dezember 2001 gab der Präsident des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Die Situation betreffend die Demokrati-
sche Republik Kongo‹ durch den Rat im Namen
des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat stellt mit Besorgnis fest, daß
die Plünderung der natürlichen Ressourcen und
anderer Reichtümer der Demokratischen Republik
Kongo unvermindert anhält. Der Sicherheitsrat
verurteilt entschieden diese Aktivitäten, die den
Konflikt in dem Land andauern lassen, die wirt-
schaftliche Entwicklung der Demokratischen Re-
publik Kongo hemmen und das Leid der Bevölke-
rung des Landes verschlimmern, und bekräftigt die
territoriale Unversehrtheit, die politische Unab-
hängigkeit und die Souveränität der Demokrati-
schen Republik Kongo, namentlich auch über ihre
natürlichen Ressourcen.
Der Sicherheitsrat betont,
– daß keine externen Parteien beziehungsweise

unter ihrer Kontrolle stehenden Gruppen oder
Einzelpersonen auf Kosten der Demokratischen
Republik Kongo von der Ausbeutung der na-
türlichen Ressourcen des Landes profitieren
dürfen;

– daß die natürlichen Ressourcen der Demokrati-
schen Republik Kongo weder für Staaten noch
für irgendwelche Gruppen oder Einzelperso-
nen als Anreiz zur Verlängerung des Konflikts
dienen dürfen;

– daß externe Parteien beziehungsweise unter 
ihrer Kontrolle stehende Gruppen oder Einzel-
personen die natürlichen Ressourcen der De-
mokratischen Republik Kongo nicht zur Finan-
zierung des Konflikts in dem Land verwenden
dürfen;

– daß die Ressourcen auf rechtmäßige Weise und
auf fairer kommerzieller Grundlage auszubeu-
ten sind, damit sie dem Land und seiner Bevöl-
kerung zugute kommen.

Der Sicherheitsrat dankt der Sachverständigen-
gruppe für ihre Empfehlungen zu den institutionel-
len, finanziellen und technischen Aspekten der
Frage und für ihren Rat in bezug auf die Maßnah-
men, die der Sicherheitsrat verhängen könnte. Er
bekräftigt seine Unterstützung für die Waffenruhe-
vereinbarung von Lusaka und bekundet erneut sei-
ne Entschlossenheit, alle geeigneten Maßnahmen
zu ergreifen, um dazu beizutragen, daß die Plünde-
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rung der Ressourcen der Demokratischen Repu-
blik Kongo aufhört, in Unterstützung des Friedens-
prozesses, sobald feststeht, daß diese Maßnahmen
keine ernsthaften und nicht beherrschbaren nach-
teiligen Auswirkungen auf die katastrophale hu-
manitäre und wirtschaftliche Lage des Landes ha-
ben werden.
Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig es ist, die Si-
tuation in bezug auf die illegale Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen der Demokratischen Re-
publik Kongo und den Zusammenhang zwischen
der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in der
Demokratischen Republik Kongo und der Fortset-
zung des Konflikts weiter zu beobachten und so
den notwendigen Druck aufrechtzuerhalten, um
der illegalen Ausbeutung der Ressourcen der De-
mokratischen Republik Kongo, einschließlich der
Ausbeutung der menschlichen Ressourcen, auf
Kosten des kongolesischen Volkes und des Frie-
densprozesses ein Ende zu setzen.
Nach Anhören der bei seiner öffentlichen Ausspra-
che am 14. Dezember 2001 geäußerten Auffassun-
gen ersucht der Sicherheitsrat daher den General-
sekretär, das Mandat der Sachverständigengruppe
um einen Zeitraum von sechs Monaten zu verlän-
gern, an dessen Ende die Sachverständigengruppe
dem Rat Bericht erstatten soll. Die Gruppe soll
nach drei Monaten einen Zwischenbericht vorle-
gen.
Die nächsten Berichte der Gruppe sollen die fol-
genden Angaben enthalten:
– eine Aktualisierung der einschlägigen Daten

und eine Analyse weiterer Informationen aus
allen in Betracht kommenden Ländern, insbe-
sondere aus denjenigen, die der Gruppe bislang
nicht die erbetenen Informationen vorgelegt
haben;

– eine Evaluierung der Maßnahmen, die der Rat
ergreifen könnte, namentlich der in dem Be-
richt der Gruppe (S/2001/357) und seinem Ad-
dendum (S/2001/1072) empfohlenen Maßnah-
men, um zur Beendigung der Plünderung der
natürlichen Ressourcen der Demokratischen Re-
publik Kongo beizutragen, unter Berücksichti-
gung der Auswirkungen dieser Maßnahmen
auf die Finanzierung des Konflikts und ihrer
möglichen Auswirkungen auf die humanitäre
und wirtschaftliche Lage der Demokratischen
Republik Kongo;

– Empfehlungen zu den konkreten Maßnahmen,
die die internationale Gemeinschaft zur Unter-
stützung der Regierung der Demokratischen Re-
publik Kongo im Rahmen der bestehenden in-
ternationalen Organisationen, Mechanismen und
Organe der Vereinten Nationen ergreifen könn-
te, um die in dem Bericht und seinem Adden-
dum genannten Probleme anzugehen;

– Empfehlungen zu den Schritten, die die Durch-
fuhrländer sowie die Endnutzer unternehmen
könnten, um zur Beendigung der illegalen Aus-
beutung der natürlichen Ressourcen und ande-
rer Reichtümer der Demokratischen Republik
Kongo beizutragen.

Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig es ist, daß
die Sachverständigengruppe mit allen kongole-
sischen Akteuren, den staatlichen wie auch den
nichtstaatlichen, im gesamten Hoheitsgebiet des
Landes ein hohes Maß an Zusammenarbeit auf-
rechterhält.
Der Sicherheitsrat fordert die in den früheren Be-
richten genannten Regierungen abermals nach-
drücklich auf, ihre eigenen Ermittlungen durchzu-
führen, mit der Sachverständigengruppe voll zu-
sammenzuarbeiten und dringend die notwendigen
Schritte zu unternehmen, um jeder illegalen Aus-
beutung der natürlichen Ressourcen der Demokra-

tischen Republik Kongo durch ihre Staatsange-
hörigen oder andere ihrer Kontrolle unterstehende
Parteien ein Ende zu setzen, und den Rat entspre-
chend zu unterrichten. Der Sicherheitsrat fordert
außerdem diejenigen Länder, die der Gruppe noch
nicht die erbetenen Informationen vorgelegt ha-
ben, dazu auf, dies dringend zu tun.«

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 25. Februar 2002 (UN-Dok. S/PRST/
2002/5)

Auf der 4476. Sitzung des Sicherheitsrats am 25.
Februar 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation betreffend die Demokratische
Republik Kongo‹ durch den Rat im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat begrüßt den zehnten Bericht
des Generalsekretärs vom 15. Februar 2002 (S/
2002/169) über die Mission der Vereinten Na-
tionen in der Demokratischen Republik Kongo
(MONUC) und bekundet seine Absicht, die darin
enthaltenen Empfehlungen zu prüfen. Der Rat for-
dert alle Konfliktparteien auf, ihren politischen
Willen unter Beweis zu stellen, zu einer friedli-
chen Regelung und einer Aussöhnung zu gelan-
gen. Der Rat fordert alle Parteien der Waffen-
ruhevereinbarung von Lusaka (S/1998/815) nach-
drücklich auf, alle ihre Verpflichtungen aus der
Vereinbarung und den einschlägigen Resolutionen
des Rates zu erfüllen.
Der Sicherheitsrat betont die Wichtigkeit des in-
nerkongolesischen Dialogs, dem eine wesentliche
Rolle bei der Herbeiführung dauerhaften Friedens
zukommt. Er bekundet erneut seine nachdrück-
liche Unterstützung für den Moderator und sein
Team. Er fordert alle kongolesischen Parteien auf,
an diesem Prozeß in einem konstruktiven Geist
mitzuwirken.
Der Sicherheitsrat fordert erneut den Abzug aller
ausländischen Truppen aus dem Hoheitsgebiet der
Demokratischen Republik Kongo. Er betont außer-
dem, daß der Prozeß der Entwaffnung, Demobili-
sierung, Repatriierung, Neuansiedlung und Wie-
dereingliederung der in Anlage A, Kapitel 9.1, der
Waffenruhevereinbarung von Lusaka genannten
bewaffneten Gruppen ein weiteres Schlüsselele-
ment für die Regelung des Konflikts in der Demo-
kratischen Republik Kongo ist, und 
– bekundet in dieser Hinsicht erneut seine Unter-

stützung für die MONUC, die in den Osten des
Landes disloziert wird, um diesen Prozeß zu er-
leichtern;

– fordert die Regierung der Demokratischen Re-
publik Kongo auf, ihre Verpflichtungen betref-
fend die Repatriierung der Exkombattanten in
Kamina zu erfüllen;

– ersucht die MONUC, unter Kenntnisnahme
des Ersuchens, das der Präsident der Demokra-
tischen Republik Kongo gegenüber dem Si-
cherheitsrat zum Ausdruck gebracht hat, eine
erste Einschätzung bezüglich der Zahl der An-
gehörigen der rwandischen bewaffneten Grup-
pen (der ehemaligen Rwandischen Streitkräfte
und der Interahamwe) im Hoheitsgebiet der
Demokratischen Republik Kongo zu treffen
und dem Rat darüber bis Ende März Bericht zu
erstatten. Auf der Grundlage dieser Einschät-
zung wird der Rat prüfen, ob der MONUC bei
der Wahrnehmung dieser Aufgabe weiterge-
hende Unterstützung gewährt werden soll;

– weist darauf hin, daß alle Parteien maßgeblich

dafür verantwortlich sind, zu dem Prozeß der
Entwaffnung, Demobilisierung, Repatriierung,
Neuansiedlung und Wiedereingliederung bei-
zutragen, und daß der Gemeinsamen Militär-
kommission, in Zusammenarbeit mit der MO-
NUC, in dieser Hinsicht eine Rolle zukommt. 

Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der Ver-
stärkung der MONUC-Präsenz in Kisangani und
verlangt erneut, daß die Stadt im Einklang mit 
seinen einschlägigen Resolutionen entmilitarisiert
wird. Er betont in diesem Zusammenhang außer-
dem, wie wichtig es ist, den Kongo-Fluß wieder
uneingeschränkt, einschließlich für den kommer-
ziellen Schiffahrtsverkehr, zu öffnen, und fordert
alle Parteien auf, in dieser Hinsicht zusammenzu-
arbeiten.
Der Sicherheitsrat bringt seine Besorgnis über die
anhaltenden Menschenrechtsverletzungen, insbe-
sondere im Osten des Landes, zum Ausdruck und
fordert alle Parteien auf, ihnen ein Ende zu set-
zen.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verstöße ge-
gen die Waffenruhevereinbarung in der Demo-
kratischen Republik Kongo. – Resolution 1399
(2002) vom 19. März 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen

sowie die Erklärungen seines Präsidenten,
– unter Hinweis auf die Waffenruhevereinba-

rung von Lusaka (S/1999/815) und betonend,
daß die Waffenruhe zwischen den Parteien der
Vereinbarung seit Januar 2001 eingehalten
wurde,

– daran erinnernd, daß der innerkongolesische
Dialog ein wesentliches Element des Friedens-
prozesses in der Demokratischen Republik
Kongo ist,

– feststellend, daß die Situation in der Demokra-
tischen Republik Kongo eine Bedrohung des
Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit in der Region darstellt,

1. verurteilt die Wiederaufnahme der Kampf-
handlungen im Umland von Moliro sowie die
Einnahme Moliros durch die RCD-Goma und
betont, daß dies eine erhebliche Verletzung der
Waffenruhe darstellt;

2. betont, daß es keiner Partei der Waffenruhe-
vereinbarung von Lusaka gestattet sein soll,
während des Ablaufs eines Friedensprozesses
und der Dislozierung eines Friedenssicherungs-
einsatzes militärische Gewinne zu erzielen;

3. verlangt, daß sich die Soldaten der RCD-Goma
sofort und bedingungslos aus Moliro zurück-
ziehen, und verlangt außerdem, daß sich alle
Parteien auf die Verteidigungspositionen zu-
rückziehen, die in den Entflechtungs-Unterplä-
nen von Harare gefordert wurden;

4. verlangt außerdem, daß sich die RCD-Goma
aus Pweto zurückzieht, das sie unter Verstoß
gegen den Entflechtungsplan von Kampala und
Harare besetzt hält, um die Entmilitarisierung
dieses Ortes zu ermöglichen, und daß sich auch
alle anderen Parteien aus den Orten zurückzie-
hen, die sie unter Verstoß gegen den Entflech-
tungsplan von Kampala und Harare besetzt
halten;

5. weist darauf hin, daß auch Kisangani zu entmi-
litarisieren ist;

6. erinnert die RCD-Goma und alle anderen Par-
teien daran, daß sie ihren Verpflichtungen im
Hinblick auf die Waffenruhevereinbarung, den
Entflechtungsplan und die einschlägigen Reso-
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lutionen des Sicherheitsrats nachkommen müs-
sen;

7. fordert Rwanda auf, seinen Einfluß auf die
RCD-Goma geltend zu machen, damit sie die
in dieser Resolution erhobenen Forderungen
erfüllt;

8. begrüßt die Dislozierung der Mission der Ver-
einten Nationen in der Demokratischen Repu-
blik Kongo (MONUC) nach Moliro und Pweto
und fordert alle Parteien auf, mit der MONUC
in vollem Umfang zu kooperieren und die Si-
cherheit des Personals der Mission vor Ort zu
gewährleisten;

9. fordert die Parteien der Waffenruhevereinba-
rung von Lusaka auf, jede Militäraktion oder
sonstige Provokation zu unterlassen, insbeson-
dere solange der innerkongolesische Dialog
vonstatten geht;

10. betont, wie wichtig die Fortsetzung des inner-
kongolesischen Dialogs ist, und fordert die Re-
gierung der Demokratischen Republik Kongo
auf, ihre Teilnahme an dem Dialog unverzüg-
lich wieder aufzunehmen;

11. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Osttimor

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 10. September 2001 (UN-Dok. S/PRST/
2001/23)

Auf der 4368. Sitzung des Sicherheitsrats am 10.
September 2001 gab der Präsident des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Die Situation in Osttimor‹ durch den Rat
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat verweist auf seine früheren Re-
solutionen und die Erklärungen seines Präsidenten
zur Situation in Osttimor.
Der Sicherheitsrat begrüßt wärmstens die erfolg-
reiche Abhaltung der Wahlen zu der ersten Verfas-
sunggebenden Versammlung Osttimors am 30.
August 2001, insbesondere den ordnungsgemäßen
und friedlichen Verlauf der Wahlen und die über-
aus hohe Wahlbeteiligung, in der der Wunsch des
osttimorischen Volkes zum Ausdruck kam, eine
volle partizipatorische Demokratie aufzubauen. In
dieser Hinsicht erkennt der Rat mit Dankbarkeit
die wichtige Rolle der osttimorischen Führung an
und begrüßt die Kooperationsbereitschaft der Re-
gierung Indonesiens während der Wahlperiode.
Der Sicherheitsrat bekundet der Übergangsverwal-
tung der Vereinten Nationen in Osttimor seinen
Dank für ihren Beitrag zu einem reibungslosen und
repräsentativen Wahlprozeß. Der Sicherheitsrat
fordert alle Parteien auf, die Wahlergebnisse, 
die die Grundlage für eine Verfassunggebende
Versammlung auf breiter Basis bilden, uneinge-
schränkt zu achten und umzusetzen. Der Sicher-
heitsrat sieht mit Interesse der Konstituierung der
Verfassunggebenden Versammlung am 15. Sep-
tember und der Bildung der neuen Regierung im
Rahmen der Resolution 1272(1999) entgegen. Der
Sicherheitsrat fordert alle Parteien auf, gemeinsam
eine Verfassung auszuarbeiten, die den Willen des
osttimorischen Volkes widerspiegelt, und im Hin-
blick auf den erfolgreichen Abschluß der letzten
Schritte zur Unabhängigkeit im Rahmen eines
komplexen Stabilisierungsprozesses in Osttimor,

der einige Zeit dauern und viele Akteure einbezie-
hen wird, zusammenzuarbeiten.
Der Sicherheitsrat bekräftigt erneut, wie wichtig
eine beträchtliche internationale Präsenz in Ostti-
mor nach der Unabhängigkeit ist.
Der Rat sieht dem Eingang des Oktober-Berichts
des Generalsekretärs, der sich auf die Übergangs-
zeit und die Zeit nach der Unabhängigkeit konzen-
trieren wird, mit Interesse entgegen.«

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 31. Oktober 2001 (UN-Dok. S/PRST/
2001/32)

Auf der 4404. Sitzung des Sicherheitsrats am 31.
Oktober 2001 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation in Osttimor‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat begrüßt den Bericht des Gene-
ralsekretärs vom 18. Oktober 2001 (S/2001/983
und Korr.1).
Der Sicherheitsrat dankt dem Sonderbeauftragten
des Generalsekretärs in Osttimor und der Über-
gangsverwaltung der Vereinten Nationen in Ost-
timor (UNTAET) für ihre Bemühungen um die
Ausarbeitung detaillierter Pläne für die künftige
Präsenz der Vereinten Nationen in Osttimor.
Der Sicherheitsrat begrüßt die politischen Fort-
schritte, die bislang auf dem Weg zur Errichtung
eines unabhängigen osttimorischen Staates erzielt
wurden, und macht sich die Empfehlung der Ver-
fassunggebenden Versammlung zu eigen, wonach
die Unabhängigkeit am 20. Mai 2002 erklärt wer-
den soll.
Der Sicherheitsrat weist auf die Resolutionen 1272
(1999) vom 25. Oktober 1999 und 1338(2001)
vom 31. Januar 2001 sowie die sonstigen einschlä-
gigen Resolutionen hin. Er teilt die Einschätzung
des Generalsekretärs, daß der verfrühte Abzug der
internationalen Präsenz in einer Reihe von aus-
schlaggebenden Bereichen eine destabilisierende
Wirkung haben könnte. Er teilt ferner die Ein-
schätzung des Generalsekretärs, daß die Vereinten
Nationen weiterhin in Osttimor engagiert bleiben
sollten, um die wichtigen Ergebnisse, die die UN-
TAET bisher erzielt hat, zu schützen, in Zusam-
menarbeit mit anderen Akteuren auf diesen Ergeb-
nissen aufzubauen und der osttimorischen Regie-
rung bei der Gewährleistung von Sicherheit und
Stabilität behilflich zu sein.
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der Be-
merkung des Generalsekretärs, daß das Mandat der
UNTAET bis zur Unabhängigkeit verlängert wer-
den soll, und unterstützt seine Pläne, die Personal-
stärke und die Konfiguration der UNTAET in den
Monaten vor der Unabhängigkeit entsprechend an-
zupassen.
Der Sicherheitsrat unterstützt die Empfehlungen
des Generalsekretärs für den Fortbestand einer ent-
sprechend verkleinerten integrierten Mission der
Vereinten Nationen in der Zeit nach Erlangung der
Unabhängigkeit und ersucht den Generalsekretär,
die Planung und Vorbereitung für diese Mission
im Benehmen mit dem osttimorischen Volk fort-
zusetzen und dem Rat weitere und ausführlichere
Empfehlungen vorzulegen. Der Rat stimmt zu, daß
die Nachfolgemission von einem Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs geleitet werden und
einen militärischen Anteil, einen Zivilpolizeianteil
und einen zivilen Anteil umfassen soll, darunter
auch Sachverständige mit der Aufgabe, der neuen
osttimorischen Verwaltung wichtige Unterstüt-

zung zu gewähren. Der Rat stellt fest, daß ein
Kernbestand an Stellen für Zivilpersonal für die
Stabilität der unabhängigen osttimorischen Regie-
rung von entscheidender Bedeutung sein wird, und
er stimmt zu, daß für diese begrenzte Zahl von
Stellen Haushaltsmittel für einen Zeitraum von
sechs Monaten bis zu zwei Jahren nach Erlangung
der Unabhängigkeit zu veranschlagen sein werden.
Der Rat stimmt zu, daß die neue Mission davon
ausgehen soll, daß die operativen Verantwortlich-
keiten so bald wie möglich den osttimorischen
Behörden zu übertragen sind, und er spricht sich
für einen fortlaufenden Prozeß der Bewertung und
Verkleinerung der Mission über einen Zeitraum
von zwei Jahren ab der Erlangung der Unabhän-
gigkeit aus. In dieser Hinsicht erkennt der Rat die
maßgebliche Rolle der Generalversammlung bei
der Friedenskonsolidierung an und bekundet sei-
ne Absicht, die Planung für die Friedenskonsoli-
dierung in enger Zusammenarbeit mit der General-
versammlung weiterzuführen. Der Rat erkennt an,
wie wichtig es ist, daß bei der Nachfolgemission
und gegebenenfalls bei anderen Hilfsmaßnahmen
für Osttimor ein besonderer Schwerpunkt auf die
Justiz und die Menschenrechte gelegt wird.
Der Sicherheitsrat teilt die Einschätzung des Gene-
ralsekretärs, wonach der Beitrag der Vereinten Na-
tionen unbedingt durch multilaterale und bilaterale
Vereinbarungen ergänzt werden muß. Der Rat er-
wartet mit Interesse den Eingang von Informatio-
nen über die finanziellen Auswirkungen der Fol-
gemission und eine ausführliche Bewertung der
Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen den
wichtigsten beteiligten Akteuren, nämlich dem Sy-
stem der Vereinten Nationen, den internationalen
Finanzinstitutionen, regionalen Mechanismen und
einzelstaatlichen Gebern, bei ihren Bemühungen,
Osttimor bei diesem präzedenzlosen Übergang zur
Selbstregierung behilflich zu sein.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Übergangsverwaltung
der Vereinten Nationen in Osttimor (UN-
TAET). – Resolution 1392(2002) vom 31. Ja-
nuar 2002

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen

über die Situation in Osttimor, insbesondere
der Resolutionen 1272(1999) vom 25. Oktober
1999 und 1338(2001) vom 31. Januar 2001, so-
wie der einschlägigen Erklärungen seines Prä-
sidenten, insbesondere derjenigen vom 31. Ok-
tober 2001 (S/PRST/2001/32),

– in Würdigung der Arbeit der Übergangsver-
waltung der Vereinten Nationen in Osttimor
(UNTAET) und der Führungsrolle des Sonder-
beauftragten des Generalsekretärs im Hinblick
darauf, dem Volk von Osttimor Hilfe bei der
Schaffung der Grundlagen für den Übergang
zur Unabhängigkeit zu gewähren,

– unter Hinweis darauf, daß sich der Sicherheits-
rat in der Erklärung seines Präsidenten (S/
PRST/2001/32) den Vorschlag der Verfas-
sunggebenden Versammlung Osttimors vom
19. Oktober 2001 zu eigen gemacht hat, wo-
nach die Unabhängigkeit am 20. Mai 2002 er-
klärt werden soll, und mit Genugtuung über die
tatkräftigen Bemühungen der Zweiten Über-
gangsregierung und des Volkes Osttimors, die
Unabhängigkeit bis zu diesem Datum zu ver-
wirklichen,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 17. Januar 2002 (S/2002/80 und
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Corr.1) und Kenntnis nehmend von seiner
Empfehlung, das Mandat der UNTAET bis
zum Datum der Unabhängigkeit zu verlängern, 

– in der Erwartung, mindestens einen Monat vor
dem Unabhängigkeitsdatum weitere konkrete
Vorschläge des Generalsekretärs bezüglich des
Mandats und der Struktur einer Nachfolgemis-
sion der Vereinten Nationen nach der Unab-
hängigkeit zu erhalten,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
17. Januar 2002;

2. beschließt, das gegenwärtige Mandat der UN-
TAET bis zum 20. Mai 2002 zu verlängern;

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Sierra Leone

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Sierra Leone (UNAMSIL). – Re-
solution 1370(2001) vom 18. September 2001

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1270

(1999) vom 22. Oktober 1999, 1289(2000)
vom 7. Februar 2000, 1313(2000) vom 4. Au-
gust 2000, 1317(2000) vom 5. September
2000, 1321(2000) vom 20. September 2000
und 1346(2001) vom 30. März 2001 sowie die
Erklärung seines Präsidenten vom 3. Novem-
ber 2000 (S/PRST/2000/31) und alle anderen
einschlägigen Resolutionen sowie die Erklä-
rungen seines Präsidenten betreffend die Situa-
tion in Sierra Leone,

– in Bekräftigung des Eintretens aller Staaten für
die Achtung der Souveränität, der politischen
Unabhängigkeit und der territorialen Unver-
sehrtheit Sierra Leones,

– mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die
prekäre Sicherheitssituation in den Ländern am
Mano-Fluß, insbesondere über die fortgesetz-
ten Kampfhandlungen in Liberia, sowie über
die humanitären Folgen für die Zivilbevölke-
rung, die Flüchtlinge und die Binnenvertriebe-
nen in diesen Gebieten,

– erfreut über die Fortschritte im Friedenspro-
zeß, der auf die Herbeiführung von dauerhaf-
tem Frieden und nachhaltiger Sicherheit in
Sierra Leone gerichtet ist, und in Würdigung
der positiven Rolle der Mission der Vereinten
Nationen in Sierra Leone (UNAMSIL) bei der
Förderung des Friedensprozesses,

– in Anerkennung der Bedeutung, die der stufen-
weisen Ausweitung der staatlichen Autorität
auf das ganze Land, dem politischen Dialog
und der nationalen Aussöhnung, der Abhaltung
freier, fairer und transparenter Wahlen durch
die Regierung Sierra Leones, der Umwandlung
der Revolutionären Einheitsfront (RUF) in eine
politische Partei, der vollen Achtung der Men-
schenrechte für alle sowie der Rechtsstaatlich-
keit, einem wirksamen Vorgehen in den Fra-
gen der Straflosigkeit und der Rechenschafts-
pflicht, der freiwilligen und ungehinderten
Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenvertrie-
benen, der vollständigen Durchführung eines
Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wie-
dereingliederungsprogramms und der recht-
mäßigen Ausbeutung der natürlichen Ressour-
cen Sierra Leones zum Nutzen seines Volkes
zukommt, und betonend, daß die Vereinten

Nationen die Verwirklichung dieser Ziele wei-
terhin unterstützen sollten,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 7. September 2001 (S/2001/857),

1. beschließt, das Mandat der UNAMSIL um ei-
nen Zeitraum von sechs Monaten ab dem 30.
September 2001 zu verlängern;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die Truppen
und Unterstützungsanteile für die UNAMSIL
zur Verfügung stellen, sowie denjenigen, die
entsprechende Zusagen abgegeben haben;

3. ersucht den Generalsekretär, den Rat in regel-
mäßigen Abständen über die Fortschritte zu in-
formieren, die die UNAMSIL bei der Umset-
zung wesentlicher Aspekte ihres Einsatzkon-
zepts erzielt, und ersucht ihn ferner, in seinem
nächsten Bericht eine Bewertung der Schritte
zu unterbreiten, die zur Verbesserung der
Wirksamkeit der UNAMSIL unternommen
wurden;

4. bekundet seine weiterhin bestehende tiefe 
Besorgnis über die Berichte über Menschen-
rechtsverletzungen und Angriffe, die von der
RUF, den Zivilverteidigungskräften (CDF) und
anderen bewaffneten Gruppen und Einzelper-
sonen gegenüber der Zivilbevölkerung began-
gen wurden, insbesondere die weitverbreitete
Verletzung der Menschenrechte von Frauen
und Kindern, einschließlich sexueller Gewalt,
verlangt die sofortige Einstellung dieser Hand-
lungen und ersucht den Generalsekretär, dafür
zu sorgen, daß alle Dienstposten innerhalb der
UNAMSIL zur Überwachung der Einhaltung
der Menschenrechte besetzt werden, um den in
den Ziffern 40 bis 43 des Berichts des General-
sekretärs angesprochenen Besorgnissen Rech-
nung zu tragen;

5. begrüßt die Anstrengungen, die die Regierung
Sierra Leones und die RUF zur vollinhaltlichen
Durchführung der Waffenruhevereinbarung (S/
2000/1091) unternehmen, die am 10. Novem-
ber 2000 von der Regierung Sierra Leones und
der RUF in Abuja unterzeichnet und am 2. Mai
2001 auf der Tagung der Wirtschaftsgemein-
schaft der Westafrikanischen Staaten (ECO-
WAS), der Vereinten Nationen, der Regierung
Sierra Leones und der RUF in Abuja bekräftigt
wurde, und legt ihnen nahe, diese Anstrengun-
gen fortzusetzen;

6. fordert die RUF insbesondere nachdrücklich
auf, verstärkte Anstrengungen zur Erfüllung
ihrer Verpflichtungen nach der Waffenruhe-
vereinbarung von Abuja zu unternehmen und
den Vereinten Nationen völlige Freiheit bei der
Dislozierung ihrer Truppen im ganzen Land zu
gewährleisten und außerdem im Hinblick auf
die Wiederherstellung der Autorität der Regie-
rung Sierra Leones im ganzen Land die Freizü-
gigkeit von Personen, Gütern und humanitä-
rer Hilfe, die ungehinderte und sichere Bewe-
gungsfreiheit der humanitären Organisationen,
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen und die
sofortige Rückgabe aller beschlagnahmten
Waffen, Munition und sonstigen Ausrüstung
sicherzustellen;

7. legt  der Regierung Sierra Leones und der RUF
nahe, weiterhin Schritte zur Förderung des
Dialogs und der nationalen Aussöhnung zu un-
ternehmen, und unterstreicht in diesem Zusam-
menhang, wie wichtig die Wiedereingliede-
rung der RUF in die sierra-leonische Gesell-
schaft und die Umwandlung der RUF in eine
politische Partei ist, und verlangt, daß die RUF
alle Bemühungen um die Aufrechterhaltung
militärischer Optionen aufgibt;

8. ersucht die UNAMSIL, im Rahmen ihrer Mög-

lichkeiten und innerhalb ihrer Dislozierungs-
gebiete zurückkehrenden Flüchtlingen und Ver-
triebenen weiterhin Unterstützung zu gewäh-
ren, und fordert die RUF nachdrücklich auf, 
in Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach der
Waffenruhevereinbarung von Abuja zu diesem
Zweck zu kooperieren;

9. ersucht den Generalsekretär, dem Rat im Nach-
gang zu seinem Bericht vom 23. Mai 2001 (S/
2001/513) seine neuesten Auffassungen dar-
über zu unterbreiten, wie die Frage der Flücht-
linge und Binnenvertriebenen einer Lösung
nähergebracht werden kann, die auch die Rück-
kehr dieser Personen einschließt;

10. fordert die Regierungen und die betroffenen re-
gionalen Führer nachdrücklich auf, ihre volle
Zusammenarbeit mit der ECOWAS und den
Vereinten Nationen fortzusetzen, um die Be-
mühungen aller an dem Konflikt in Sierra Leo-
ne beteiligten Parteien um die vollständige und
friedliche Durchführung der Waffenruhever-
einbarung von Abuja zu fördern und dafür Hil-
fe zu gewähren;

11. befürwortet die von der ECOWAS derzeit un-
ternommenen Bemühungen um eine dauerhaf-
te und endgültige Beilegung der Krise in der
Region der Mano-Fluß-Union und unter-
streicht, wie wichtig die kontinuierliche politi-
sche und anderweitige Unterstützung ist, die
die Vereinten Nationen diesen Bemühungen ge-
währen, um die Region zu stabilisieren;

12. begrüßt die positiven Auswirkungen der Fort-
schritte im Friedensprozeß Sierra Leones auf
die Situation im Mano-Becken, namentlich 
die jüngsten Ministertagungen der Mano-Fluß-
Union und die Aussichten auf ein Gipfeltref-
fen der Präsidenten der Mano-Fluß-Union, und
befürwortet in diesem Zusammenhang die Be-
mühungen des Frauen-Friedensnetzwerks der
Mano-Fluß-Union um den Frieden in der Regi-
on;

13. betont, wie wichtig ein erfolgreiches Entwaff-
nungs-, Demobilisierungs- und Wiedereinglie-
derungsprogramm für die langfristige Stabilität
in Sierra Leone ist, begrüßt die bisherigen Fort-
schritte bei diesem Prozeß und fordert die
RUF, die CDF und die anderen Gruppen nach-
drücklich auf, ihre Verpflichtung auf das Pro-
gramm und ihre aktive Mitarbeit daran weiter-
zuführen;

14. bekundet seine Besorgnis über das ernste fi-
nanzielle Defizit in dem Treuhandfonds meh-
rerer Geber für das Entwaffnungs-, Demobili-
sierungs- und Wiedereingliederungsprogramm
und fordert die internationalen Organisationen
und die Geberländer nachdrücklich auf, die
diesbezüglichen Anstrengungen der Regierung
Sierra Leones großzügig und vordringlich zu
unterstützen sowie zusätzliche Mittel für ein
breites Spektrum dringend erforderlicher Maß-
nahmen für die Konfliktfolgezeit bereitzustel-
len, namentlich für die humanitären Bedürfnis-
se und den Wiederaufbau;

15. betont, wie wichtig freie, faire, transparente
und alle Seiten einschließende Wahlen für die
langfristige Stabilität Sierra Leones sind, und
nimmt Kenntnis von der Bereitschaft der UN-
AMSIL, im Rahmen ihrer Möglichkeiten den
reibungslosen Verlauf der Wahlen zu unter-
stützen; 

16. betont, daß der Auf- und Ausbau der Verwal-
tungskapazitäten Sierra Leones eine wichtige
Voraussetzung für dauerhaften Frieden und
nachhaltige Entwicklung in dem Land sowie
für die Abhaltung freier, fairer und transparen-
ter Wahlen ist, und fordert daher die Regierung
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Sierra Leones nachdrücklich auf, mit Unter-
stützung der UNAMSIL, nach Maßgabe ihres
Mandats, die Anstrengungen zur Wiederher-
stellung der Zivilgewalt und der grundlegen-
den öffentlichen Dienste im ganzen Land
(einschließlich der Diamantenproduktionsge-
biete) zu beschleunigen und zu koordinieren,
namentlich durch die Besetzung der wichtig-
sten Verwaltungsposten und die Stationierung
sierra-leonischer Polizeikräfte und die schritt-
weise Heranziehung der sierra-leonischen Ar-
mee zum Schutz der Grenze gegen externe
Kräfte, und legt den Staaten, den anderen inter-
nationalen Organisationen und den nichtstaat-
lichen Organisationen nahe, in dieser Hinsicht
angemessene Hilfe zu gewähren;

17. legt der Regierung Sierra Leones nahe, zusam-
men mit dem Generalsekretär, der Hohen
Kommissarin der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte und anderen zuständigen interna-
tionalen Akteuren die in der Resolution 1315
(2000) vom 14. August 2000 in Aussicht ge-
nommene Einrichtung der Kommission für
Wahrheit und Aussöhnung und des Sonderge-
richts zu beschleunigen und dabei insbesonde-
re zu bedenken, daß der angemessene Schutz
von Kindern gewährleistet werden muß, und
fordert die Geber nachdrücklich auf, Mittel für
die Kommission für Wahrheit und Aussöh-
nung zuzusagen und die für den Treuhand-
fonds für das Sondergericht zugesagten Fi-
nanzmittel auszuzahlen;

18. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, die
Sicherheitssituation sowie die politische, hu-
manitäre und die Menschenrechte betreffende
Situation in Sierra Leone weiterhin genau zu
beobachten und dem Rat nach entsprechenden
Konsultationen mit den truppenstellenden Län-
dern Bericht zu erstatten und ihm dabei etwai-
ge zusätzliche Empfehlungen vorzulegen, na-
mentlich dazu, wie die UNAMSIL die Regie-
rung Sierra Leones bei der Abhaltung von
Wahlen unterstützen wird;

19. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Verbots der Einfuhr von Rohdiaman-
ten aus Sierra Leone. – Resolution 1385(2001)
vom 19. Dezember 2001

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutio-

nen und die Erklärungen seines Präsidenten zur
Situation in Sierra Leone und insbesondere sei-
ne Resolutionen 1132(1997) vom 8. Oktober
1997, 1171(1998) vom 5. Juni 1998, 1299
(2000) vom 19. Mai 2000 und 1306(2000) vom
5. Juli 2000,

– in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staa-
ten zur Achtung der Souveränität, politischen
Unabhängigkeit und territorialen Integrität
Sierra Leones,

– mit Genugtuung über die bedeutenden Fort-
schritte des Friedensprozesses in Sierra Leone,
namentlich im Rahmen des Entwaffnungs-,
Demobilisierungs- und Wiedereingliederungs-
programms, und über die Anstrengungen der
Regierung, mit Hilfe der UNAMSIL ihre Auto-
rität auf die Diamantenproduktionsgebiete aus-
zudehnen, jedoch feststellend, daß sie noch

keine wirksame Autorität über diese Gebiete
etabliert hat,

– mit dem Ausdruck seiner anhaltenden Besorg-
nis über die Rolle, die der illegale Handel mit
Diamanten in dem Konflikt in Sierra Leone
spielt,

– mit Genugtuung über die Resolution der Gene-
ralversammlung A/RES/55/56 vom 1. Dezem-
ber 2000 sowie über die anhaltenden Bemühun-
gen der interessierten Staaten, der Diamanten-
industrie, insbesondere des Weltdiamantenrats,
und der nichtstaatlichen Organisationen, die
Verbindung zwischen dem illegalen Handel
mit Rohdiamanten und bewaffneten Konflik-
ten zu zerschlagen, insbesondere durch die be-
deutenden Fortschritte im Rahmen des Kim-
berley-Prozesses, und weitere diesbezügliche
Fortschritte befürwortend,

– mit Genugtuung über die Schaffung eines Zer-
tifizierungssystems im Zusammenhang mit
den Ausfuhren von Rohdiamanten aus Guinea
und über die fortgesetzten Bemühungen der
Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikanischen
Staaten (ECOWAS) sowie der westafrikani-
schen Länder, ein Zertifizierungssystem für die
ganze Region zu entwickeln,

– hervorhebend, daß alle Mitgliedstaaten, ein-
schließlich der diamanteneinführenden Län-
der, für die volle Durchführung der Maßnah-
men in Resolution 1306(2000) verantwortlich
sind, 

– Kenntnis nehmend von den Auffassungen der
Regierung Sierra Leones über die Ausweitung
der mit Ziffer 1 von Resolution 1306(2000)
verhängten Maßnahmen,

– feststellend, daß die Situation in Sierra Leone
auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit in der
Region darstellt,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

1. begrüßt die Schaffung und Anwendung eines
Herkunftszeugnissystems für den Diamanten-
handel in Sierra Leone und die Ausfuhr von
Rohdiamanten aus Sierra Leone, die nach die-
sem System zertifiziert wurden;

2. begrüßt Berichte, wonach die Herkunftszeug-
nisregelung hilft, den Strom von Konfliktdia-
manten aus Sierra Leone einzudämmen;

3. beschließt, daß die mit Ziffer 1 der Resolution
1306(2000) verhängten Maßnahmen für einen
weiteren Zeitraum von 11 Monaten ab dem 5.
Januar 2002 in Kraft bleiben, mit der Ausnah-
me, daß gemäß Ziffer 5 der Resolution 1306
(2000) die von der Regierung Sierra Leones
durch das Herkunftszeugnissystem kontrollier-
ten Rohdiamanten weiterhin von diesen Maß-
nahmen ausgenommen werden, und bestätigt,
daß er zusätzlich zu seiner im Einklang mit 
Ziffer 15 der Resolution 1306(2000) alle sechs
Monate durchzuführenden Überprüfung am En-
de dieses Zeitraums die Situation in Sierra Leo-
ne überprüfen wird, namentlich die Reichweite
der Autorität der Regierung über die Diaman-
tenproduktionsgebiete, um zu beschließen, ob
er diese Maßnahmen um einen weiteren Zeit-
raum verlängern wird und ob sie gegebenen-
falls abzuändern oder weitere Maßnahmen zu
ergreifen sind;

4. beschließt außerdem, daß die mit Ziffer 1 der
Resolution 1306(2000) verhängten und mit
Ziffer 3 verlängerten Maßnahmen unverzüg-
lich beendet werden, wenn der Rat beschließt,
daß dies zweckmäßig ist;

5. ersucht den Generalsekretär, die Bestimmun-
gen dieser Resolution und die durch sie aufer-

legten Verpflichtungen weithin bekannt zu ma-
chen;

6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Unterstüt-
zung der Wahlvorbereitungen in Sierra Leone.
– Resolution 1389(2002) vom 16. Januar 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen

und die Erklärungen seines Präsidenten zur Si-
tuation in Sierra Leone,

– in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staa-
ten zur Achtung der Souveränität, der politi-
schen Unabhängigkeit und der territorialen Un-
versehrtheit Sierra Leones,

– mit Genugtuung über die bedeutenden Fort-
schritte des Friedensprozesses in Sierra Leone,
feststellend, daß die Situation in Sierra Leone
nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit in der Re-
gion darstellt, und mit der Aufforderung, den
Friedensprozeß weiter zu konsolidieren und
voranzubringen,

– mit Genugtuung über den offiziellen Abschluß
des Entwaffnungsprozesses, mit der Aufforde-
rung, die Anstrengungen zur Einsammlung der
noch in den Händen der Zivilbevölkerung, ein-
schließlich der Exkombattanten, befindlichen
Waffen zu verstärken, und die internationale Ge-
meinschaft nachdrücklich auffordernd, ange-
messene Mittel für das Wiedereingliederungs-
programm bereitzustellen,

– betonend, wie wichtig freie, faire, transparente
und alle Seiten einschließende Wahlen für die
langfristige Stabilität Sierra Leones sind, und
in diesem Zusammenhang hervorhebend, wie
wichtig es ist, daß es allen politischen Parteien
frei steht, am Wahlkampf teilzunehmen, und
daß sie uneingeschränkten Zugang zu den Me-
dien haben,

– mit Genugtuung über die Fortschritte, die die
Regierung Sierra Leones und die Nationale
Wahlkommission Sierra Leones mit Hilfe der
Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leo-
ne (UNAMSIL) bei der Vorbereitung der
Wahlen erzielt haben, und vor allem die Natio-
nale Wahlkommission zu weiteren diesbezüg-
lichen Anstrengungen ermutigend, 

– hervorhebend, daß der Polizei Sierra Leones
die Hauptverantwortung für die Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ordnung zukommt, 

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 13. Dezember 2001 (S/2001/1195)
und Kenntnis nehmend von dem Ersuchen der
Nationalen Wahlkommission Sierra Leones an
die Vereinten Nationen, Unterstützung für die
Wahlen zu gewähren,

1. beschließt, daß die UNAMSIL gemäß Ziffer 
8 i) der Resolution 1270(1999) vom 22. Okto-
ber 1999 zur Erleichterung des reibungslosen
Ablaufs der Wahlen wahlbezogene Aufgaben
innerhalb der in den Ziffern 48 bis 62 des Be-
richts des Generalsekretärs vom 13. Dezember
2001 (S/2001/1195) festgelegten Parameter
übernehmen wird, im Rahmen ihres bestehen-
den Mandats, der ihr zur Verfügung stehenden
Mittel und innerhalb ihrer derzeitigen Einsatz-
gebiete sowie im Lichte der Bedingungen vor
Ort, und beschließt, daß diese Aufgaben fol-
gendes umfassen:
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a) Hilfe in Form logistischer Unterstützung
für die Nationale Wahlkommission beim
Transport von Wahlmaterialien und Perso-
nal, namentlich Nutzung der Lufttransport-
mittel der UNAMSIL, um unzugängliche
Gebiete ohne Straßenanbindung zu errei-
chen, Lagerung und Verteilung von Wahl-
materialien vor den Wahlen, Transport der
Stimmzettel nach den Wahlen, logistische
Unterstützung für internationale Wahlbe-
obachter und Nutzung der zivilen Kommu-
nikationseinrichtungen der UNAMSIL in
den Provinzen;

b) Erleichterung des freien Personen- und
Güterverkehrs und der ungehinderten Aus-
lieferung humanitärer Hilfsgüter im gan-
zen Land;

c) Gewährleistung erhöhter Sicherheit und
Abschreckung durch ihre Präsenz und im
Rahmen ihres Mandats während des ge-
samten Zeitraums der Vorbereitungen für
die Wahlen, der Wahlen selbst und unmit-
telbar nach Verkündigung der Wahlergeb-
nisse, sowie die Bereitschaft, ausnahms-
weise und unter der Führung der Polizei
Sierra Leones auf Störungen der öffentli-
chen Ordnung zu reagieren, vor allem in
der unmittelbaren Umgebung der Wahllo-
kale und an Orten, an denen damit zusam-
menhängende Aktivitäten stattfinden;

2. ermächtigt die UNAMSIL erneut, nach Kapitel
VII der Charta der Vereinten Nationen und ent-
sprechend Resolution 1270(1999) vom 22. Ok-
tober 1999 und Resolution 1289(2000) vom 7.
Februar 2000 die notwendigen Maßnahmen
zur Erfüllung der in Ziffer 1 b) und c) genann-
ten Aufgaben zu ergreifen, und bekräftigt, daß
die UNAMSIL in Wahrnehmung ihres Man-
dats die notwendigen Maßnahmen ergreifen
darf, um die Sicherheit und die Bewegungsfrei-
heit ihres Personals zu gewährleisten und im
Rahmen ihrer Mittel innerhalb ihres Einsatzge-
biets Zivilpersonen, die unmittelbar von kör-
perlicher Gewalt bedroht sind, Schutz zu ge-
währen, wobei die Verantwortlichkeiten der
Regierung Sierra Leones, namentlich der Poli-
zei Sierra Leones, zu berücksichtigen sind;

3. genehmigt die vom Generalsekretär in seinem
Bericht vom 13. Dezember 2001 (S/2001/1195)
vorgeschlagene Aufstockung der Zivilpolizei
der Vereinten Nationen, ermutigt den Gene-
ralsekretär, gegebenenfalls eine weitere Auf-
stockung zu beantragen, und macht sich die
Empfehlungen des Generalsekretärs zu eigen,
daß die Zivilpolizei der Vereinten Nationen die
folgenden Aufgaben übernehmen soll:
a) Beratung und Unterstützung der Polizei

Sierra Leones bei der Wahrnehmung ihrer
mit den Wahlen zusammenhängenden Auf-
gaben;

b) Unterstützung der Polizei Sierra Leones
bei der Ausarbeitung und Durchführung 
eines Wahlschulungsprogramms für ihr
Personal, das hauptsächlich die Gewährlei-
stung der Sicherheit öffentlicher Veran-
staltungen, die Menschenrechte und poli-
zeiliches Verhalten zum Inhalt hat;

4. begrüßt die vorübergehende Einrichtung eines
Wahlhilfeanteils bei der UNAMSIL, mit dem
Ziel, den Beitrag der UNAMSIL insbesondere
zur Erleichterung der Koordinierung der Wahl-
tätigkeiten zwischen der Nationalen Wahlkom-
mission, der Regierung Sierra Leones und an-
deren nationalen und internationalen Interes-
sengruppen zu verstärken;

5. begrüßt die im Bericht des Generalsekretärs

vom 13. Dezember 2001 (S/2001/1195) darge-
legte Absicht der UNAMSIL, in jeder Wahl-
region ein UNAMSIL-Wahlbüro einzurichten,
von dem aus der Wahlprozeß beobachtet wer-
den soll, und im Rahmen der verfügbaren Mit-
tel den internationalen Wahlbeobachtern Hilfe
zu gewähren;

6. nimmt mit Dank Kenntnis von der laufenden
Unterstützung, die die Sektion Öffentlichkeits-
arbeit der UNAMSIL der Nationalen Wahl-
kommission bei der Ausarbeitung und Durch-
führung einer Strategie für staatsbürgerliche
Bildung und Öffentlichkeitsarbeit gewährt,
und ermutigt die UNAMSIL, diese Anstren-
gungen fortzusetzen; 

7. unterstreicht die Verantwortung der Regie-
rung Sierra Leones und der Nationalen Wahl-
kommission für die Abhaltung freier und fairer
Wahlen und ermutigt die internationale Ge-
meinschaft, zu diesem Zweck großzügige Un-
terstützung und Hilfe zu gewähren;

8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Sierra Leone (UNAMSIL). – Re-
solution 1400(2002) vom 28. März 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen

und die Erklärungen seines Präsidenten zur Si-
tuation in Sierra Leone,

– in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staa-
ten zur Achtung der Souveränität, politischen
Unabhängigkeit und territorialen Integrität
Sierra Leones,

– mit Genugtuung über die Tagung der Präsiden-
ten der Mano-Fluß-Union, die am 27. Februar
2002 auf Einladung Seiner Majestät des Kö-
nigs von Marokko in Rabat stattfand,

– erfreut über die weiteren Fortschritte im Frie-
densprozeß in Sierra Leone, namentlich die
Aufhebung des Notstands, mit Lob über die 
positive Rolle, die die Mission der Vereinten
Nationen in Sierra Leone (UNAMSIL) bei der
Förderung des Friedensprozesses übernommen
hat, und seine weitere Festigung fordernd,

– dem Frauen-Friedensnetzwerk der Mano-Fluß-
Union und anderen Initiativen der Zivilgesell-
schaft nahelegend, auch weiterhin zum Frieden
in der Region beizutragen,

– feststellend, daß die Situation in Sierra Leone
auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit in der
Region darstellt,

– mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die
prekäre Situation in der Region des Mano-
Flusses, über die beträchtliche Zunahme der
Flüchtlinge und die humanitären Folgen für 
die Zivilbevölkerung, die Flüchtlinge und die
Binnenvertriebenen in der Region,

– betonend, wie wichtig freie, faire, transparente
und alle Seiten einschließende Wahlen sind,
und die Fortschritte begrüßend, die die Regie-
rung Sierra Leones und die Nationale Wahl-
kommission Sierra Leones bei der Vorberei-
tung der Wahlen, insbesondere bei der Regi-
strierung der Wähler, erzielt haben,

– erneut betonend, welche Bedeutung der wirk-
samen Ausdehnung der staatlichen Autorität
auf das ganze Land, der Wiedereingliederung

der ehemaligen Kombattanten, der freiwilligen
und ungehinderten Rückkehr der Flüchtlinge
und Binnenvertriebenen, der vollen Achtung
der Menschenrechte und der Rechtsstaatlich-
keit und wirksamen Maßnahmen in bezug auf
Straflosigkeit und Rechenschaftspflicht zu-
kommt, unter besonderer Berücksichtigung
des Schutzes von Frauen und Kindern, und die
anhaltende Unterstützung der Vereinten Natio-
nen für die Verwirklichung dieser Ziele her-
vorhebend, 

– mit Genugtuung über das Abkommen zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Regie-
rung Sierra Leones über die Schaffung eines
Sondergerichtshofs für Sierra Leone und die
Empfehlungen der Planungsmission betreffend
die Schaffung des Sondergerichtshofs für Sier-
ra Leone (S/2002/246) sowie den Bericht des
Generalsekretärs vom 14. März 2002 (S/2002/
267), wonach die UNAMSIL dem Sonderge-
richtshof administrative und die entsprechende
sonstige Unterstützung gewähren soll,

– hervorhebend, wie wichtig es ist, daß die UN-
AMSIL die Regierung Sierra Leones auch wei-
terhin bei der Festigung des Friedens und der
Stabilität nach den Wahlen unterstützt,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 14. März 2002 (S/2002/267),

1. beschließt, das Mandat der UNAMSIL um ei-
nen Zeitraum von sechs Monaten ab dem 30.
März 2002 zu verlängern;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die Truppen
und Unterstützungsanteile für die UNAMSIL
zur Verfügung stellen, sowie denjenigen, die
entsprechende Zusagen abgegeben haben;

3. begrüßt das in Ziffer 10 des Berichts des Gene-
ralsekretärs vom 14. März 2002 (S/2002/267)
ausgeführte militärische Einsatzkonzept für die
UNAMSIL für das Jahr 2002 und ersucht den
Generalsekretär, den Rat in regelmäßigen Ab-
ständen über die Fortschritte zu unterrichten,
die die UNAMSIL bei der Verwirklichung der
wichtigsten Aspekte des Konzepts und bei der
Planung der folgenden Phasen erzielt;

4. ermutigt die Regierung Sierra Leones und die
Revolutionäre Einheitsfront (RUF), sich ver-
stärkt um die vollinhaltliche Durchführung der
Waffenruhevereinbarung zu bemühen, die am
10. November 2000 von der Regierung Sierra
Leones und der RUF in Abuja unterzeichnet
(S/2000/1091) und am 2. Mai 2001 auf der Ta-
gung der Wirtschaftsgemeinschaft der West-
afrikanischen Staaten (ECOWAS), der Verein-
ten Nationen, der Regierung Sierra Leones und
der RUF in Abuja bekräftigt wurde;

5. legt der Regierung Sierra Leones und der RUF
nahe, weiterhin Schritte zur Förderung des
Dialogs und der nationalen Aussöhnung zu un-
ternehmen, und unterstreicht in diesem Zusam-
menhang, wie wichtig die Wiedereingliede-
rung der RUF in die sierra-leonische Gesell-
schaft und die Umwandlung der RUF in eine
politische Partei ist, und verlangt, daß alle nicht
dem Staat unterstehenden militärischen Struk-
turen unverzüglich und auf transparente Weise
abgebaut werden;

6. begrüßt den formellen Abschluß des Entwaff-
nungsprozesses, bekundet seine Besorgnis über
die ernsthafte Finanzierungslücke in dem von
mehreren Gebern finanzierten Treuhandfonds
für das Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und
Wiedereingliederungsprogramm, und fordert
die Regierung Sierra Leones nachdrücklich
auf, sich aktiv um die dringend benötigten zu-
sätzlichen Mittel für die Wiedereingliederung
zu bemühen;
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7. betont, daß der Auf- und Ausbau der Verwal-
tungskapazitäten der Regierung Sierra Leones
eine wesentliche Voraussetzung für dauerhaf-
ten Frieden und nachhaltige Entwicklung so-
wie für die Abhaltung freier und fairer Wahlen
ist, und fordert daher die Regierung Sierra Leo-
nes nachdrücklich auf, mit Unterstützung der
UNAMSIL, nach Maßgabe ihres Mandats, die
Wiederherstellung der Zivilgewalt und der öf-
fentlichen Dienste im ganzen Land, insbeson-
dere in den Diamantenabbaugebieten, zu be-
schleunigen, namentlich durch die Abordnung
der wichtigsten Verwaltungsbediensteten und
die Stationierung von Polizeikräften sowie
durch die Heranziehung der sierra-leonischen
Armee für Grenzschutzaufgaben, und fordert
die Staaten, die internationalen Organisationen
und die nichtstaatlichen Organisationen auf,
bei den breitgefächerten Normalisierungsan-
strengungen Hilfe zu leisten;

8. begrüßt die Einrichtung des Wahlanteils der
UNAMSIL und die Einstellung von 30 zusätz-
lichen Zivilpolizeiberatern, um die Regierung
Sierra Leones und die sierra-leonische Polizei
bei der Vorbereitung der Wahlen zu unterstüt-
zen;

9. begrüßt die am 16. Januar 2002 erfolgte Unter-
zeichnung des Abkommens zwischen der Re-
gierung Sierra Leones und den Vereinten Na-
tionen über die Schaffung eines Sondergerichts-
hofs für Sierra Leone, wie in der Resolution
1315(2000) vom 14. August 2000 vorgesehen,
fordert die Geber nachdrücklich auf, mit Vor-
rang die von ihnen zugesagten Mittel an den
Treuhandfonds für den Sondergerichtshof aus-
zuzahlen, sieht mit Interesse der zügigen Ar-
beitsaufnahme des Gerichtshofs entgegen und
billigt es, daß die UNAMSIL dem Sonder-
gerichtshof, unbeschadet ihrer Kapazität zur
Wahrnehmung ihres festgelegten Mandats, auf
der Grundlage der Kostenerstattung admini-
strative und entsprechende sonstige Unterstüt-
zung gewährt; 

10. begrüßt die Fortschritte, die die Regierung Sier-
ra Leones zusammen mit dem Generalsekretär,
der Hohen Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte und anderen maßgeb-
lichen internationalen Akteuren bei der Ein-
richtung der Kommission für Wahrheit und
Aussöhnung erzielt haben, und fordert die Ge-
ber nachdrücklich auf, mit Vorrang Finanzmit-
tel dafür bereitzustellen;

11. begrüßt das am 27. Februar 2002 in Rabat ab-
gehaltene Gipfeltreffen der Präsidenten der Ma-
no-Fluß-Union, fordert die Präsidenten nach-
drücklich auf, den Dialog fortzusetzen und die
von ihnen eingegangenen Verpflichtungen zur
Konsolidierung des Friedens und der Sicher-
heit in der Region umzusetzen, und befürwor-
tet die laufenden Bemühungen der ECOWAS
um eine dauerhafte und endgültige Beilegung
der Krise in der Region der Mano-Fluß-Union;

12. bekundet seine ernsthafte Besorgnis über die
Gewalt, insbesondere die sexuelle Gewalt, die
Frauen und Kinder während des Konflikts in
Sierra Leone erlitten, und hebt hervor, wie wich-
tig es ist, in diesen Fragen nach wirksamen Lö-
sungsmöglichkeiten zu suchen;

13. bekundet seine ernsthafte Besorgnis über die in
den Ziffern 38 bis 40 des Berichts des General-
sekretärs vom 14. März 2002 (S/2002/267) ge-
nannten, von der UNAMSIL gefundenen Be-
weise für Menschenrechtsverletzungen und Ver-
stöße gegen das humanitäre Recht, ermutigt die
UNAMSIL, ihre Arbeit fortzusetzen, und er-
sucht in diesem Zusammenhang den General-

sekretär, in seinem September-Bericht eine
weitere Lagebeurteilung vorzulegen, insbeson-
dere was die Lage der Frauen und Kinder an-
geht, die unter dem Konflikt zu leiden hatten;

14. bekundet seine ernste Besorgnis über Behaup-
tungen, denen zufolge einige Bedienstete der
Vereinten Nationen an dem sexuellen Miß-
brauch von Frauen und Kindern in Lagern für
Flüchtlinge und Binnenvertriebene in der Regi-
on beteiligt gewesen sein könnten, unterstützt
die Nulltoleranzpolitik des Generalsekretärs
für solche Mißbräuche, sieht mit Interesse dem
Bericht des Generalsekretärs über das Ergebnis
der Untersuchung dieser Behauptungen entge-
gen, und ersucht ihn, Empfehlungen dafür ab-
zugeben, wie solche Straftaten in Zukunft ver-
hindert werden können, und fordert gleichzei-
tig die betroffenen Staaten auf, die notwendi-
gen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre eigenen
Staatsangehörigen, die für solche Straftaten
verantwortlich sind, vor Gericht zu bringen;

15. legt der UNAMSIL nahe, im Rahmen ihrer
Möglichkeiten und innerhalb ihrer Dislozie-
rungsgebiete zurückkehrenden Flüchtlingen und
Vertriebenen weiterhin Unterstützung zu gewäh-
ren, und fordert alle Beteiligten nachdrücklich
auf, in Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach
der Waffenruhevereinbarung von Abuja zu die-
sem Zweck zu kooperieren;

16. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, die
Sicherheitssituation sowie die politische, hu-
manitäre und Menschenrechtssituation in Sier-
ra Leone auch künftig genau zu beobachten
und dem Rat nach entsprechenden Konsultatio-
nen mit den truppenstellenden Ländern Bericht
zu erstatten und ihm dabei etwaige zusätzliche
Empfehlungen vorzulegen, und ersucht den
Generalsekretär insbesondere, vor dem 30. Ju-
ni 2002 einen Zwischenbericht vorzulegen, der
die Situation nach den Wahlen und die Aus-
sichten für die Friedenskonsolidierung bewer-
tet;

17. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Somalia

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 31. Oktober 2001 (UN-Dok. S/PRST/
2001/30)

Auf der 4401. Sitzung des Sicherheitsrats am 31.
Oktober 2001 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation in Somaliat‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 11. Oktober 2001 (S/2001/963) und
Abhaltung einer öffentlichen Sitzung am 19. Okto-
ber 2001 (S/PV.4392 und S/PV.4392 Wiederauf-
nahme 1) bekräftigt der Sicherheitsrat sein Eintre-
ten für eine umfassende und dauerhafte Regelung
der Situation in Somalia im Einklang mit den
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen
und eingedenk seiner Achtung der Souveränität,
der territorialen Unversehrtheit, der politischen
Unabhängigkeit und der Einheit Somalias.
Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine Unter-
stützung für die Ergebnisse der Friedenskonferenz
von Arta, die Einrichtung der Übergangsnational-
versammlung und der Nationalen Übergangsregie-

rung. Er ermutigt die Nationale Übergangsregie-
rung, den Prozeß der Einbeziehung aller Gruppen
in dem Land, namentlich in den nordöstlichen und
nordwestlichen Gebieten, im Geiste eines kon-
struktiven Dialogs fortzusetzen, mit dem Ziel, die
Schaffung dauerhafter Regelungen für die Regie-
rung des Landes im Wege des demokratischen
Prozesses vorzubereiten.
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß der Frie-
densprozeß von Arta nach wie vor die am ehesten
tragfähige Grundlage für den Frieden und die na-
tionale Aussöhnung in Somalia darstellt. Er fordert
die Nationale Übergangsregierung, die politischen
und traditionellen Führer und die Bürgerkriegspar-
teien in Somalia nachdrücklich auf, alles zu tun,
um den Friedens- und Aussöhnungsprozeß durch
die Führung eines Dialogs und die Einbeziehung
aller Parteien im Geiste des gegenseitigen Entge-
genkommens und der Toleranz ohne Vorbedin-
gungen zu einem Abschluß zu bringen. Er fordert
alle Parteien auf, Handlungen zu unterlassen, die
den Friedensprozeß von Arta untergraben. Der Rat
betont, daß, während die Suche nach einer nationa-
len Lösung anhält, auch der Herbeiführung lokaler
politischer Regelungen ungebrochene Aufmerk-
samkeit gewidmet werden muß.
Der Sicherheitsrat bekundet seine Unterstützung
für die laufenden Anstrengungen der Nationalen
Übergangsregierung, die Sicherheit im Gebiet von
Mogadischu zu verstärken und die Nationale
Kommission für die Aussöhnung und die Rege-
lung von Eigentumsfragen, die wie in der  Über-
gangs-Nationalcharta vorgesehen unabhängig sein
soll, in ihre Funktion einzusetzen. Der Rat betont
die Notwendigkeit, im Einklang mit Resolution
1373(2001) vom 28. September 2001 Maßnahmen
gegen den internationalen Terrorismus zu ergrei-
fen, und begrüßt die erklärte Absicht der Nationa-
len Übergangsregierung, in dieser Hinsicht tätig 
zu werden. Der Rat fordert die internationale Ge-
meinschaft nachdrücklich auf, Somalia namentlich
durch den gemäß Resolution 1373(2001) einge-
setzten Ausschuß zur Bekämpfung des Terroris-
mus bei der Durchführung der genannten Resoluti-
on Unterstützung zu gewähren.
Der Sicherheitsrat ruft die beteiligten Staaten am
Horn von Afrika auf, einen konstruktiven Beitrag
zu den Friedensbemühungen in Somalia zu leisten.
Er betont, daß der Situation in Somalia und dem
Ziel der langfristigen regionalen Stabilität am wir-
kungsvollsten dadurch entsprochen werden kann,
daß die Nachbarstaaten eine positive Rolle über-
nehmen, so auch im Prozeß des Wiederaufbaus der
nationalen Institutionen in Somalia.
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß Dschibuti einen
wichtigen Beitrag zum Friedensprozeß von Arta
geleistet hat, und begrüßt es, daß es seine Rolle 
in dieser Hinsicht weiter wahrnimmt. Er ermutigt
die Zwischenstaatliche Behörde für Entwicklung
(IGAD), die Organisation der Afrikanischen Ein-
heit/Afrikanische Union und die Liga der Arabi-
schen Staaten, ihre Anstrengungen zur Förderung
des Friedens in Somalia zu verstärken.
Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten und die an-
deren Akteure auf, das mit Resolution 733(1992)
vom 23. Januar 1992 verhängte Waffenembargo
genauestens zu befolgen. Der Rat weist nochmals
nachdrücklich darauf hin, daß alle Staaten, ins-
besondere die Staaten der Region, sich der Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten Soma-
lias enthalten sollen. Eine derartige Einmischung
könnte die Souveränität, die territoriale Unver-
sehrtheit, die politische Unabhängigkeit und die
Einheit Somalias gefährden. 
Der Sicherheitsrat betont nochmals, daß das Ho-
heitsgebiet Somalias nicht dazu benutzt werden
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darf, die Stabilität in der Subregion zu untergra-
ben. 
Der Sicherheitsrat verurteilt entschieden den An-
griff auf eine Polizeiwache in Mogadischu am 13.
Oktober 2001, bei dem mehrere Polizeibeamte und
Zivilisten getötet wurden. Er verurteilt erneut den
Angriff auf die Einrichtungen von ›Ärzte ohne
Grenzen‹ in Mogadischu am 27. März 2001 und
die anschließende Entführung von internationalem
Personal und verlangt, daß die Verantwortlichen
vor Gericht gestellt werden. Der Rat stellt fest, daß
diese Angriffe zur selben Zeit verübt wurden, als
eine mögliche Friedenskonsolidierungsmission
für Somalia geprüft wurde. 
Der Rat betont, daß Gewalt in keinerlei Form die
Not des somalischen Volkes lindern oder dem
Land Stabilität, Frieden oder Sicherheit bringen
kann.  Er fordert die sofortige Beendigung aller
Gewalthandlungen in Somalia. Es darf nicht zuge-
lassen werden, daß gezielte Gewalthandlungen
den Wiederaufbau der Regierungsstrukturen So-
malias und die Wiederherstellung der Herrschaft
des Rechts im ganzen Land verhindern. In diesem
Zusammenhang verurteilt der Rat die Führer jener
bewaffneten Splittergruppen, die dem Friedens-
prozeß ferngeblieben sind und die nach wie vor ein
Hindernis für den Frieden und die Stabilität in So-
malia darstellen. 
Der Sicherheitsrat bringt seine Besorgnis über die
humanitäre Situation in Somalia zum Ausdruck,
insbesondere in den südlichen Gebieten sowie in
den Regionen von Bay, Bakool, Gedo und Hiran,
auf Grund der erwarteten unsicheren Ernährungs-
lage und des Ausbleibens der Regenfälle im Zeit-
raum Oktober-Dezember. Er weist auf den drin-
genden Bedarf an internationaler Hilfe hin, um un-
ter anderem den Mangel an Nahrungsmitteln und
Wasser auszugleichen und damit gleichzeitig auch
eine durch Umweltbelastungen verursachte Mi-
gration und die Verbreitung von Krankheiten zu
bekämpfen, die einen möglichen weiteren Desta-
bilisierungseffekt haben könnten. Angesichts des-
sen, daß auch Probleme bei den Viehexporten we-
sentlich zur Verschlechterung der wirtschaftlichen
und humanitären Lage beigetragen haben, fordert
der Rat alle Staaten und alle Behörden in Soma-
lia auf, bei den Anstrengungen zur Ermöglichung
der Wiederaufnahme dieser Ausfuhren mitzuwir-
ken.
Der Sicherheitsrat stellt mit Befriedigung fest, daß
die Vereinten Nationen, die Rotkreuzbewegung
und die nichtstaatlichen Organisationen auch wei-
terhin allen Gebieten Somalias humanitäre und
Entwicklungshilfe gewähren. Der Rat fordert alle
Parteien in Somalia auf, die Sicherheit des Perso-
nals der Vereinten Nationen, des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz sowie der nichtstaatli-
chen Organisationen uneingeschränkt zu achten
und ihm in ganz Somalia uneingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit und freien Zugang zu garantieren.
Der Rat ruft die Mitgliedstaaten auf, umgehend
großzügig auf den konsolidierten interinstitutio-
nellen Beitragsappell der Vereinten Nationen für
2001 zu reagieren, in dessen Rahmen bisher nur 16
Prozent der für den festgestellten Bedarf benötig-
ten Finanzmittel aufgebracht wurden.
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, die
folgenden Maßnahmen zur Unterstützung des
Friedensprozesses in Somalia zu ergreifen:
i) eine vom Amtssitz geleitete interinstitutionelle

Mission zu entsenden, um auf der Grundlage
der bei den Vereinten Nationen geltenden all-
gemeinen Maßstäbe eine umfassende Bewer-
tung der Sicherheitssituation in Somalia, na-
mentlich in Mogadischu, durchzuführen;

ii) Vorschläge dazu auszuarbeiten, wie die Ver-

einten Nationen die Demobilisierung der Mi-
lizangehörigen und die Ausbildung von Poli-
zeibeamten der nationalen Übergangsregierung
weiter unterstützen können;

iii) die Geber zu bitten, Beiträge an den Treuhand-
fonds für die Friedenskonsolidierung in Soma-
lia zu leisten, der entsprechend dem Vorschlag
in dem Bericht des Generalsekretärs vom 19.
Dezember 2000 (S/2000/1211) eingerichtet wer-
den soll, um die vorgesehenen Tätigkeiten in
Übereinstimmung mit den Vorschlägen, die
nach Ziffer ii) ausgearbeitet werden, zu er-
leichtern;

iv) zu prüfen, inwieweit das Mandat des Politi-
schen Büros der Vereinten Nationen für Soma-
lia gegebenenfalls abgeändert werden kann;

v) Konsultationen mit allen Beteiligten zu führen,
um praktische und konstruktive Wege zur Er-
reichung der folgenden Ziele zu finden:
a) kohärente politische Ansätze für Somalia

und die Konsolidierung der Unterstützung
für Frieden und Aussöhnung im Land zu
fördern;

b) den Informationsaustausch zu erleichtern
und

c) Mittel und Wege zu finden, um die Auf-
merksamkeit auf Somalias Bedürfnisse in
bezug auf die nationale Aussöhnung und
Entwicklung zu lenken.

Die Anstrengungen zur Erreichung der unter
den Buchstaben a), b) und c) genannten Ziele
sollen ihren Schwerpunkt in der Region haben
und in engem Zusammenwirken mit der Zwi-
schenstaatlichen Behörde für Entwicklung
(IGAD) und ihrem Partnerforum, der Organisa-
tion der Afrikanischen Einheit/Afrikanischen
Union, der Liga der Arabischen Staaten und
dem Sicherheitsrat erfolgen;

vi) die Bemühungen um humanitäre und Entwick-
lungshilfe in Somalia durch dringliche Kontak-
te mit den Geberländern und den zuständigen
nichtstaatlichen Organisationen zu verstärken
und 

vii)zumindest alle vier Monate Berichte über die
Situation in Somalia und die Anstrengungen
zur Förderung des Friedensprozesses vorzule-
gen, einschließlich aktualisierter Berichte über
den möglichen Umfang und die Eventualfall-
planung für die Einrichtung einer Friedenskon-
solidierungsmission für Somalia. Der nächste
Bericht, der am 31. Januar 2002 vorzulegen ist,
soll eine Aktualisierung der gemäß den Ziffern
i) bis vi) durchgeführten Tätigkeiten enthalten.

Der Sicherheitsrat bleibt mit der Angelegenheit
befaßt.«

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 28. März 2002 (UN-Dok. S/PRST/2002/8)

Auf der 4502. Sitzung des Sicherheitsrats am 28.
März 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation in Somalia‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat verweist auf die Erklärungen
seines Präsidenten vom 31. Oktober 2001 (S/PRST/
2001/30) und vom 11. Januar 2001 (S/PRST/2001/
1) sowie auf alle anderen früheren Beschlüsse be-
treffend die Situation in Somalia. Nach Behand-
lung des Berichts des Generalsekretärs vom 21.
Februar 2002 (S/2002/189) und Abhaltung einer
öffentlichen Sitzung am 11. März 2002 bekräftigt
der Rat sein Eintreten für eine umfassende und

dauerhafte Regelung der Situation in Somalia so-
wie seine Achtung der Souveränität, der territoria-
len Unversehrtheit, der politischen Unabhängigkeit
und der Einheit Somalias, im Einklang mit den
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen.
Der Sicherheitsrat erklärt erneut seine Unterstüt-
zung für den Friedensprozeß von Arta, der nach
wie vor die am ehesten tragfähige Grundlage für
den Frieden und die nationale Aussöhnung in So-
malia darstellt. Der Rat fordert die Nationale Über-
gangsregierung, die örtlichen Behörden und die
politischen und traditionellen Führer in Somalia
nachdrücklich auf, alles zu tun, um den Friedens-
und Aussöhnungsprozeß durch Dialog und die
Einbeziehung aller Parteien im Geiste des gegen-
seitigen Entgegenkommens und der Toleranz 
zum Abschluß zu bringen, mit dem Ziel, in Soma-
lia eine alle Seiten einschließende Regierung ein-
zusetzen, die auf der Teilung und Übertragung der
Machtbefugnisse durch einen demokratischen Pro-
zeß beruht.
Der Sicherheitsrat unterstützt nachdrücklich die
von der neunten Gipfelkonferenz der Zwischen-
staatlichen Behörde für Entwicklung (IGAD) und
dem IGAD-Ausschuß der Außenminister am 14.
Februar 2002 verabschiedeten Beschlüsse, im
April 2002 in Nairobi eine Nationale Aussöh-
nungskonferenz für Somalia abzuhalten, an der die
Nationale Übergangsregierung und alle anderen
somalischen Parteien ohne Vorbedingungen teil-
nehmen werden. Der Rat unterstützt nachdrücklich
die von der neunten Gipfelkonferenz der IGAD an
Kenia, Äthiopien und Dschibuti, die Frontstaaten,
gerichtete Aufforderung, ihre Bemühungen um ei-
ne nationale Aussöhnung in Somalia unter der
Aufsicht des Vorsitzenden der IGAD zu koordi-
nieren und die Aussöhnungskonferenz unter der
Leitung des kenianischen Präsidenten Moi als Ko-
ordinator der Frontstaaten mit dem Ziel abzuhal-
ten, den Friedensprozeß in Somalia weiterzu-
führen und dem Vorsitzenden der IGAD Bericht
zu erstatten. Der Rat wird die weiteren Entwick-
lungen genau verfolgen und betont, daß die kon-
struktive und koordinierte Beteiligung aller Front-
staaten ausschlaggebend für die Wiederherstel-
lung des Friedens und der Sicherheit in Somalia
ist. Der Rat fordert alle Staaten in der Region, auch
diejenigen, die nicht Mitgliedstaaten der IGAD
sind, auf, konstruktiv zu den Friedensbemühungen
für Somalia beizutragen, auch indem sie ihren Ein-
fluß geltend machen, um diejenigen somalischen
Gruppen an den Verhandlungstisch zu bringen, die
sich bisher noch nicht am Friedensprozeß beteiligt
haben. Der Rat legt dem Generalsekretär nahe, die
IGAD-Initiative in der bevorstehenden wichtigen
Zeit durch seinen Sonderberater und das Politische
Büro der Vereinten Nationen für Somalia (UN-
POS) aktiv zu unterstützen.
Unterstreichend, daß die Zukunft Somalias vor al-
lem von der Entschlossenheit der somalischen Füh-
rer abhängt, dem Leiden ihres Volkes ein Ende zu
machen, indem sie durch Verhandlungen zu ei-
ner friedlichen Beendigung des Konflikts gelan-
gen, fordert der Sicherheitsrat alle Parteien mit al-
lem Nachdruck auf, auf der Ebene der Entschei-
dungsträger an der für April 2002 anberaumten
Aussöhnungskonferenz in Nairobi teilzunehmen.
Der Rat bekundet seine Absicht, die Situation in
Somalia unter Berücksichtigung der bei Abschluß
der Aussöhnungskonferenz erzielten Ergebnisse
zu prüfen, auch im Hinblick auf die konstruktive
Beteiligung beziehungsweise die Nichtbeteiligung
der jeweiligen Parteien.
Höchst besorgt über die jüngsten Kampfhandlun-
gen in Mogadischu und in der Region von Gedo
fordert der Sicherheitsrat die sofortige Beendigung
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aller Gewalthandlungen in Somalia. Der Rat ver-
urteilt die Führer jener bewaffneten Splittergrup-
pen, die nach wie vor ein Hindernis für den Frie-
den und die Stabilität in Somalia darstellen. Der
Rat betont, daß die Friedensbemühungen im Land
nicht durch vorsätzliche Gewalthandlungen oder
andere Akte unterlaufen werden dürfen, die darauf
gerichtet sind, die Rückkehr des Landes zur Nor-
malität und die Einrichtung beziehungsweise Wie-
derherstellung seiner Regierungsstrukturen zu ver-
hindern. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit ernster Besorgnis
Kenntnis von dem fortgesetzten Zustrom von Waf-
fen und Munition aus anderen Ländern nach So-
malia sowie von Berichten über die Ausbildung
von Milizen und über Pläne für groß angelegte Of-
fensiven in den südlichen und nordöstlichen Lan-
desteilen. Der Rat ist außerdem besorgt über den
unerlaubten Verkehr und Handel mit Kleinwaffen
in der gesamten Subregion. Der Rat besteht darauf,
daß sich kein Staat, insbesondere kein Staat der
Region, in die inneren Angelegenheiten Somalias
einmischen darf. Eine solche Einmischung trägt
nur weiter zur Destabilisierung Somalias und zu
einem Klima der Angst bei, beeinträchtigt die
Menschenrechte des einzelnen und könnte die
Souveränität, die territoriale Unversehrtheit, die
politische Unabhängigkeit und die Einheit des
Landes gefährden. Der Rat besteht darauf, daß das
Hoheitsgebiet Somalias nicht dazu benutzt werden
darf, die Stabilität in der Subregion zu untergra-
ben. Der Rat betont, daß der Situation in Somalia
und dem Ziel der langfristigen regionalen Stabi-
lität am wirkungsvollsten dadurch entsprochen
werden kann, daß alle Staaten in der Region eine
positive Rolle übernehmen, so auch im Prozeß des
Wiederaufbaus der nationalen Institutionen in So-
malia. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten und anderen
Akteure auf, das mit Resolution 733(1992) vom
23. Januar 1992 verhängte Waffenembargo genau-
estens zu befolgen und alle Informationen über et-
waige Verletzungen an den Ausschuß nach Reso-
lution 751(1992) vom 24. April 1992 weiterzulei-
ten. Der Rat verleiht seiner Entschlossenheit Aus-
druck, bis zum 30. April 2002 konkrete Regelun-
gen und/oder Mechanismen zu schaffen, die unab-
hängige Informationen über Verstöße gegen das
Embargo generieren und seine Durchsetzung ver-
bessern.
Der Sicherheitsrat betont die Notwendigkeit, wei-
tere Anstrengungen gegen den internationalen Ter-
rorismus im Einklang mit Resolution 1373(2001)
vom 28. September 2001 zu unternehmen. Der Rat
nimmt Kenntnis von der Entschlossenheit der Na-
tionalen Übergangsregierung, den internationalen
Terrorismus zu bekämpfen, und begrüßt den da-
zu vorgelegten Bericht (S/2001/1287). Der Rat
nimmt ferner Kenntnis von der erklärten Absicht
der örtlichen Behörden in verschiedenen Teilen
des Landes, Maßnahmen im Einklang mit Resolu-
tion 1373 zu ergreifen. Darauf bestehend, daß es
Personen und Körperschaften nicht gestattet wer-
den darf, sich die Situation in Somalia zunutze zu
machen, um aus diesem Land heraus terroristische
Handlungen zu finanzieren, zu planen, zu ermögli-
chen, zu unterstützen und zu begehen, betont der
Rat, daß die Anstrengungen zur Bekämpfung des
Terrorismus in Somalia von der Herbeiführung des
Friedens und der Errichtung von Regierungs- und
Verwaltungsstrukturen nicht zu trennen sind. In
diesem Geiste fordert der Rat die internationale
Gemeinschaft nachdrücklich auf, Somalia für die
weitere und umfassende Durchführung der Reso-
lution 1373 Hilfe zu gewähren.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß sich die Haus-

haltseinkommen in Somalia auf Grund der rück-
läufigen Einzahlungen und des Einfrierens der
Konten von Einzelpersonen im Anschluß an die
Schließung der Büros der Al-Barakaat-Gruppe ver-
ringert haben. Der Rat unterstreicht die Notwen-
digkeit, dringend Mechanismen zur Erleichterung
legitimer Geldüberweisungen nach und aus Soma-
lia zu entwickeln und gleichzeitig den weiteren
Zustrom von Finanzmitteln an Terroristen und 
terroristische Gruppen zu verhindern, unter unein-
geschränkter Berücksichtigung der unterschiedli-
chen hiermit verbundenen Belange. Der Rat sieht
sich durch die Initiative des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen ermutigt, einen
Rahmen zur Überwachung und Regulierung von
Unternehmen für Geldüberweisungen zu schaffen,
um ihre lokale und internationale Geschäftstätig-
keit zu erleichtern. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis über
die humanitäre Situation in Somalia, insbesondere
in den Regionen von Gedo und Bari. Der Rat lenkt
die Aufmerksamkeit darauf, daß dringender Be-
darf an internationaler Hilfe besteht, um unter an-
derem dem Mangel an Nahrungsmitteln und Was-
ser abzuhelfen und damit gleichzeitig auch eine
Migration mit potentiell weiter destabilisierender
Wirkung und den Ausbruch von Krankheiten zu
verhindern. Er unterstreicht ferner, daß längerfri-
stige Interventionen notwendig sind, um die wirt-
schaftliche Erholung anzuregen, die Vermögens-
grundlage der Haushalte wieder aufzubauen und
eine beständige Produktivität zu fördern. Der Rat
fordert die Mitgliedstaaten auf, dringend und groß-
zügig auf den konsolidierten interinstitutionellen
Beitragsappell der Vereinten Nationen für 2002 zu
reagieren.
Feststellend, daß die Probleme bei den Viehexpor-
ten die humanitäre und wirtschaftliche Lage in So-
malia schwer beeinträchtigt haben, begrüßt der Si-
cherheitsrat die Aufhebung des Ausfuhrverbots
durch einige Staaten und fordert die Staaten, die
das Verbot noch aufrechterhalten, auf, aktive Maß-
nahmen zur Wiederaufnahme der Viehimporte aus
Somalia zu ergreifen. Der Rat würdigt die An-
strengungen des Entwicklungsprogramms der Ver-
einten Nationen und der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation, auf die Aufhebung des
von einigen Staaten verhängten Verbots hinzuwir-
ken. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der jüng-
sten Bewertung der Sicherheitslage durch die In-
terinstitutionelle Mission nach Somalia. Der Rat
stellt ferner fest, daß sich das Sicherheitsregime an
der Praxis der Vereinten Nationen ausrichten wird,
nach Maßgabe einer ständigen Bewertung der Si-
cherheitsbedingungen schrittweise mit denjenigen
somalischen Gemeinschaften zusammenzuwirken,
die sich im Übergang zum Frieden befinden. Der
Rat ersucht den Generalsekretär, die Sicherheitsla-
ge fortlaufend zu prüfen, namentlich durch regel-
mäßige vom Amtssitz geleitete interinstitutionelle
Bewertungsmissionen. 
Der Sicherheitsrat stellt mit Befriedigung fest, daß
die Vereinten Nationen, die Rotkreuz- und Rot-
halbmondbewegung und die nichtstaatlichen Or-
ganisationen trotz der schwierigen Sicherheitsbe-
dingungen allen Gebieten Somalias auch weiterhin
humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe leisten.
Der Rat verurteilt die Angriffe auf humanitäres
Personal und fordert alle Parteien in Somalia auf,
die Sicherheit des Personals der Vereinten Na-
tionen, des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz sowie der nichtstaatlichen Organisationen
uneingeschränkt zu achten und ihm in ganz Soma-
lia uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und frei-
en Zugang zu garantieren. 

Der Sicherheitsrat schätzt den Wunsch der Natio-
nalen Übergangsregierung und verschiedener ört-
licher Behörden in Somalia, mit den Vereinten 
Nationen zusammenzuarbeiten, um ein förderli-
ches Umfeld für die humanitäre Hilfe und Ent-
wicklungshilfe zu schaffen, und würdigt die von
den Organisationen der Vereinten Nationen im
Land gegenwärtig durchgeführten Aktivitäten zur
Friedenskonsolidierung. Der Rat stellt fest, daß in
einigen Gebieten bereits sicherer Zugang für das
Personal und die Ausrüstung der Vereinten Natio-
nen, der Rotkreuz- und der Rothalbmondbewe-
gung und der nichtstaatlichen Organisationen be-
steht. Er stellt ferner fest, daß nach dem Bericht
des Generalsekretärs in einigen Gebieten im Nor-
den, in der Mitte und im Süden Somalias eine Ten-
denz zu verbesserten Sicherheitsbedingungen be-
steht. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der Emp-
fehlung des Generalsekretärs, wonach die interna-
tionale Gemeinschaft ihre Hilfsprogramme für So-
malia, wo immer die Sicherheitslage dies erlaubt,
in kreativer und innovativer Weise ausbauen muß,
unter anderem auch durch größere Anstrengungen,
um sicherzustellen, daß die durch gezielte Hilfe
abgeworfene Friedensdividende in vollem Um-
fang ausgenutzt wird. Der Rat erklärt erneut, daß
eine umfassende Friedenskonsolidierungsmissi-
on für die Konfliktfolgezeit entsandt werden soll-
te, sobald die Sicherheitsbedingungen dies zulas-
sen. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, sei-
nen Beauftragten, in enger Zusammenarbeit mit
dem residierenden Koordinator der Vereinten Na-
tionen für Somalia, unter den gegenwärtigen Be-
dingungen dringend und so umfassend wie mög-
lich zu nutzen, um die laufenden Aktivitäten zur
Friedenskonsolidierung zu koordinieren und auf
kohärente Weise und im Einklang mit den Sicher-
heitsvorkehrungen für ihre schrittweise Auswei-
tung Sorge zu tragen, so auch durch die Stärkung
des Personals. Bei den vor Ort getroffenen Maß-
nahmen zur Vorbereitung einer umfassenden Frie-
denskonsolidierungsmission sollten die nachste-
henden Elemente berücksichtigt und gleichzeitig
auch andere Vorschläge für Friedenskonsolidie-
rungsmaßnahmen in der Konfliktfolgezeit geprüft
werden:
a) gemeinschaftsgestützte Friedenskonsolidierung;
b) die Entwaffnung, Demobilisierung, Rehabili-

tierung und Wiedereingliederung von Milizen,
insbesondere von Kindersoldaten;

c) die Bewertung und Bekämpfung des unerlaub-
ten Handels mit Kleinwaffen;

d) die Ausbildung von Polizeikräften mit dem
Ziel, in ganz Somalia einheitliche Regeln für
die Rechtsdurchsetzung aufzustellen;

e) Projekte mit rascher Wirkung zur Verbesse-
rung der Sicherheit;

f) die verstärkte Beteiligung von Frauen an der
Friedenskonsolidierung auf allen Ebenen;

g) ein verstärkter Dialog über humanitäre und
Entwicklungsfragen, einschließlich der Rege-
lung von Landansprüchen auf lokaler Ebene; 

h) Aidsaufklärung und -prävention. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär,
ohne weitere Verzögerung einen Treuhandfonds
für die Friedenskonsolidierung in Somalia zu
schaffen, der die vor Ort durchgeführten Vorberei-
tungsmaßnahmen für eine umfassende Friedens-
konsolidierungsmission unterstützen und den in-
terinstitutionellen Beitragsappell der Vereinten Na-
tionen ergänzen soll, wie in seinem Bericht vom
19. Dezember 2000 (S/2000/1211) und in den Er-
klärungen seines Präsidenten vom 11. Januar 2001
(S/PRST/2001/1) und vom 31. Oktober 2001 (S/
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PRST/2001/30) vorgesehen, und bittet die Geber,
sich kundzutun und frühzeitig Beiträge zu entrich-
ten. 
Unter Hervorhebung seiner nachdrücklichen Ent-
schlossenheit, das System der Vereinten Nationen
bei seinem schrittweisen Herangehen an die Frie-
denskonsolidierung in Somalia im Sinne dieser Er-
klärung auf praktische Weise zu unterstützen, bil-
ligt der Sicherheitsrat eine auf entsprechender
Ebene angesiedelte Arbeitsmission in die Region,
die sich aus interessierten Mitgliedern des Rates
und Bediensteten des Sekretariats zusammensetzt.
Diesbezüglich würde er die Hilfestellung und
Beiträge des UNPOS und des Landesteams der
Vereinten Nationen für Somalia begrüßen. Der Rat
bringt seine Entschlossenheit zum Ausdruck, sich
auf der Grundlage des von der Mission vorzule-
genden Berichts sowie des nächsten Berichts des
Generalsekretärs damit zu befassen, wie er die
Friedensbemühungen in Somalia auf praktische,
konkrete Weise umfassend weiter unterstützen
kann.
Der Sicherheitsrat billigt die Einrichtung einer So-
malia-Kontaktgruppe, die in Nairobi und New
York tätig sein wird. Der Rat bittet den in Nairo-
bi ansässigen Teil der Kontaktgruppe, unter ande-
rem den Abschluß des Friedensprozesses von Arta
zu fördern, namentlich durch die oben genannte
IGAD-Initiative, die Durchführung des oben dar-
gestellten Pilotprogramms für die Friedenskonso-
lidierung zu unterstützen und praktische Möglich-
keiten zu entwickeln, um den Informationsaus-
tausch durch die Einbeziehung verschiedener Ak-
teure in der Region, einschließlich der Gemein-
schaft der nichtstaatlichen Organisationen, zu er-
leichtern. Der Rat unterstreicht ferner, daß der
Hauptzweck des in New York ansässigen Teils der
Kontaktgruppe darin bestehen sollte, die Somalia
betreffende Arbeit des Sekretariats zu unterstüt-
zen, um sicherzustellen, daß die Vereinten Natio-
nen der Lage im Land gebührend Rechnung tra-
gen.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Ernennung von
Winston A. Tubman zum neuen Beauftragten des
Generalsekretärs und Leiter des Politischen Büros
der Vereinten Nationen für Somalia und seinen
Amtsantritt in Nairobi im April 2002. Der Rat
dankt dem scheidenden Beauftragten, David Ste-
phen, für seine über vier Jahre hinweg unermüd-
lich unternommenen Bemühungen um die nationa-
le Aussöhnung in Somalia. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, in
seinem am 30. Juni 2002 vorzulegenden Bericht
voll auf die in dieser Erklärung enthaltenen Forde-
rungen einzugehen. 
Der Sicherheitsrat bleibt mit der Angelegenheit
befaßt.« 

UN-Mitgliedschaft

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Aufnahme
Osttimors in die Vereinten Nationen. – Resolu-
tion 1414(2002) vom 23. Mai 2002

Der Sicherheitsrat,
– nach Prüfung des Antrags der Demokratischen

Republik Osttimor auf Aufnahme in die Ver-
einten Nationen (S/2002/558),

> empfiehlt der Generalversammlung, die De-
mokratische Republik Osttimor als Mitglied in
die Vereinten Nationen aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim-
mung angenommen.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 23. Mai 2002 (UN-Dok. S/PRST/2002/15)

Auf der 4542. Sitzung des Sicherheitsrats am 23.
Mai 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Aufnahme neuer Mitglieder‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat beschlossen, der General-
versammlung die Aufnahme der Demokratischen
Republik Osttimor als Mitglied in die Vereinten
Nationen zu empfehlen. Im Namen der Mitglieder
des Sicherheitsrats möchte ich die Demokratische
Republik Osttimor zu diesem historischen Anlaß
beglückwünschen.
Der Rat nimmt mit großer Genugtuung zur Kennt-
nis, daß sich die Demokratische Republik Osttimor
feierlich verpflichtet hat, die Ziele und Grundsätze
der Charta der Vereinten Nationen hochzuhalten
und alle darin enthaltenen Verpflichtungen zu er-
füllen.
Wir freuen uns auf den Tag, an dem die Demokra-
tische Republik Osttimor demnächst ihren Platz
als Mitglied der Vereinten Nationen unter uns ein-
nehmen wird, und sehen einer engen Zusammen-
arbeit mit ihren Vertretern gern entgegen.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Aufnahme
der Schweiz in die Vereinten Nationen. – Re-
solution 1426(2002) vom 24. Juli 2002

Der Sicherheitsrat,
– nach Prüfung des Antrags der Schweizerischen

Eidgenossenschaft auf Aufnahme in die Ver-
einten Nationen (S/2002/801),

> empfiehlt der Generalversammlung, die Schwei-
zerische Eidgenossenschaft als Mitglied in die
Vereinten Nationen aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim-
mung angenommen.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 24. Juli 2002 (UN-Dok. S/PRST/2002/23)

Auf der 4585. Sitzung des Sicherheitsrats am 24.
Juli 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Aufnahme neuer Mitglieder‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat beschlossen, der General-
versammlung die Aufnahme der Schweizerischen
Eidgenossenschaft als Mitglied in die Vereinten
Nationen zu empfehlen. Im Namen der Mitglieder
des Sicherheitsrats möchte ich die Schweizerische
Eidgenossenschaft zu diesem historischen Anlaß
beglückwünschen. 
Der Rat nimmt mit großer Genugtuung zur Kennt-
nis, daß sich die Schweizerische Eidgenossenschaft
feierlich verpflichtet hat, die Ziele und Grundsätze
der Charta der Vereinten Nationen hochzuhalten
und alle darin enthaltenen Verpflichtungen zu er-
füllen.
Wir freuen uns auf den Tag, an dem die Schweize-
rische Eidgenossenschaft demnächst ihren Platz
als Mitglied der Vereinten Nationen unter uns ein-
nehmen wird, und sehen einer engen Zusammen-
arbeit mit ihren Vertretern gern entgegen.«

Westsahara

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen für das Referendum in Westsahara
(MINURSO). – Resolution 1380(2001) vom
27. November 2001

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner Resolution 1359(2001)

vom 29. Juni 2001 und seiner früheren Resolu-
tionen zur Westsaharafrage,

– Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ge-
neralsekretärs vom 12. November 2001 (S/2001/
1067),

1. beschließt, das Mandat der Mission der Verein-
ten Nationen für das Referendum in Westsaha-
ra (MINURSO) bis zum 28. Februar 2002 zu
verlängern;

2. ersucht den Generalsekretär, den Rat in einem
bis zum 15. Januar 2002 vorzulegenden Zwi-
schenbericht über alle bedeutsamen Entwick-
lungen unterrichtet zu halten und ihm bis zum
18. Februar 2002 eine Bewertung der Situation
vorzulegen;

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen für das Referendum in Westsahara
(MINURSO). – Resolution 1394(2002) vom
27. Februar 2002

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen

über die Westsaharafrage sowie seiner Ent-
schlossenheit, den Parteien bei der Herbeifüh-
rung einer gerechten, dauerhaften und beider-
seitig annehmbaren Lösung der Westsaharafra-
ge behilflich zu sein,

– Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs vom 19. Februar 2002 (S/2002/
178),

1. beschließt, wie vom Generalsekretär in seinem
Bericht vom 19. Februar 2002 empfohlen, das
Mandat der Mission der Vereinten Nationen
für das Referendum in Westsahara (MINUR-
SO) bis zum 30. April 2002 zu verlängern und
die in seinem Bericht beschriebenen Optionen
aktiv zu prüfen und diese Frage in seinem Ar-
beitsprogramm zu behandeln;

2. ersucht den Generalsekretär, ihm vor Ablauf
dieses Mandats einen Lagebericht vorzulegen;

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Zentralafrikanische Republik

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 26. September 2001 (UN-Dok. S/PRST/
2001/25)

Auf der 4382. Sitzung des Sicherheitsrats am 26.
September 2001 gab der Präsident des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Die Situation in der Zentralafrikanischen
Republik‹ durch den Rat im Namen des Rates die
folgende Erklärung ab:
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»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 19. September 2001 (S/2001/886) ge-
prüft, der gemäß der Erklärung seines Präsiden-
ten vom 17. Juli 2001 (S/PRST/2001/18) vorgelegt
wurde, insbesondere seine Empfehlungen dazu,
wie die Vereinten Nationen weiter zum Wieder-
aufbau der Zentralafrikanischen Republik beitra-
gen können.
Der Sicherheitsrat dankt dem Beauftragten des Ge-
neralsekretärs, General Lamine Cissé, und dem
Unterstützungsbüro der Vereinten Nationen für
die Friedenskonsolidierung in der Zentralafrikani-
schen Republik (BONUCA) für ihre kontinuierli-
che Arbeit.
Der Sicherheitsrat gibt seiner anhaltenden tiefen
Besorgnis über die prekäre Situation in der Zen-
tralafrikanischen Republik Ausdruck. Er fordert al-
le Parteien erneut zum politischen Dialog, zur na-
tionalen Aussöhnung und zur Achtung der Men-
schenrechte im Geiste des Nationalen Aussöhnungs-
pakts von 1998 auf. In dieser Hinsicht hat er von
den Aufrufen der zentralafrikanischen Behörden
zur nationalen Einheit Kenntnis genommen.
Der Sicherheitsrat fordert die zentralafrikanischen
Behörden auf, bei Ermittlungen und Gerichtsver-
fahren gegen die an dem versuchten Staatsstreich
vom Mai 2001 beteiligten Personen die internatio-
nal anerkannten Normen für ordnungsgemäße Ver-
fahren einzuhalten. Diese Verfahren sollen trans-
parent sein und dürfen nicht zu einer Verschlechte-
rung der Beziehungen zwischen den verschiede-
nen ethnischen Gruppen in der Zentralafrikani-
schen Republik führen. Die Flüchtlinge, die das
Land nach dem gescheiterten Staatsstreich verlas-
sen haben, sollen in Sicherheit und ohne Furcht vor
Verfolgung auf Grund ihrer ethnischen Zugehörig-
keit zurückkehren können.
Der Sicherheitsrat ermutigt die internationale Ge-
meinschaft, rasch einen beträchtlichen Beitrag
zum Wiederaufbau der Zentralafrikanischen Re-
publik zu leisten, und betont, daß die Wirksamkeit
eines derartigen Beitrags in hohem Maße von den
Anstrengungen abhängen wird, die die Regierung
der Zentralafrikanischen Republik selbst zu die-
sem Zweck unternimmt. Der Rat betont, daß es
gilt, sich dringend mit den entscheidenden Fragen
der Auslandsverschuldung und der Zahlung der
ausstehenden Bezüge der Staatsdiener auseinan-
derzusetzen.
Der Sicherheitsrat ermutigt das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen und die internatio-
nalen Finanzinstitutionen, insbesondere die Welt-
bank, den Internationalen Währungsfonds und die
Afrikanische Entwicklungsbank, im Benehmen
mit der Regierung der Zentralafrikanischen Repu-
blik und dem Beauftragten des Generalsekretärs zu
prüfen, wie die Kapazitäten der Regierung der
Zentralafrikanischen Republik auf dem Gebiet der
Wirtschafts- und Finanzverwaltung gestärkt wer-
den können, so auch durch die Abstellung hoch-
rangiger Sachverständiger. Der Rat bittet den
Generalsekretär, ihn bei der Vorlage seines näch-
sten Berichts über die Zentralafrikanische Repu-
blik über die in dieser Hinsicht ergriffenen Maß-
nahmen zu unterrichten. Darüber hinaus fordert der
Rat die Bretton-Woods-Institutionen nachdrück-
lich auf, gegenüber der Zentralafrikanischen Re-
publik besondere Sorge walten zu lassen.
Der Sicherheitsrat nimmt mit Interesse Kenntnis
von der Absicht des Generalsekretärs, das Mandat
des Büros der Vereinten Nationen zur Unterstüt-
zung der Friedenskonsolidierung in der Zentral-
afrikanischen Republik in Abstimmung mit der
Regierung der Zentralafrikanischen Republik zu
verlängern und es gemäß Ziffer 29 seines Berichts
vom 19. September 2001 (S/2001/886) zu stärken.

Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß die Umstruk-
turierung der zentralafrikanischen Streitkräfte wei-
tergeführt werden muß, um sie in die Lage zu ver-
setzen, ihre Funktion wirksam, loyal und unpartei-
isch im Dienste des zentralafrikanischen Volkes
ausführen zu können. Er weist außerdem darauf
hin, wie wichtig es ist, ein wirksames Programm
zur Einsammlung von Waffen durchzuführen. In
dieser Hinsicht unterstützt er die Empfehlungen in
den Ziffern 17 und 18 des Berichts des Generalse-
kretärs.
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär,
ihn auch weiterhin regelmäßig über die Tätigkei-
ten des Büros der Vereinten Nationen zur Unter-
stützung der Friedenskonsolidierung in der Zen-
tralafrikanischen Republik und über die Situation
in der Zentralafrikanischen Republik unterrichtet
zu halten, insbesondere was die Bereiche des poli-
tischen Dialogs, der nationalen Aussöhnung und
der Achtung der Menschenrechte betrifft.«

Zypern

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlängerung
des Mandats der Friedenstruppe der Vereinten
Nationen in Zypern (UNFICYP). – Resolution
1384(2001) vom 14. Dezember 2001

Der Sicherheitsrat,
– mit Genugtuung über den Bericht des General-

sekretärs vom 30. November 2001 (S/2001/
1122*) über den Einsatz der Vereinten Natio-
nen in Zypern und insbesondere über die an die
Parteien gerichtete Aufforderung, die huma-
nitäre Frage der Vermißten mit der gebühren-
den Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit zu be-
werten und zu regeln,

– feststellend, daß die Regierung Zyperns zuge-
stimmt hat, daß es angesichts der Verhältnisse
auf der Insel notwendig ist, die Friedenstruppe
der Vereinten Nationen in Zypern (UNFICYP)
über den 15. Dezember 2001 hinaus in Zypern
zu belassen,

– erfreut über die Anstrengungen, welche die
Vereinten Nationen unternehmen, um das Frie-
denssicherungspersonal im Hinblick auf die
Prävention und Eindämmung von HIV/Aids
und anderen übertragbaren Krankheiten bei al-
len ihren Friedenssicherungseinsätzen zu sen-
sibilisieren, und diese Anstrengungen befür-
wortend,

1. bekräftigt alle seine einschlägigen Resolutio-
nen über Zypern, insbesondere die Resolution
1251(1999) vom 29. Juni 1999 und die darauf-
folgenden Resolutionen;

2. beschließt, das Mandat der UNFICYP um ei-
nen weiteren, am 15. Juni 2002 endenden Zeit-
raum zu verlängern;

3. ersucht den Generalsekretär, bis zum 1. Juni
2002 einen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution vorzulegen;

4. fordert die türkisch-zyprische Seite und die tür-

kischen Streitkräfte nachdrücklich auf, die der
Tätigkeit der UNFICYP am 30. Juni 2000 auf-
erlegten Beschränkungen aufzuheben und den
militärischen Status quo ante in Strovilia wie-
derherzustellen;

5. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Friedenstruppe der Ver-
einten Nationen in Zypern (UNFICYP). – Re-
solution 1416(2002) vom 13. Juni 2002

Der Sicherheitsrat,
– mit Genugtuung über den Bericht des General-

sekretärs vom 30. Mai 2002 (S/2002/590) über
den Einsatz der Vereinten Nationen in Zypern
und insbesondere über die an die Parteien ge-
richtete Aufforderung, die humanitäre Frage
der Vermißten mit der gebührenden Dringlich-
keit und Ernsthaftigkeit zu bewerten und zu re-
geln,

– feststellend, daß die Regierung Zyperns zuge-
stimmt hat, daß es angesichts der Verhältnisse
auf der Insel notwendig ist, die Friedenstruppe
der Vereinten Nationen in Zypern (UNFICYP)
über den 15. Juni 2002 hinaus in Zypern zu be-
lassen,

– erfreut über die Anstrengungen, welche die Ver-
einten Nationen unternehmen, um das Friedens-
sicherungspersonal im Hinblick auf die Prä-
vention und Eindämmung von HIV/Aids und
anderen übertragbaren Krankheiten bei allen
ihren Friedenssicherungseinsätzen zu sensibi-
lisieren, und diese Anstrengungen befürwor-
tend,

1. bekräftigt alle seine einschlägigen Resolutio-
nen über Zypern, insbesondere die Resolution
1251(1999) vom 29. Juni 1999 und die darauf
folgenden Resolutionen;

2. beschließt, das Mandat der UNFICYP um ei-
nen weiteren, am 15. Dezember 2002 enden-
den Zeitraum zu verlängern;

3. ersucht den Generalsekretär, bis zum 1. De-
zember 2002 einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen;

4. fordert die türkisch-zyprische Seite und die tür-
kischen Streitkräfte nachdrücklich auf, die der
Tätigkeit der UNFICYP am 30. Juni 2000 auf-
erlegten Beschränkungen aufzuheben und den
militärischen Status quo ante in Strovilia wie-
derherzustellen;

5. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut-
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New
York

176 Vereinte Nationen 4/2002

Korrigendum: Internationaler Friedenstag

VN 3/2002 S. 136

Wie in VN 5/2001 S.181 verzeichnet, »wurde der (bisher mit dem jeweiligen Beginn der Jahrestagung
der Generalversammlung verbundene) Internationale Friedenstag neu festgesetzt: auf den 21. Septem-
ber eines jeden Jahres (A/Res/55/282). Er ist der Gewaltlosigkeit gewidmet; an ihm soll in allen Konflik-
ten weltweit Waffenstillstand herrschen.« Die neue Festlegung gilt ab der 57. Ordentlichen Tagung der
Generalversammlung.
(In der Tabelle ›Wiederkehrende Gedenkanlässe sowie laufende und künftige Jahre und Jahrzehnte der
Vereinten Nationen‹ war noch der »Dienstag nach dem zweiten Montag im September« als Datum des
Internationalen Friedenstages angegeben worden.)
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NOMOS Aktuell

Internationaler 
Strafgerichtshof

Otto Triffterer (ed.)
Commentary on the Rome 
Statute of the International
Criminal Court
Observers' Notes, Article by Article
1999, XXVIII, 1.295 S., geb., 
197,– €, 333,– sFr, 
ISBN 3-7890-6173-5
Der Vertrag von Rom vom 17. Juli 1998, der
den Internationalen Strafgerichtshof begrün-
det, ist die herausragendste Leistung der
Vereinten Nationen seit ihrer Gründung 1945.
Delegationsmitglieder und Berater der Rom-
Konferenz bzw. des Preparatory Committee
kommentieren hier das Statut Artikel für
Artikel.

Commentary on the Rome Statute
of the International Criminal Court

Otto Triffterer (ed.)

Observers’ Notes, Article by Article

Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden

Christian Rosbaud/Otto Triffterer (Eds.)
Rome Statute of the 
International Criminal Court
Including the Final Act
Statut de Rome de la Cour Pénale International •
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional •
Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs
2000, 456 S., brosch., 
17,– €, 30,10 sFr, 
ISBN 3-7890-6433-5

Martin Hummrich
Der völkerrechtliche Straftatbestand 
der Aggression
Historische Entwicklung, Geltung und 
Definition im Hinblick auf das Statut des 
Internationalen Strafgerichtshofes
2001, 259 S., brosch., 
40,– €, 69,– sFr, 
ISBN 3-7890-7669-4
(Völkerrecht und Außenpolitik, Bd. 59)

Heiko Ahlbrecht
Geschichte der völkerrechtlichen
Strafgerichtsbarkeit im 20. Jahrhundert
Unter besonderer Berücksichtigung der
völkerrechtlichen Straftatbestände und der Bemühungen
um einen Ständigen Internationalen Strafgerichtshof
1999, XXVI, 502 S., geb., 
85,– €, 143,– sFr, 
ISBN 3-7890-6047-X
(Juristische Zeitgeschichte. Abteilung 1: 
Allgemeine Reihe, Bd. 2)

NOMOS Verlagsgesellschaft · Baden-Baden 
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